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I. Teil  
 

  1. Vorlage an den Landtag  

   

  Der Burgenländische Landes-Rechnungshof (BLRH) erstattet gemäß 
§ 8 Bgld. LRHG1 nachstehenden Bericht über Wahrnehmungen, die er 
bei der durchgeführten Prüfung getroffen hat. 
 

  Der Bericht konzentriert sich auf alle aus Sicht des BLRH bedeutsam 
erscheinende Sachverhalte, die Bewertung von Stärken, Schwächen 
und Risiken sowie die daraus abgeleiteten Empfehlungen. 
 
Als prüfendes und beratendes Organ des Bgld. Landtages ist es dem 
BLRH ein zentrales Anliegen, über seine Prüfberichte auf die Nutzung 
vorhandener sowie die Schaffung neuer Verbesserungspotentiale hin-
zuwirken. 

   

Prüfungsberichte des BLRH erwecken vordergründig den Anschein, 
eher Defizite denn Stärken der geprüften Stelle(n) aufzuzeigen. Dar-
aus soll und kann a priori nicht grundsätzlich auf eine mangelhafte 
Arbeit der geprüfte(n) Stellen geschlossen werden. Dies auch dann 
nicht, wenn nach Auffassung der geprüften Stelle(n) die Darstellung 
ihrer Stärken in den Hintergrund getreten erscheint. Die Tätigkeit des 
BLRH soll über die gegebenen Empfehlungen dazu beitragen, das viel-
fach bereits anerkannt hohe Niveau der Leistungsfähigkeit nach den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit 
noch weiter verbessern zu helfen. 
 

 

  2. Darstellung der Prüfungsergebnisse 

   

  Der Bericht ist vertikal in drei Ebenen gegliedert. 
 I.   Teil 
 1.   Kapitel 
 1.1. Abschnitt 
 
Jeder Abschnitt gliedert sich in Unterabschnitte, wobei den Endziffern 
der Unterabschnitte folgende Bedeutung zugeordnet ist: 
 1. Sachverhaltsdarstellung 
 2. Beurteilung durch den BLRH 
 3. Stellungnahme der geprüften Stelle (kursiv) 
 4. Stellungnahme des BLRH (optional) 
 
Beim Zahlenwerk wurden gegebenenfalls kaufmännische Auf- und Ab-
rundungen vorgenommen.  
 
Im Bericht verwendete geschlechterspezifische Bezeichnungen gelten 
grundsätzlich für Frauen und Männer. 

                                          
1 Burgenländisches Landes-Rechnungshof-Gesetz, LGBl. Nr. 23/2002. 
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II. Teil  
 
  1. Conclusio 

   
  (1) Die Fachhochschulstudiengänge Burgenland Gesellschaft 

m.b.H. (FH-GmbH) betrieb mit Ende der Prüfungshandlungen des 
BLRH 16 Fachhochschul-Studiengänge (FH-StG) an den beiden 
Standorten Eisenstadt und Pinkafeld. Eigentümerin der betroffe-
nen Liegenschaften war die Fachhochschulerrichtungs GmbH (FH-
Errichtungs GmbH).  

   
  Der BLRH kritisierte, dass bis zum Ende der Prüfungshandlungen 

keine dezidierten vertraglichen Grundlagen bezüglich der Benüt-
zung der Liegenschaften der FH-Errichtungs GmbH bzw. der FH-
Gebäude in Eisenstadt und Pinkafeld vorlagen. Weiters kritisierte 
der BLRH, dass das Land Burgenland für die Gebäudenutzung der 
FH-GmbH Zahlungen an diese Gesellschaft leistete und hierfür der 
FH-GmbH keine entgeltliche Gegenleistung verrechnete. 

   
  (2) Der BLRH kritisierte mit allem Nachdruck, dass von der FH-

GmbH bis zum 30.09.2007 kontinuierlich Rücklagen iHv. rd. 
EUR 18,3 Mio. angehäuft wurden und weder für die Bildung noch 
den Abbau dieser Rücklagen eine von der Generalversammlung 
(GV) beschlossene ganzheitliche, mit konkreten Umsetzungster-
minen versehene und den Fördergebern nachweislich abgestimm-
te Rücklagenplanung existierte.  

   
  Der BLRH erblickte hierin einen möglichen Widerspruch zur Ge-

meinnützigkeit des Unternehmens bzw. zu den hierfür erforderli-
chen abgaberechtlichen Kriterien, weshalb er mit Nachdruck auf 
die damit verbundenen potentiellen fiskalischen Auswirkungen 
verwies.  

   
  (3) Der BLRH begrüßte grundsätzlich die Entscheidung der FH-

GmbH für eine risikoarme Veranlagung, kritisierte allerdings die 
für die Veranlagung der Kassen- und Guthabenbestände gewählte 
Strategie. Er begründete dies damit, dass die mittel- bis langfristi-
ge Veranlagung in ein spezielles, vergleichbares „risikoarmes“ In-
vestment über den Zeitraum 30.09.2002 bis 30.09.2008 einen um 
bis zu 5,75% höheren Wertzuwachs hätte erwarten lassen. 
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  2. Zusammenfassung 

   
2.1 Evaluierung  An der FH-GmbH wurden seit 2002 die institutionellen Evaluierun-

gen 2003 und 2008 vorgenommen. Die im Rahmen der Evaluie-
rung 2008 vom beigezogenen unabhängigen Review-Team und 
vom Fachhochschulrat (FHR) getroffenen Feststellungen stellten 
eine wesentliche Prüfungsgrundlage dar. 

   
   
2.2 Entwick-

lung 

 (1) Die FH-GmbH verfügte im Studienjahr 2008/2009 über die vier 
Kernkompetenzbereiche (KKB) Wirtschaft (mit Schwerpunkt Mit-
tel-Osteuropa), Informationstechnologie und –management, 
Energie- und Umweltmanagement und Gesundheit. 
 
(2) Der BLRH hob die kontinuierlich steigende Entwicklung der 
Studierendenzahl an der FH-GmbH zwischen 1994/1995 und 
2008/2009 hervor. Er vermerkte jedoch kritisch, dass die Studie-
rendenzahl im KKB Informationstechnik und -management 
(IT/IM) von 2005/2006 bis 2007/2008 im Wesentlichen stagnier-
te und von 2007/2008 bis 2008/2009 rückläufig war (rd. -12%). 
Weiters lag die Auslastung in diesem KKB zum 15.11.2008 deut-
lich unter der durchschnittlichen Auslastung aller vier KKB der FH-
GmbH. 

   
   
2.3 KKB IT/IM  Der BLRH kritisierte nachdrücklich, dass infolge gravierender Auf-

fassungsunterschiede im KKB IT/IM zumindest bis zur siebenten 
ordentlichen Generalversammlung (GV) am 23.02.2009 kein 
schlüssiges Gesamtkonzept für die strategische und inhaltliche 
Ausrichtung für diesen KKB bzw. die zugehörigen FH-StG vorlag.  

   
  Weiters wurde kritisiert, dass durch die Probleme im KKB IT/IM 

bzw. das fehlende Gesamtkonzept die Überführung der FH-StG-
Struktur in das gestufte Bachelor-/Master-System verzögert wur-
de. Ferner führte dies zu negativen Entwicklungen bei den Anfän-
gerstudienplätzen, Absolventenzahlen und im F&E-Bereich, wes-
halb letztlich die Neukonzeption des KKB IT/IM auch aus Sicht des 
BLRH dringend erforderlich war. In Anbetracht der oa. stagnieren-
den bzw. rückläufigen Entwicklung der Studierendenzahlen seit 
2005/2006 und der im Vergleich zu den anderen drei KKB deutlich 
geringeren Auslastung dieses KKB, erschien dem BLRH die vom 
Review-Team und FHR geforderte Neustrukturierung des KKB 
IT/IM nachvollziehbar. 

   
  Vor dem Hintergrund, dass bis zum Ende der Prüfungshandlungen 

des BLRH die entsprechenden Anträge hierfür noch nicht vollstän-
dig beim FHR eingebracht wurden bzw. dies auskunftsgemäß bis 
Anfang Juni 2009 vorgesehen war und die neustrukturierten FH-
StG aber schon ab dem Studienjahr 2009/2010 betrieben werden 
sollten, erachtete der BLRH die verbleibende Zeitspanne va. für die 
Rekrutierung von Studierenden als äußerst kurz. Die Auswirkun-
gen auf die Studierendenzahl würden abzuwarten bleiben. 
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  Der BLRH schloss sich den Empfehlungen des Review-Teams an 
und begrüßte die für die Neukonzeption des KKB IT/IM vorge-
nommene Beiziehung von externen unabhängigen Expertenteams.  

   
  Er kritisierte jedoch, dass dies erst im August 2008 erfolgte, zumal 

die ersten Probleme nach eigenen Aussagen der FH-GmbH bereits 
im Jahr 2002 bekannt waren. 

   
   
2.4 Geschäfts-

führung 

 (1) Der BLRH teilte die Ansicht des Review-Teams, im Fall der FH-
GmbH die Notwendigkeit von zwei hauptberuflichen GF zu hinter-
fragen. Er stützte sich dabei auf den direkten Vergleich mit der im 
Studienjahr 2007/2008 über die höchste Zahl an StG, Aufnahme-
plätzen und Gesamtplätzen verfügende FH OÖ-GmbH, welche über 
doppelt so viele Standorte wie StG und rd. dreimal so viele Studie-
rende als die FH-GmbH verfügte und seit 2004 von nur einem GF 
(samt Prokuristen) geführt wurde.   

   
  (2) Der BLRH stellte fest, dass bezüglich einzelner Vergaben, die 

den Betrag von EUR 5.000 überstiegen, keine gemeinsame Ent-
scheidung beider GF gem. der Geschäftsordnung (GeO) vorlag. Der 
BLRH erachtete eine dem „Vier-Augen-Prinzip“ entsprechende 
gemeinsame Entscheidungspflicht der GF als eine wirksame Maß-
nahme des Internen Kontrollsystems und erachtete daher die Ein-
haltung des „Vier-Augen-Prinzips“ im Unternehmen als besonders 
wichtig. Gerade im rechtlich heiklen Bereich von Beschaffungsvor-
gängen stellte der BLRH die unbedingte Notwendigkeit der Einhal-
tung des „Vier-Augen-Prinzips“ fest. 

   
  (3) Der BLRH kritisierte, dass bei der Erstellung und Vorlage der 

Jahresvoranschläge (JVA) der FH-GmbH die im Gesellschaftsver-
trag und der GeO für die GF verankerten Bestimmungen über den 
Vorlagezeitpunkt und die vorherige, gemeinsame Abstimmung in-
nerhalb der GF nicht eingehalten wurden. 

   
   
2.5 Generalver-

sammlung 

 (1) Der BLRH kritisierte, dass die sechste ordentliche GV für das 
GJ 01.10.2006 bis 30.09.2007 am 22.10.2007, die siebente ordent-
liche GV für das GJ 01.10.2007 bis 30.09.2008 am 23.02.2009 ab-
gehalten und daher verspätet durchgeführt wurden. Weiters konn-
te dem BLRH bis zum Abschluss der Prüfungshandlungen trotz 
mehrmaliger Aufforderung kein GV-Protokoll der siebenten or-
dentlichen GV samt Beschlussgrundlagen vorgelegt werden. Wei-
ters wurde kritisiert, dass die Jahresabschlüsse 2002 bis 2007 
nicht innerhalb der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Frist von 
der GV beschlossen wurden. 

   
  (2) Der BLRH wies ferner die fehlende Datierung von Umlaufbe-

schlüssen hin. 
   
   
2.6 Planungs-

rechnung 

 (1) Der BLRH kritisierte, dass sich die lang-, mittel- und kurzfristi-
ge Planungsrechnung der FH-GmbH auf reine Einnahmen- und 
Ausgabenrechnungen, welche lediglich Zahlungsflüsse abbildeten, 
beschränkte.  
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  Die nach Überzeugung des BLRH für eine umfassende Unterneh-
mensplanung und Unternehmenssteuerung erforderliche Darstel-
lung der wirtschaftlichen Entwicklung, Vermögens-/Finanzlage 
und Liquidität des Unternehmens gelangte hier nur unzureichend 
zur Anwendung. Ferner waren die einzelnen Planungsebenen un-
zureichend aufeinander abgestimmt. 

   
   
2.7 Mensa  Der BLRH kritisierte, dass der Betrieb der Mensa in Eisenstadt zu 

keiner Zeit auf Grundlage einer der GeO der GF entsprechenden, 
dezidierten vertraglichen Grundlage geführt wurde, obwohl dieses 
Manko in mehreren GV behandelt wurde. Nach Ansicht des BLRH 
entsprach die Willensbildung bezüglich des Mensenbetriebes nicht 
der Intention der GeO der GF, welche eine gemeinsame Entschei-
dungspflicht beider GF bei Angelegenheiten von grundsätzlicher 
oder wesentlicher Bedeutung normierte.  
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  3. Grundlagen 
   

3.1 Prüfungs-
gegenstand und 
-ablauf 

 (1) Der BLRH überprüfte die Gebarung der Fachhochschulstudiengänge 
Burgenland Gesellschaft m.b.H. (FH-GmbH)2. 
 
(2) Die Einleitung dieser Prüfung erfolgte mit beiden Geschäftsführern 
(GF) der FH-GmbH und dem LAD des Amtes der Bgld. LReg. 
 
(3) Das Abschlussgespräch fand mit einer GF der FH-GmbH und dem 
LAD des Amtes der Bgld. LReg. am 15.07.2009 statt. Dabei erfolgten 
auch die Berichtsübergaben. Die Stellungnahmefrist gem. § 7 Bgld. 
LRHG endete am 14.08.2009. 

   
   
3.2 Prüfungs-

anlass 
Es lag eine Initiativprüfung gemäß § 5 Abs. 2 Bgld. LRHG vor.  

   
   
3.3 Zeitliche Ab-

grenzung 
Der Überprüfungszeitraum begann mit der Eintragung der FH-GmbH 
ins Firmenbuch (FB) am 30.07.2002 und endete mit Übermittlung der 
letzten Unterlagen der FH-GmbH am 29.05.2009. Die für spezifische 
Einzelbetrachtungen erforderlichen Dokumente und Vorgänge außer-
halb des Überprüfungszeitraums wurden nach deren Erfordernis in die 
Prüfungshandlungen einbezogen.  

   
   
3.4 Gesetzliche 

Grundlagen 
Der Gebarungsüberprüfung lagen die §§ 2, 4 und 5 des Bgld. LRHG 
zugrunde. 

   
   
3.5 Vollständig-

keitserklärungen 

 (1) Seitens des Amtes der Bgld. LReg wurde am 15.07.2009 folgende 
Vollständigkeitserklärung abgegeben: „Unter Bezugnahme auf oben 
angeführte Überprüfung bestätige ich, als Landesamtsdirektor des Am-
tes der Burgenländischen Landesregierung, dass Sie sämtliche Aufklä-
rungen und Nachweise, die im Zusammenhang mit der Überprüfung 
angefordert wurden bzw. die zur Klärung des Sachverhaltes erforder-
lich waren, gem. § 6 Bgld. LRHG vollständig und wahrheitsgemäß er-
halten haben.“ 

   
  (2) Die FH-GmbH gab am 18.08.2009 nachstehende, von beiden GF 

unterfertigte Vollständigkeitserklärung ab: „Unter Bezugnahme auf 
oben angeführte Überprüfung bestätigen wir, als Geschäftsführer der 
Fachhochschulstudiengänge Burgenland Gesellschaft m.b.H., dass Sie 
sämtliche Aufklärungen und Nachweise, die im Zusammenhang mit 
der Überprüfung angefordert wurden bzw. die zur Klärung des Sach-
verhaltes erforderlich waren, gem. § 6 Bgld. LRHG vollständig und 
wahrheitsgemäß durch die Geschäftsführer bzw. die von uns namhaft 
gemachten Mitarbeiter erhalten haben.“ 

   
   

 
 
 
 

                                          
2 FN 224782 m. 
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3.6 Sonstige Be-
merkungen 

 (1) Der BLRH hielt ausdrücklich fest, dass sich die Erhebung des prü-
fungsrelevanten Sachverhalts äußerst schwierig gestaltete. Hierfür 
zeichneten sich in erster Linie die Abstimmungsschwierigkeiten und 
unterschiedlichen bis kontroversiellen Sichtweisen innerhalb der GF 
verantwortlich. Diese wurden von den beiden GF sowohl in den Prü-
fungsgesprächen als auch in den schriftlichen Fragebeantwortungen 
(FrB) deutlich zum Ausdruck gebracht. 

   
 

 

 (2) Aus Gründen der Berichtsgestaltung und Darstellungskonsistenz 
erfolgte eine gesonderte Berichterstattung an den Hohen Landtag mit-
tels folgender zwei Berichte, welche gem. § 8 Bgld. LRHG ihrer parla-
mentarischen Behandlung zugeführt werden: 
 Überprüfung der Gebarung der Fachhochschulstudiengänge Bur-

genland Gesellschaft m.b.H. – Bericht I/II 
 Überprüfung der vom Land Burgenland gewährten finanziellen För-

derungen an die Fachhochschulstudiengänge Burgenland Gesell-
schaft m.b.H. – Bericht II/II.3 

   
   
3.7 Stellungnah-

men  

 (1) Die FH-GmbH übermittelte dem BLRH mit Begleitschreiben vom 
26.08.2009 die Vollständigkeitserklärung vom 18.08.2009 und die 
„Äußerungen zum vorläufigen Prüfungsergebnis“ vom August 2009.4  
Im Gegensatz zur Vollständigkeitserklärung waren weder das Begleit-
schreiben noch die schriftlichen „Äußerungen zum vorläufigen Prü-
fungsergebnis“ von den beiden GF unterfertigt. 

   
  Der BLRH übergab daraufhin am 01.09.2009 beiden GF ein Schreiben, 

worin Folgendes mitgeteilt wurde: „[…] Auf Grund der von den GF un-
terfertigten Vollständigkeitserklärung vom 18.08.2009 geht der BLRH 
bis auf ausdrücklichen Widerruf davon aus, dass sowohl das Begleit-
schreiben vom 26.08.2009 als auch die „Äußerungen zum vorläufigen 
Prüfungsergebnis“ vom August 2009 von beiden GF der FH-GmbH voll-
inhaltlich anerkannt werden.“5 

   
  Bis 11.09.2009 erfolgte seitens der GF der FH-GmbH kein ausdrückli-

cher Widerruf. 
   
  (2) Die Stellungnahme der Bgld. LReg langte zunächst per e-mail am 

18.09.2009 verspätet im BLRH ein.6 Diese bestand aus zwei Teilen:  
1. „Zu Teil I/II – Überprüfung der Gebarung der Fachhochschulstu-
diengänge Burgenland Gesellschaft m.b.H.“ 
2. „Zu Teil II/II- Überprüfung der vom Land Burgenland gewährten 
finanziellen Förderungen an die Fachhochschulstudiengänge Burgen-
land Gesellschaft m.b.H.“ 
 
Der erste Teil der Stellungnahme der Bgld. LReg deckte sich inhaltlich 
im Wesentlichen mit der Stellungnahme der FH-GmbH vom 
26.08.2009. 

   
 
 
 
 

                                          
3 Zl.: LRH-100-19/34-2009. 
4 Die Unterlagen langten am 28.08.2009 beim BLRH ein. 
5 Zl.: LRH-100-19/30-2009. 
6 Vgl. § 7 Abs. 2 Bgld. LRHG. 
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  (3) In den Äußerungen beider geprüften Stellen zum Bericht I/II wur-
de keine exakte Zuordnung zu den einzelnen Abschnitten des vorläufi-
gen Prüfungsergebnisses des BLRH vorgenommen. Eine Extraktion der 
Stellungnahmen war daher dem BLRH nicht möglich, weshalb er diese 
im V. und VI. Teil des Prüfungsberichtes I/II als Anlagen 11 und 12 im 
Volltext mit allen Grafiken und Abbildungen beischloss.  

   
  Der BLRH setzte weiters an allen Stellen seines Prüfungsberichts, an 

denen ein inhaltlicher Bezug herstellbar war, Verweise auf die Stel-
lungnahme der geprüften Stellen. 

   
  (4) Die Stellungnahme aus dem zweiten Teil der Replik der Bgld. LReg 

wurde entsprechend der dort angegebenen Punktation den korrespon-
dierenden Passagen im Prüfungsbericht II/II zugeordnet und vom 
BLRH an entsprechender Stelle kommentiert. 
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III. Teil 
 

  1. Kenndatenfeld 
   

 
Fachhochschulstudiengänge Burgenland Gesellschaft m.b.H. (FN 224782 m) 

 
Gründung 30.07.2002 (FB) 

 
Rechtsform: Gesellschaft mit- beschränkter Haftung. 

 
Geschäftszweig: 
 

Aus- und Weiterbildung, Forschung 
 

Geschäftsanschrift: 
 

Campus 1, 7000 Eisenstadt 
 

Kapital: EUR 35.000, hierauf geleistet EUR 17.500 
 

Gesellschafter: Land Burgenland - 100% 
 

  
Bilanzen7: 20028 2003 2004 2005 2006 2007 
 [TEUR]9 
Anlagevermögen 3.762 4.931 3.235 2.866 2.336 1.708 

Umlaufvermögen 8.487 10.038 11.529 15.131 17.936 21.079 
  Kassenbestand,  
  Schecks,  
  Guthaben bei 
  Kreditinstituten 

6.904 6.770 8.800 12.071 12.509 18.117 

ARA 1 0 16 83 82 64 

Eigenkapital 8.490 8.797 9.947 12.621 15.093 18.315 

  Gewinnrücklagen 8.473 8.779 9.930 12.603 15.075 18.298 
Sonderposten für 
IZ  

2.273 3.441 3.199 2.830 2.299 1.672 

Rückstellungen 956 775 859 1.033 952 935 

Verbindlichkeiten 527 1.956 759 887 1.179 1.200 

PRA 4 0 16 709 830 729 

Bilanzsumme 12.250 14.969 14.781 18.079 20.354 22.850 
  

        
       

Tab. 1 
Quelle: FB (Abfragen: 10.12.2008, 29.06.2009), Bezirksgericht Eisenstadt, FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

                                          
7 Bilanzstichtag 30.09. 
8 Rumpfgeschäftsjahr 09.07. bis 30.09.2002. 
9 Ganzzahlige, gerundete Werte. 
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  2. Rechtliche Grundlagen 
   

2.1 Gesetzliche 
Grundlagen 

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen für den Betrieb der FH-GmbH waren va. das 
Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge (FHStG)10, und das 
Gesetz über Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).11  

   
   
2.2 FHStG 

 

2.2.1 Mit dem am 01.10.1993 in Kraft getretenen FHStG verfolgte der Ge-
setzgeber die Intention der Bereicherung des Bildungssystems um 
berufsbezogene Studien, welche eine Alternative zu den wissenschaft-
lich-disziplinorientierten Studien der Universität darstellen sollte. Das 
FHStG war als Rahmengesetz konzipiert und verzichtete auf eine ein-
lässliche Festschreibung von detailhaften Regelungen zugunsten eines 
prozessualen Regelungssystems. Das FHStG bestand aus lediglich 21 
Paragrafen und wurde bewusst kurz gehalten, um den FH-Studien-
sektor entsprechende Flexibilität und Beweglichkeit auf einem dynami-
schen Bildungsmarkt zu gewährleisten. Der Inhalt des FHStG be-
schränkte sich daher in erster Linie auf die Regelung der Akkreditie-
rung von Studiengängen (StG) als Fachhochschul-Studiengänge (FH-
StG) und die Verleihung der Bezeichnung Fachhochschule (FH).12 Das 
FHStG war kein Organisationsgesetz für die einzelnen FH. Im FHStG 
überwogen prozessuale Vorschriften, die wenig inhaltlich-materiellen 
Vorschriften beschränkten sich va. auf die Festlegung von Kriterienka-
talogen und Mindesterfordernissen.13 

   
  Demgemäß waren FH-StG, StG auf Hochschulniveau, die einer wissen-

schaftlich fundierten Berufsausbildung dienten. Als wesentlichste Ziel-
setzungen verfolgte das FHStG: 
 Die Gewährung einer praxisbezogenen Ausbildung auf Hochschul-

niveau. 
 Die Vermittlung der Fähigkeit, die Aufgaben des jeweiligen Berufs-

feldes dem Stand der Wissenschaft und den Anforderungen der 
Praxis entsprechend zu lösen. 

 Die Förderung der Durchlässigkeit des Bildungssystems und der 
beruflichen Flexibilität der Absolventen.14 

   
   
2.3 Wissen-

schaftsfreiheit 

2.3.1 Aufgrund der Tatsache, dass die meisten FH von Gebietskörperschaf-
ten – so auch im Burgenland, wo eine 100%ige Beteiligung des Landes 
Burgenland bestand - betrieben wurden und eine weitgehende finan-
zielle Abhängigkeit von Zahlungen des Bundes, der Länder und Ge-
meinden bestand, steckte in den „[…] privaten Kleidern der FH-GmbH 
in Wirklichkeit der Staat […].“15 Die Tätigkeit eines FH-Erhalters war in 
Österreich nichts anderes als staatliche Tätigkeit. Die österreichische 
Rechtsprechung und Forschung anerkannte ganz überwiegend eine 
Bindung des Staates an die Grundrechte, wenn dieser öffentliche Auf-
gaben in Form des Privatrechts erfüllte.16  

                                          
10  Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge (FHStG), BGBl. Nr. 340/1993, zuletzt geändert durch das Bundes-

gesetz BGBl. I Nr. 2/2008. 
11 Gesetz vom 6. März 1906, über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH-Gesetz, RGBl. Nr. 58/1906, zuletzt    

geändert durch BGBl. Nr. 10/1991. 
12 Vgl. § 1 FHStG. 
13 Vgl. Schweighofer, (FH-)Lektoren als freie Dienstnehmer aus arbeits-, sozialversicherungsrechtlicher und fachhoch-

schulstudienrechtlicher Sicht, zfhr 2006, 187. 
14 Vgl. § 3 Abs. 1 FHStG. 
15 Vgl. Oppitz, Wissenschaftsfreiheit und Fachhochschulen, zfhr 2006, 110. 
16 Vgl. Berka, Grundrechte, Rz. 213 ff; Öhlinger, Verfassungsrecht, 5. Auflage (2003) Rz. 737 ff. 



 17/114 

  Bildung und wissenschaftliche Forschung waren klassische öffentliche 
Aufgaben, wie die Existenz eines traditionsreichen, umfassenden 
staatlichen Schul- und Universitätswesens bezeugte. Dies bedeutete, 
dass für die interne Organisation von FH die Wissenschaftsfreiheit im 
selben Umfang wie für staatliche Universitäten galt. Dies beinhaltete 
eine Zurückweisung jeder Form der Fremdbestimmung der wissen-
schaftlichen Lehre und Forschung.17  

   
  Das Grundrecht des Art. 17 Abs. 1 StGG18 umfasste die Gewährleis-

tungspflichten des Staates, wissenschaftliche Hochschulen nur in einer 
Weise einzurichten, die den Anforderungen freier wissenschaftlicher 
Lehre und Forschung entsprach. Eingriffe in die Lehrfreiheit waren 
ausschließlich durch verhältnismäßige Gesetze möglich.19 Die staatli-
che Unterrichtshoheit fand jedenfalls dort ihre Grenze, wo es darum 
ging, wissenschaftlich Lehrenden die Möglichkeit zu nehmen, eine ei-
genständige Konkretisierung der durch Studienvorschriften abgegrenz-
ten Stoffinhalte in inhaltlicher und methodischer Hinsicht vorzuneh-
men.20 Art. 17 StGG gebot für alle Angelegenheiten, die zum substan-
tiellen Gehalt der Forschung und wissenschaftlichen Lehre gehörten 
eine weisungsfreie Besorgung und stellte daher eine Ausnahmebe-
stimmung zu Art. 20 Abs. 1 B-VG21 dar.  

   
  Für FH galten auch dann, wenn sie von einem privatrechtlich organi-

sierten Erhalter getragen wurden, die gleichen grundrechtlichen Vor-
gaben hinsichtlich ihrer Organisation, wie sie für staatliche Universitä-
ten vorgesehen waren. 

   
 2.3.2 Der BLRH anerkannte die Bedeutung der FH-GmbH auf dem regionalen 

Bildungssektor als einen Ort der Vermittlung von Wissen und einer 
Stätte der Forschung.  
 
Demgemäß empfahl der BLRH, dem Postulat der Wissenschaftsfreiheit 
und dem für FH geltenden Grundrecht der Freiheit der Lehre und For-
schung entsprechend, besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der 
durch Art. 17 StGG gewährten Garantien zu legen und demgemäß jeg-
liche Form der Fremdbestimmung und Eingriffe in Lehre und For-
schung va. durch äußere Interessenlagen (zB. politische Interessen) 
fernzuhalten und somit die Autonomie des Lehr- und Forschungsper-
sonals zu gewährleisten. 

   
   

 
 
 

                                          
17 Wissenschaft wird im Sinne des Art. 17 StGG17 beschrieben als „jedes planvolle und methodische Bemühen um die 

Gewinnung objektiver Erkenntnis, das sich einer intersubjektiven Überprüfung stellt.“; Vgl. VfSlg 3191/1957, 
3415/1958. 

18 Vgl. Art. 17 Abs. 1 StGG: „Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei“, siehe auch die einfachgesetzliche Ausgestaltung 
des § 3 Abs. 2 Z 1 FHStG: „Fachhochschul-Studiengänge haben die Vielfalt wissenschaftlicher Lehrmeinungen und 
wissenschaftlicher Methoden zu beachten; das Prinzip der Freiheit der Lehre bezieht sich auf die Durchführung von 
Lehrveranstaltungen im Rahmen der zu erfüllenden Lehraufgaben und deren inhaltliche und methodische Gestaltung 
unter Berücksichtigung der Absätze 1 und 2.“ 

19 Als zulässig wurden deshalb übereinstimmen Studienpläne beziehungsweise Bildungsziele angesehen, an die sich die 
Lehrenden zu halten hatten, genauso wie eine Verpflichtung der Lehrenden bestimmte Lehrveranstaltungen abzuhal-
ten. Auch die Festlegung von Zeit und Ort der Lehrveranstaltungen durch die Verwaltung war in diesem Zusammen-
hang möglich. 

20 Vgl. Oppitz, Wissenschaftsfreiheit und Fachhochschulen, zfhr 2006, 110. 
21 Bundes-Verfassungsgesetz 1920 idF von 1929, StF: BGBl. Nr. 1/1930 (WV). 
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2.4 FH-Erhalter 2.4.1 Gem. § 2 FHStG konnten Erhalter von FH-StG der Bund und andere 
juristische Personen des öffentlichen Rechts (Länder oder Gemeinden) 
sein. Juristische Personen des privaten Rechts22 – wie in Burgenland 
eine GmbH - konnten Erhalter von FH-StG sein, soweit deren Unter-
nehmensgegenstand überwiegend die Errichtung, Erhaltung und der 
Betrieb von FH-StG war.  
 
Erhalter privaten Rechts waren in der Regel Vereine oder Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung nach dem GmbHG. In der österreichi-
schen Fachhochschulpraxis war die Rechtsform der GmbH stark domi-
nierend. 

   
  Das FHStG ermöglichte juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

als auch des privaten Rechts den Betrieb von FH-StG, ohne dass diese 
juristischen Personen selbst FH sein mussten. Allerdings erforderte die 
Aufnahme des Betriebs eines FH-StG die Abwicklung eines Anerken-
nungsverfahrens. Ein Antrag auf Akkreditierung eines StG als FH-StG 
war an den FHR zu richten. Die Anerkennung eines StG als FH-StG 
bzw. der Entzug dieser Anerkennung erfolgte durch den FHR. 

   
  Die klare Trennung zwischen Erhalter und FH-StG war eine unabding-

bare Voraussetzung im Fachhochschulwesen. Die Erhalterfunktion war 
vom FH-StG zu trennen. Der FH-StG besaß die gem. § 12 Abs. 2 
FHStG23 zugesagte Autonomie, der Erhalter bewirtschaftete bzw. ser-
visierte den FH-StG „lediglich“ mit (Verwaltungs-) Dienstleistungen.24 

   
  Ziel von FH war es, wissenschaftliche und pädagogisch reflektierte 

Strukturen zu gewährleisten. Ein FH-StG (oder eine FH) sollte als Ort 
einer anspruchsvollen wissenschaftlich fundierten Berufsausbildung 
organisiert sein. 

   
  Von den 20 Erhaltern der FH-StG führten im Studienjahr 2007/2008 

15 ihre Geschäfte in der Form einer GmbH, drei in Vereinsform, eine 
als gemeinnützige Privatstiftung und eine als Behörde.  
 
In Anlage 1 wurden die FH-Erhalter in Österreich (Stand 21.01.2009) 
überblicksmäßig dargestellt.  

   
   
2.5 Organisations-

vorschriften 

2.5.1 Während das FHStG für den Betrieb einer FH relativ konkrete Organi-
sationsvorschriften normierte war die Vorgabe einer Organisation für 
den Betrieb eines FH-StG – wie es auf der FH-GmbH im Prüfungszeit-
raum der Fall war - lediglich rudimentär skizziert. Eine Besonderheit 
des FHStG bestand wie bereits erwähnt darin, dass dieses wenige or-
ganisationsrechtliche Bestimmungen enthielt.  

   
 
 
 

                                          
22 ZB. AG, GmbH, Privatstiftung, Verein. 
23 Gem. § 12 Abs. 2 Z 5 FHStG setzte eine Akkreditierung als Fachhochschul-Studiengang voraus, dass der mit der 

Entwicklung des beantragten Studienganges betraute Personenkreis und das den Studiengang durchführende Lehr- 
und Forschungspersonal eine den Hochschulen entsprechende Autonomie besaßen, sowie eine entsprechende Mitbe-
stimmung der Studierenden gewährleistet war.  

24 Vgl. Schweighofer, (FH-)Lektoren als freie Dienstnehmer aus arbeits-, sozialversicherungsrechtlicher und fachhoch-
schulstudienrechtlicher Sicht, zfhr 2006, 187. 
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  Dies entsprach dem Konzept des FHStG als bloßes Rahmengesetz25 
bzw. Planungsgesetz.26 Es ließ vor dem Hintergrund des für das FHStG 
charakteristischen Dualitätsprinzips Erhalter - akademischer Bereich 
grundsätzlich zwei Organisationsmodelle zu:  
 Ein Erhalter betrieb einen oder mehrere FH-StG oder 
 Ein Erhalter betrieb eine FH. 

   
  Im Wesentlichen war für die innere Organisation eines FH-StG nur die 

Bestellung eines Leiters des Lehrkörpers erforderlich. Selbst die Auf-
gaben, welche vom Leiter des Lehrkörpers wahrzunehmen waren, um-
schrieb das FHStG nur sehr vage. Gemäß § 3 Abs. 2 FHStG hatten FH-
StG die Vielfalt wissenschaftlicher Lehrmeinungen und wissenschaftli-
cher Methoden zu beachten. 

   
   
2.6 Akkreditierung 2.6.1 (1) Der Betrieb eines StG erforderte eine Erstakkreditierung durch den 

FHR gemäß den hierfür gesetzten Richtlinien. Im Zentrum der Evaluie-
rung stand die Sicherheit und Verbesserung der Qualität der fachhoch-
schulischen Einrichtungen. Eine Akkreditierung als FH-StG setzte ua 
voraus, dass 
 den Zielen und leitenden Grundsätzen für die Gestaltung von FH-

StG entsprochen wurde; 
 der Studienplan und die Prüfungsordnung fachlichen und berufli-

chen Erfordernissen entsprach; 
 der Unterricht durch ein wirtschaftlich, berufspraktisch und päda-

gogisch- didaktisch qualifiziertes Lehr- und Forschungspersonal 
abgehalten wurde; 

 die zur Erreichung der Ziele und zur Sicherung der Grundsätze er-
forderlichen anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten durch Mitglieder des Lehr und Forschungspersonal 
durchgeführt wurden; 

 eine wissenschaftliche Evaluierung des FH-StG gewährleistet war; 
 der mit der Entwicklung des beantragten StG betraute Personen-

kreis und das den StG durchführende Lehr- und Forschungsperso-
nal eine den Hochschulen entsprechende Autonomie besaßen sowie 
eine entsprechende Mitbestimmung der Studierenden gewährleistet 
wurde; 

 die erforderliche Personal-, Raum- und Sachausstattung für die 
Dauer der Genehmigung des FH-StG vorgelegt wurde.27 

   
  Sofern der Antragsteller die genannten Voraussetzungen erfüllte, hatte 

der FHR den beantragten FH-StG befristet, für einen fünf Jahre nicht 
überschreitenden Zeitraum, mit Bescheid anzuerkennen.28 Diese Ent-
scheidung des FHR bedurfte der Genehmigung des Bundesministeri-
ums für Wissenschaft und Forschung (BMWV). 

   
 
 
 
 
 
 
 

                                          
25 Vgl. Novak, FHStG 1995 
26 Vgl. Hauser, FHStG § 1 Anm. 9. 
27 Vgl. § 12 Abs. 2 FHStG. 
28 Vgl. § 13 Abs. 1 leg. cit. 
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  (2) Aufgrund der befristeten Genehmigungsdauer musste für jeden 
FH-StG rechtzeitig ein Antrag auf Re-Akkreditierung gestellt werden.29 
Das Verfahren der Re-Akkreditierung setzte dabei nicht nur einen An-
trag auf Re-Akkreditierung, sondern ebenso die Vorlage eines Evaluie-
rungsberichtes voraus. Jede Entscheidung des FHR über die Re-
Akkreditierung eines FH-StG erfolgte auf Basis eines vorab durchge-
führten Evaluierungsverfahrens sowie der Abnahme und der Bewer-
tung des vorgelegten Evaluierungsberichts durch den FHR. Der Ent-
scheidung des FHR zur Re-Akkreditierung ging eine externe Review-
Evaluierung voraus. Die FH-Erhalter waren verpflichtet, eine externe 
Qualitätssicherungsagentur mit der Verfahrensbegleitung zu beauftra-
gen. Die Ergebnisse des (Peer-)Review-Verfahrens waren Grundlage 
für die Entscheidung zur weiteren Anerkennung des StG. Sowie bei der 
Erst-Akkreditierung endete auch jede Re-Akkreditierung – im positiven 
Fall – mit der bescheidmäßigen Anerkennung des FHR für weitere fünf 
Jahre.30 

   
   
2.7 Evaluierungs-

verfahren 

2.7.1 Die Zielsetzung der Evaluierung bestand darin festzustellen, in wel-
chem Ausmaß die fachhochschulischen Einrichtungen ihre Verantwor-
tung für die Gewährleistung der Erfüllung des Bildungsauftrages sowie 
für die Qualität des Bildungsangebotes, die es den Studierenden er-
möglichte, die Ausbildungsziele erreichen zu können, erfolgreich wahr-
nahmen. Gemäß § 2 Abs. 1 Evaluierungsverordnung31 (EvalVO) erfolg-
te die Evaluierung nach einem standardisierten Verfahren und setzte 
sich aus folgenden Elementen zusammen: 
 Interne Evaluierung durch die zu evaluierende Einheit (Selbsteva-

luierung). 
 Externe Evaluierung durch ein Review-Team. 
 Stellungnahme des Erhalters zum Evaluierungsbericht des Review-

Teams. 
 Abnahme und Bewertung der Evaluierungsberichte durch den FHR. 
 Follow-up-Verfahren. 
 Veröffentlichung der Ergebnisse der Evaluierung. 

   
  Im Fachhochschulsektor kamen grundsätzlich zwei Evaluierungsver-

fahren zur Anwendung: 
 die institutionelle und  
 die studiengangsbezogene Evaluierung.32 

   
  Die institutionelle Evaluierung konzentrierte sich auf die Maßnahmen, 

Prozesse, Ressourcen und Inhalte zur Gewährleistung der Qualität der 
Institution als Ganzes. 
 
Die studiengangsbezogene Evaluierung war auf den Zusammenhang 
zwischen beruflichen Tätigkeitsfeldern, Qualifikationsprofil und Curricu-
lum fokussiert.  

   
 
 
 

                                          
29 Vgl. § 13 Abs. 2 leg. cit. Demgemäß war eine Verlängerung spätestens sechs Monate vor Ablauf des Genehmigungs-

zeitraumes zu beantragen. 
30 Vgl. § 14 Abs. 1 leg. cit. 
31 Verordnung des Fachhochschulrates über die Evaluierung im österreichischen Fachhochschulsektor, Evaluierungsver-

ordnung, EvalVO 5/2004. 
32 Vgl. § 3 Abs. 1 EvalVO. 
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  Themen der institutionellen Evaluierung waren gemäß § 6 EvalVO: 
 Strategie und Organisation. 
 Qualitätsmanagement und Personalentwicklung. 
 Studienangebot. 
 Studierende. 
 Angewandte Forschung & Entwicklung. 
 Ressourcen, Infrastruktur und Finanzen. 
 Internationalisierung, Kooperationen und Kommunikation. 

   
  Im Zuge der Beantragung der Re-Akkreditierung eines FH-StG war 

grundsätzlich der Evaluierungsbericht eines Review-Teams über die 
studiengangsbezogene Evaluierung vorzulegen. Aufgabe der externen 
Evaluierung durch das Review-Team war es, auf der Grundlage der 
von der zu evaluierenden Einheit erstellten Selbstevaluierung zu beur-
teilen, ob die in den Themen der Evaluierung definierten Ziele, Anfor-
derungen und Erwartungen überzeugend und nachvollziehbar erfüllt 
wurden. Mindestens ein Mitglied des Review-Teams hatte mit dem 
österreichischen Fachhochschulsektor vertraut zu sein. Mindestens ein 
Mitglied hatte über Erfahrungen bei der Durchführung von Evaluie-
rungsverfahren zu verfügen. Die Review-Team Mitglieder mussten zu-
sätzlich unabhängig und unbefangen sein.33   

   
  Die studiengangsbezogene Evaluierung erfolgte in der Regel unabhän-

gig von der Genehmigungsdauer des FH-StG. Es wurden fachverwand-
te StG gleichzeitig evaluiert, wobei mehrere StG von einem Review-
Team evaluiert werden sollten.34 

   
  Themen der studiengangsbezogenen Evaluierung waren gem. § 7 

EvalVO: 
 Ausbildungsziele und Didaktik. 
 Studierende. 
 Organisation und Qualitätssicherung. 
 Personal. 
 Infrastruktur und Angewandte Forschung & Entwicklung. 

   
  Der FHR hatte die Evaluierungsberichte der Review-Teams zur Kennt-

nis zu nehmen, wenn sie den in der EvalVO geregelten Bestimmungen 
entsprachen, und festzustellen, ob damit die Voraussetzungen gem. 
§ 13 Abs. 2 FHStG gegeben waren. Dabei hatte er 
 die Evaluierungsergebnisse zu bewerten, 
 eine Zusammenfassung der Evaluierungsergebnisse auf der Grund-

lage der Evaluierungsberichte zu veröffentlichen, 
 den Zeitpunkt für die Durchführung der nächsten Evaluierung, so-

wie 
 erforderlichenfalls verbindliche Verbesserungsmaßnahmen festzu-

legen. 
   
   
2.8 FHR 2.8.1 Der FHR war als Behörde eingerichtet und die für die Qualitätssiche-

rung zuständige Behörde. Die Aufgaben des FHR waren in § 6 FHStG 
geregelt. Die wichtigsten Aufgaben des FHR bestanden in der Akkredi-
tierung von FH-StG und der Evaluierung von FH-StG und FH-
Institutionen. Er agierte darüber hinaus auch als Beratungsagentur für 
FH-StG, strategische Planungseinheit des FH-Sektors, Regulierungsbe-
hörde und Apellationsinstanz für Studierende. 

                                          
33 Vgl. § 4 Abs. 2 EvalVO. 
34 Vgl. § 3 Abs. 4 EvalVO. 
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  Dem FHR war Autonomie eingeräumt, das hieß, dass die Mitglieder des 
FHR in der Ausübung ihres Amtes an keine Weisungen gebunden wa-
ren. Allerdings standen bestimmte Entscheidungen des FHR unter ei-
nem ministeriellen Genehmigungsvorbehalt. So etwa die Entscheidung 
über Anträge auf Anerkennung und auf Verlängerung der Anerkennung 
sowie der Widerruf der Anerkennung von FH-StG.35 
 
Gemäß § 11 Abs. 1 FHStG unterlag der FHR der Aufsicht durch den 
zuständigen Bundesminister und der Kontrolle durch den Rechnungs-
hof. 

   
   
2.9 Status „Fach-

hochschule“ 

2.9.1 (1) Weitergehende organisatorische Regelungen fanden sich nur im 
Zusammenhang mit Einrichtungen, denen das Recht zur Führung der 
Bezeichnung „Fachhochschule“ eingeräumt wurde. Gemäß § 15 Abs. 1 
FHStG konnten Erhalter von FH-StG beim FHR unter Nachweis der ge-
setzlichen Voraussetzungen nach § 15 Abs. 2 FHStG einen Antrag zur 
Verleihung der Bezeichnung „Fachhochschule“ stellen. 

   
  Der Gesetzgeber war aus der Perspektive der zu erwartenden Entwick-

lung zuerst von der Einrichtung von FH-StG ausgegangen und nor-
mierte erst an numerisch höherer Ordnungsstelle im Gesetz die Mög-
lichkeit der Erlassung der Bezeichnung „Fachhochschule“ auf Antrag 
des Erhalters bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen. 

   
  Einrichtungen zur Durchführung von FH-StG konnten bei Vorliegen 

bestimmter Voraussetzungen die Bezeichnung „Fachhochschule“ bean-
tragen. Gemäß § 15 Abs. 2 FHStG setzte die Verleihung der Bezeich-
nung „Fachhochschule“ voraus, dass 
 mindestens zwei StG der beantragten Einrichtung als Fachhoch-

schul-Bachelorstudiengang (BAC-StG) mit darauf aufbauendem 
Fachhochschul-Masterstudiengang (MAS-StG) oder als Fachhoch-
schul-Diplomstudiengang (DStG) akkreditiert waren. 

 ein Plan für den Ausbau der betreffenden Einrichtung vorlag, aus 
dem die Erreichung einer Mindestzahl von 1.000 Studienplätzen in-
nerhalb von fünf Jahren glaubhaft gemacht wurde. 

 eine den Bedingungen des § 16 FHStG entsprechende Organisation 
der betreffenden Einrichtung nachgewiesen wurde. 

   
  Der FHR hatte die Bezeichnung „Fachhochschule“ bei Erfüllung der 

Voraussetzungen zur verleihen. Es handelte sich dabei um keine Er-
messenentscheidung, sondern um einen subjektiven Rechtsanspruch. 
Es bestand jedoch keine Pflicht des Erhalters, bei Vorliegen der Vor-
aussetzungen des FHStG einen Antrag auf Verleihung der Bezeichnung 
„Fachhochschule“ zu stellen.  

   
  Aus der Verleihung der Bezeichnung „Fachhochschule“ entstanden kei-

ne finanziellen Rechtsansprüche an den Bund.36 Falls eine der genann-
ten Voraussetzungen wegfiel, war die Verleihung gemäß § 15 Abs. 5 
FHStG zu widerrufen. 

   
 
 
 

                                          
35 Vgl. § 6 Abs. 5 leg. cit. 
36 Vgl. § 16 FHStG. 
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  Von den im Studienjahr 2007/2008 insgesamt 20 Erhaltern wurde bis-
lang an 12 Erhalter von FH-StG auf deren Antrag und nach Erfüllung 
der gesetzlichen Voraussetzungen die Berechtigung zur Führung der 
Bezeichnung „Fachhochschule“ verliehen (siehe Anlage 1). 

   
  Eine der organisatorisch bedeutsamsten Voraussetzungen für den Sta-

tus „Fachhochschule“ war der Nachweis der Einrichtung eines FH-
Kollegiums. Dieses war gemäß § 16 Abs. 1 FHStG zur Durchführung 
und Organisation des Lehr- und Prüfungsbetriebes zuständig und hatte 
mindestens zweimal jährlich zusammenzutreffen. 
 
Dem FH-Kollegium gehörten die Leiter der an der FH eingerichteten 
FH-StG, mindestens acht Vertreter des Lehr und Forschungspersonals 
sowie Vertreter der Studierenden der FH-StG an. Die Vertreter des 
Lehr- und Forschungspersonals wurden von diesem gewählt. Die Zahl 
der Vertreter der Studierenden hatte mindestens ein Viertel der Zahl 
der Mitglieder des FH-Kollegiums zu betragen. Diese wurden von den 
Studierenden der in der FH eingerichteten FH-StG gewählt. 37  

   
  Gem. § 16 Abs. 3 FHStG beinhaltete der Kompetenzbereich des FH-

Kollegiums neben studienrechtlichen Angelegenheiten – wie zB. die 
inhaltliche Koordination der Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die 
Evaluierung der Lehr- und Prüfungstätigkeit sowie des Studienplanes 
und der Prüfungsordnung, die Verleihung akademischer Grade und 
deren Widerruf sowie die Nostrifizierung ausländischer Grade – vor 
allem Antragsrechte und Vorschlagsrechte bezüglich Budget und Per-
sonal und das Recht der Antragstellung auf Einrichtung und Auflassung 
von StG an den Erhalter. 

   
  Der Zusammensetzungsmodus des FH-Kollegiums war aufgrund des 

eindeutigen Gesetzeswortlautes klar. Bei FH-Organisationen mit vielen 
FH-StG konnten große Kollegien das Ergebnis sein. 
 
Bis zum Ende der Prüfungshandlungen des BLRH verfügte die FH-
GmbH über kein FH-Kollegium, weshalb die Voraussetzungen für die 
Erlangung des Status „Fachhochschule“ gem. § 15 Abs. 2 Z. 3 FHStG 
nicht gegeben waren. Die Einrichtung eines solchen Gremiums38 bzw. 
die Erlangung des Status „Fachhochschule“ war nach Darstellung der 
FH-GmbH auch nicht vorgesehen. 

   
 2.9.2 Der BLRH stellte fest, dass es für die Führung von FH-StG im österrei-

chischen FH-Sektor verschiedene Formen der organisatorischen Um-
setzung – zB. FH-StG bzw. FH gab. Hierbei wurde vom Land Burgen-
land als 100% Eigentümer der Gesellschaft die Möglichkeit des Betrie-
bes von FH-StG in Form einer GmbH gewählt. 

   
  Die gesetzlichen Grundlagen für den Betrieb einer FH – va. das FHStG 

und das GmbHG - räumten dem Erhalter einer FH einen relativ breiten 
Organisationsspielraum ein. Dieser vom Gesetzgeber gewährte Frei-
raum war jedoch nicht grenzenlos gestaltbar. Einerseits ergaben sich 
Grenzen aufgrund von Effizienzkriterien (Sparsamkeit, Wirtschaftlich-
keit, Zweckmäßigkeit) andererseits auch aus der hochschulischen Au-
tonomie und dem Rechtmäßigkeitspostulat. 

   
                                          
37 Vgl. § 16 Abs. 2 FHStG. 
38 In der gesetzlich vorgeschriebenen Zusammensetzung hätte das FH-Kollegium auf Grund der Anzahl der StG der FH-

GmbH ca. 30 Mitglieder zu umfassen. 
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  Aufgrund der Dualität von unternehmerisch-wirtschaftlichen Vorgaben 
und hochschulischer Autonomie war der Erhalter einer FH besonders 
verpflichtet, klare Strukturen und Prozesse zu schaffen. Ziel des Erhal-
ters einer FH musste es daher sein, das sich aufgrund der gesell-
schaftsrechtlichen Gestaltung der FH als Kapitalgesellschaft und dem 
akademischen Bereich entstehende Konfliktpotential möglichst gering 
zu halten.  

   
   
2.10 FH-Verein 2.10.1 Mit dem FHStG wurden in Österreich formell FH-StG zugelassen. Hier-

auf wurde das Projekt „Fachhochschule Burgenland“ ins Leben gerufen 
und ein Trägerverein gegründet. Der Verein „Fachhochschul-
Studiengänge-Burgenland – Verein zur Errichtung, Führung und Erhal-
tung von Fachhochschul-Studienlehrgängen im Burgenland“ (FH-
Verein) wurde mit Bescheid der Sicherheitsdirektion für das Burgen-
land vom 28.07.1992 genehmigt. Ordentliche Mitglieder dieses Verei-
nes waren das Land Burgenland, der österreichische Gewerkschafts-
bund - Landesgruppe Burgenland, die Vereinigung Österreichischer 
Industrieller – Landesgruppe Burgenland, die Vereinigung Österreichi-
scher Industrieller – Landesgruppe Burgenland, die Kammer für Arbei-
ter und Angestellte Burgenland und die Standortgemeinden der FH-
StG (Eisenstadt und Pinkafeld).  

   
  Von 1992 bis 2002 wurde der Betrieb durch den FH-Verein geführt. Im 

Jahre 2002 erfolgte eine Umstrukturierung. Die Führung der Geschäfte 
wurde seither von der FH-GmbH bewerkstelligt. Mit der Eintragung in 
das FB am 30.07.2002 entstand die GmbH. Mit der Umstrukturierung 
der FH-StG in Burgenland von einem Verein in eine GmbH wurden 
zwei neue hauptberufliche GF eingesetzt. 

   
   
2.11 Errichtungs-

erklärung 

2.11.1 Gem. § 1 Abs. 3 der Errichtungserklärung zur Gründung der FH-GmbH 
vom 09.07.2002 war die Gesellschaft nicht auf Gewinn ausgerichtet, 
sondern strebte nur einen kostendeckenden Betrieb unter Berücksich-
tigung der ihr zufließenden Mittel aus Spenden, Subventionen, Spon-
sorgeldern und allfälligen Zufallsgewinnen aus Beteiligungen und ge-
werblicher Tätigkeit an. Die Gesellschaft verfolgte ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der § 34ff. Bundesabga-
benordnung (BAO).39 

   
  Gem. § 1 Abs. 3 lit. c der Errichtungserklärung erfolgte keine Aus-

schüttung eines allenfalls entstehenden Bilanzgewinnes. Diese Gelder 
waren ausschließlich zur Erfüllung und Verfolgung des gemeinnützigen 
Zweckes der Gesellschaft zu verwenden.  

   
  Verbleibende Zufallsgewinne waren nicht auszuschütten, sondern einer 

Rücklage zuzuführen, die nur zur Erfüllung der gemeinnützigen Tätig-
keit der Gesellschaft verwendet werden durften.40 

   
 
 
 
 

                                          
39 Bundesgesetz vom 28. Juni 1961, betreffend allgemeine Bestimmungen und das Verfahren für die von den Abgaben-

behörden des Bundes verwalteten Abgaben, Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961 zuletzt geändert 
durch BGBl. I Nr. 20/2009. 

40 Vgl. § 1 Abs. 3 lit. c der Errichtungserklärung. 
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  Die tatsächliche Geschäftsführung der Gesellschaft musste der Erfül-
lung des gemeinnützigen Zweckes ausschließlich und unmittelbar die-
nen und den Bestimmungen der Errichtungserklärung der Gesellschaft 
in tatsächlicher Hinsicht entsprechen.41 

   
  Gewerbebetriebe, wie Cafeterien, An- oder Vermietung, durften nur 

geführt und sonstige über die Vermögensverwaltung hinausgehende, 
nicht unmittelbar gemeinnützige Tätigkeiten nur entfaltet werden, 
wenn durch das Vorliegen eine die jeweilige Tätigkeit deckende Aus-
nahmegenehmigung gem. § 44 Abs. 2 BAO42 oder zu Folge § 45a BAO 
der Status der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft nicht beeinträchtigt 
wurde. Allfällige Überschüsse aus diesem Betrieb waren nur für den 
gemeinnützigen Gesellschaftszweck zu verwenden. 

   
   
2.12 Unterneh-

mensgegenstand 

2.12.1 Gemäß § 2 der Errichtungserklärung war Gegenstand des Unterneh-
mens ua.: 
 Die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten in geeigneter Organi-

sationsform für Schulabgänger, Berufstätige sowie Betriebe, Un-
ternehmen und sonstige Institutionen bzw. Personen durch 

 Ausbildung, insbesondere Entwicklung, Organisation und Durchfüh-
rung von Fachhochschulstudiengängen oder Fachhochschulen so-
wie den Betrieb von post-sekundären oder post-tertiären Ausbil-
dungsangeboten. 

 Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. 
 Angewandte Forschung und Entwicklung. 
 Beratung. 
 Informations- und Wissenstransfer.43 
 Die Gesellschaft war auch zu allen Handlungen, Geschäften und 

Maßnahmen berechtigt, die unter Bedachtnahme auf den Gemein-
nützigkeitsstatus der Erreichung des Gesellschaftszwecks diente 
und diesen förderte, insbesondere ua. 

 Verwaltung von eigenem Vermögen. 
   
   
2.13 Organe 2.13.1 (1) Die Organe der Gesellschaft waren: 

 die Geschäftsführer (GF). 
 die Generalsversammlung (GV).44 

   
  (2) Die Gesellschaft hatte zwei GF, wobei mindestens einer seinen ge-

wöhnlichen Aufenthalt im Inland haben musste.45 Den GF oblag  
 die Leitung der Gesellschaft. 
 die Vertretung nach außen (gerichtlich und außergerichtlich). 
 die Entscheidung in allen gesellschaftlichen Angelegenheiten, die 

nach dem Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag oder den Gesellschaf-
terbeschlüssen nicht der GV vorbehalten waren. 

 
Die GF trugen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Ge-
schäftsführung. 

   
                                          
41 Vgl. § 1 Abs. 3 lit. f der Errichtungserklärung. 
42 § 44 Abs. 2 Satz 1 BAO normiert, dass das für die Erhebung der Umsatzsteuer zuständige Finanzamt auf Antrag des 

Abgabepflichtigen von der Geltendmachung einer Abgabepflicht in den Fällen des Abs. 1 ganz oder teilweise absehen 
kann, wenn andernfalls die Erreichung des von der Körperschaft verfolgten gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchli-
chen Zwecks vereitelt oder wesentlich gefährdet wäre.  

43 Vgl. § 2 Abs. 1 der Errichtungserklärung. 
44 Vgl. § 5 der Errichtungserklärung. 
45 Vgl. § 6 Abs. 1 der Errichtungserklärung. 
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  Die Geschäftsführertätigkeit der beiden GF wurde auf die Dauer von 
fünf Jahren abgeschlossen. Gemäß § 2 Geschäftsordnung für die GF 
(GeO der GF) ergaben sich die Befugnisse und Pflichten der GF aus 
den Gesetzen, dem Gesellschaftsvertrag, der GeO sowie den Beschlüs-
sen der GV.46 

   
  Auf das Rechtsverhältnis zwischen den GF und der Gesellschaft waren 

in erster Linie die Bestimmungen des GF-Vertrags und die Bestimmun-
gen des GmbH-Gesetzes anwendbar.  
 
Weiters galten gemäß § 1 Z. 5 des GF-Vertrags die Bestimmungen des 
Burgenländischen Stellenbesetzungsgesetzes47 samt Vertragsschablo-
nenverordnung.48 Subsidiär galten die Bestimmungen des Allgemeinen 
bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB) und des Angestelltengesetzes.49 

   
  Im Innenverhältnis wurde die Kompetenzverteilung zwischen den GF 

durch eine GeO der GF geregelt. Diese wurde in der zweiten ordentli-
chen (o.) GV vom 30.09.2003 einstimmig genehmigt.50 

 
Die GF hatten bei Ausübung ihrer Funktion 
 die Gesetzesbestimmungen, 
 die Bestimmung der Errichtungserklärung, 
 die GeO der GF und 
 die Weisungen der GV 
verpflichtend zu beachten und dabei die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes einzuhalten.51 

   
  Weitere Pflichten der GF waren in § 6 Abs. 8 lit. a-d Errichtungserklä-

rung taxativ aufgezählt. Hierzu zählten va. die Pflicht zur Erstellung 
eines den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Jahresab-
schlusses,52 die Berichtspflicht an den Hauptgesellschafter hinsichtlich 
der Lage des Unternehmens53 und die Verpflichtung der Prüfung des 
Jahresabschlusses (JA) durch einen Wirtschaftsprüfer. 

   
  Ferner waren die GF gem. § 6 Abs. 8 lit. d der Errichtungserklärung 

verpflichtet, spätestens einen Monat vor Ablauf des Geschäftsjahres 
(GJ) einen Jahreswirtschaftsplan, bestehend aus einem detaillierten 
Finanz-, Personal-, Investitions- und Maßnahmenplan für jedes bevor-
stehende GJ zu erarbeiten und der GV zur Beschlussfassung vorzule-
gen. 

   
  Für den Abschluss von Geschäften, die über den gewöhnlichen Ge-

schäftsbetrieb hinausgingen, mussten die GF die Zustimmung der GV 
einholen. Als Richtlinie dafür galt sinngemäß die Bestimmung des § 95 
Abs. 5 AktG.54 

   
                                          
46 Vgl. § 2 Z. 1 der GeO der GF. 
47 Gesetz vom 5. November 1998 über Transparenz bei der Stellenbesetzung im landesnahen Unternehmensbereich,      

Burgenländisches Stellenbesetzungsgesetz, LGBl. Nr. 1/1999. XVII. Gp. RV 515 AB 520. 
48 Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 11. Mai 1999 betreffend die Vertragsschablonen gemäß dem                    

Burgenländischen Stellenbesetzungsgesetz, LGBl. Nr. 24/1999. 
49 Bundesgesetz vom 11. Mai 1921 über den Dienstvertrag der Privatangestellten (Angestelltengesetz), BGBl. Nr. 

292/1921. 
50 Vgl. Protokoll der zweiten GV vom 30.09.2003. 
51 Vgl. § 6 Abs. 5 der Errichtungserklärung. 
52 Bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, dem Lagebericht und dem Gewinn-

verwendungsvorschlag. 
53 Vgl. § 6 Abs. 8 lit. b der Errichtungserklärung. 
54 Vgl. § 4 Z 2 des GF-Vertrages. 
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  (3) Mit GV-Beschluss vom 30.09.2003 wurde die GeO für die GF der 
FH-GmbH einstimmig genehmigt. Diese normierte in ihren wesentli-
chen Bestandteilen eine gemeinsame Verantwortung (Gesamtverant-
wortung) und eine gegenseitige Unterrichtspflicht der beiden GF bei 
wichtigen Angelegenheiten ihrer Aufgabenbereiche.  

   
  Im Rahmen einer von den Gesellschaftern beschlossenen Geschäfts-

verteilung war jeder GF in erster Linie für seinen Bereich zuständig. 
Für Bereiche, die anderen GF zugeordnet waren, trat eine Entlastung 
ein. Die Ressortverteilung entband die GF jedoch nicht von der Pflicht 
zur gegenseitigen Überwachung55, allerdings war keine ständige Über-
wachung der anderen GF erforderlich. Erst bei konkreten Hinweisen 
oder Verdachtsmomenten betreffend Fehler oder Versäumnisse war 
Anlass zur Prüfung und Kontrolle gegeben. 

   
  Jedes Mitglied der GF leitete den ihm zugewiesenen Aufgabenbereich 

eigenverantwortlich. Soweit die Zuständigkeitsbereiche beider GF be-
rührt wurden bzw. diese nicht geregelt waren, entschieden beide GF 
gemeinsam. 
 
Zu den wichtigen Angelegenheiten und Fragen von grundsätzlicher 
Bedeutung war – außer bei unaufschiebbaren Angelegenheiten – die 
Meinung des anderen GF einzuholen. Jedes Mitglied der GF leitete den 
ihm zugewiesenen Aufgabenbereich eigenverantwortlich. 

   
  Gem. § 3 Z 4 der GeO der GF entschieden die GF gemeinsam über alle 

Angelegenheiten von grundsätzlicher oder wesentlicher Bedeutung für 
die Gesellschaft. 
 
Der gemeinsamen Entscheidung waren insbesondere folgende Angele-
genheiten vorbehalten:56 
 Geschäfte und Maßnahmen, die der Zustimmung der Gesellschaf-

terversammlung bzw. der GV bedurften oder mit denen diese be-
fasst werden sollten. 

 Aufstellung des JA, der Unternehmensplanung, wie etwa Wirt-
schafts-, Beschaffungs-, Investitions-, Finanz-, Personal- und Er-
gebnisplanung sowie Geschäftsberichte und Lageberichte. 

 Abschluss von Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen. 
 Dienstverträge, welche über ein Studienjahr hinausgingen. 
 Ausgaben, welche im Einzelfall den Betrag von EUR 5.000 (inkl. 

Ust.) überstiegen. 
   
  § 5 Z 3 der GeO der GF normierte, dass nach Möglichkeit die GF ein-

stimmige Beschlüsse zu fassen hatten. War eine solche Einstimmigkeit 
nicht zu erzielen, gab die Stimme des von der GV mit dem Dirimie-
rungsrecht ausgestatteten GF den Ausschlag. 
 
Von diesem Dirimierungsrecht wurde auskunftsgemäß vom hierzu er-
mächtigten GF „ca. fünfmal“ Gebrauch gemacht.57 

   
 
 
 
 

                                          
55 Vgl. OGH 11.7.1979, 3 Ob 622/79. 
56 Vgl. § 3 Z. 4 GeO der GF. 
57 Vgl. AV vom 20.05.2009. 
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  (4) Die GV war das oberste Organ der Gesellschaft und hatte mindes-
tens einmal jährlich am Sitz oder an einem der Betriebsstandorte der 
Gesellschaft stattzufinden. Die Einberufung erfolgte durch die GF. Eine 
außerordentliche (ao.) GV war außer in den im Gesetz oder in der Er-
richtungserklärung ausdrücklich bestimmten Fällen gem. § 7 Abs. 3 
der Errichtungserklärung immer einzuberufen, wenn es das Interesse 
der Gesellschaft erforderte.  
 
Dem Hauptgesellschafter – hier dem Land Burgenland als 100% Ei-
gentümer der FH-GmbH - stand die Entsendung von höchstens drei 
Delegierten in der GV zu, allen übrigen Gesellschaftern von je einem 
Vertreter. 

   
  Die GV war beschlussfähig, wenn die Einberufung ordnungsgemäß er-

folgte und drei Viertel der Gesellschafter anwesend oder rechtsgültig 
vertreten waren und fasste ihre Beschlüsse, falls nicht im GmbHG 
zwingend oder in der Errichtungserklärung ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt wurde, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.58 

   
  Der GV oblag die Beschlussfassung über alle ihr durch das Gesetz und 

die Errichtungserklärung vorbehaltenen Angelegenheiten. Dazu zählte 
ua. 
 die Beratung über alle Gegenstände der GF, welche der GV vorzu-

legen waren. 
 die Bestellung und Abberufung der GF und die Genehmigung der 

Dienstverträge mit den GF. 
 die Genehmigung der strategischen Pläne und Konzepte der Ge-

sellschaft. 
 die Beschlussfassung über den Jahreswirtschaftsplan, bestehend 

aus einem detaillierten Finanz-, Personal-, Investitions- und Maß-
nahmenplan für jedes bevorstehende GJ. 

 die Prüfung und Feststellung des JA sowie die Beschlussfassung 
über den Lagebericht und die Behandlung des Abganges bzw. die 
Verwendung eines allfälligen Bilanzgewinnes, der auf neue Rech-
nung vorzutragen oder in eine freie Gewinnrücklage bzw. Kapital-
rücklage eingestellt werden musste; 

 die Beschlussfassung über die Entlastung der GF.59 
   
  Über die Beratung und Beschlüsse in der GV war, soweit eine notariel-

le Beurkundung nicht vorgeschrieben wurde, ein Protokoll zu führen, 
das vom Vorsitzenden zu unterfertigen war. Der Inhalt eines Beschlus-
ses war nach Eintragung in das Protokollbuch in einer von den GF un-
terschriebenen Abschrift den Gesellschaftern zuzustellen.60 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
58 Vgl. § 7 Abs. 10 der Errichtungserklärung. 
59 Vgl. § 8 Abs. 2 lit. a-i der Errichtungserklärung. 
60 Vgl. § 7 Abs. 8 der Errichtungserklärung. 
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  Bis zum Ende der Prüfungshandlungen wurden sieben o. GV abgehal-
ten: 

   
  

o. GV Datum 

1. o. GV 22.08.2002 
2. o. GV 30.03.2003 
3. o. GV 08.09.2004 
4. o. GV 13.07.2005 
5. o. GV 14.09.2006 
6. o. GV 22.10.2007 
7. o. GV 23.02.2009 

 
Tab. 2 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

   
  Gem. § 7 Abs. 2 der Errichtungserklärung hatte die o. GV mindestens 

einmal jährlich am Sitz oder an einem der Betriebsstandorte der Ge-
sellschaft stattzufinden. Bis zum Ende der Prüfungshandlungen des 
BLRH wurden sieben o. GV abgehalten, welche auch von den GF den 
Bestimmungen der Errichtungserklärung entsprechend einberufen und 
am Sitz der Gesellschaft durchgeführt wurden. Die sechste o. GV für 
das GJ 01.10.2006 bis 30.09.2007 wurde am 22.10.2007, also rd. drei 
Wochen zu spät, die siebente o. GV für das GJ 01.10.2007 bis 
30.09.2008 am 23.02.2009 und daher rd. fünf Monate verspätet ab-
gehalten. Ein Protokoll der siebenten o. GV konnte dem BLRH trotz 
mehrmaliger Urgenzen bis zum Abschluss der Prüfungshandlungen, 
daher rd. 3,5 Monate nach Abhaltung der GV, nicht vorgelegt werden. 

   
 2.13.2 Zu (3) Der BLRH stellte fest, dass die GeO der GF eine gemeinsame 

Entscheidungspflicht der beiden GF für alle Angelegenheiten von 
grundsätzlicher oder wesentlicher Bedeutung und weitreichende Unter-
richtspflichten der beiden GF normierte. 
 
Obwohl sowohl in der Errichtungserklärung als auch in der GeO der GF 
die Möglichkeit der Dirimierung für den damit ausgestatteten GF vor-
gesehen war, empfahl der BLRH von dieser Möglichkeit nur aus-
nahmsweise Gebrauch zu machen und generell Entscheidungen der GF 
der GeO der GF entsprechend einstimmig zu fällen. 

   
  Zu (4) Der BLRH stellte fest, dass seit der Gründung der FH-GmbH 

sieben o. GV abgehalten wurden, welche auch von den GF den Be-
stimmungen der Errichtungserklärung entsprechend einberufen und 
am Sitz der Gesellschaft durchgeführt wurden. 

   
  Der BLRH kritisierte, dass die sechste o. GV für das GJ 01.10.2006 bis 

30.09.2007 am 22.10.2007, die siebente o. GV für das GJ 01.10.2007 
bis 30.09.2008 am 23.02.2009 abgehalten und daher verspätet 
durchgeführt wurden. Weiters konnte dem BLRH bis zum Abschluss 
der Prüfungshandlungen trotz mehrmaliger Aufforderung kein GV-
Protokoll der siebenten o. GV samt Beschlussgrundlagen vorgelegt 
werden. 

   
  Der BLRH empfahl der Verpflichtung der Errichtungserklärung entspre-

chend jährlich im GJ eine GV abzuhalten und möglichst zeitnah ein GV-
Protokoll zu erstellen. 
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2.14 AR-Pflicht 2.14.1 Gem. § 29 Abs. 1 Z 2 GmbHG bestand ua. eine obligatorische Auf-
sichtsratspflicht (AR-Pflicht) für eine GmbH, wenn die Anzahl der Ar-
beitnehmer im Durchschnitt 30061 überstieg. Der jeweilige Durch-
schnitt der Arbeitnehmeranzahl bestimmte sich nach den Arbeitneh-
meranzahlen an den jeweiligen Monatsletzten innerhalb des vorange-
gangen Kalenderjahres.62 

   
  Im Oktober 2007 ergab sich ein Personalstand der FH-GmbH von 101 

Mitarbeiter (plus 2 GF) und 350 Lektoren.63 
   
  Gem. § 5a Abs. 1 FHStG bestand das Lehr- und Forschungspersonal 

an FH und an FH-StG aus hauptberuflich und aus nebenberuflich täti-
gen Personen. 
 
Nebenberuflich tätige Personen waren Personen, die  
 ausschließlich in der Lehre tätig waren, 
 nicht mehr als sechs Semesterwochenstunden (SWS) lehrten und 
 nachweislich einer anderen voll sozialversicherungspflichtigen Er-

werbstätigkeit nachgingen. 
   
  Den nebenberuflichen Lehrbeauftragten kam im fachhochschulischen 

Alltag allergrößte Bedeutung zu und stellte eine unverzichtbare Säule 
des Fachhochschulwesens dar. Ca. 40% der angebotenen SWS wurden 
an der FH-GmbH durch hauptberufliche Lehrende und ca. 60% der  
angebotenen SWS durch nebenberufliche Lektoren abgedeckt.  

   
  Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen haupt- und nebenberuflichen 

Lektoren – wie es an der FH-GmbH bestand - wurde von der Österrei-
chischen Fachhochschulkonferenz (FHK) als essentiell für die Qualität 
des Studiums angesehen. Das FHStG regelte nicht die Frage, in wel-
cher Rechtsform haupt- oder nebenberufliche Lehrende tätig waren.64 

   
  Hierbei wurden die nebenberuflichen Lektoren der FH-GmbH als „freie 

Dienstnehmer“ – und daher nicht als echte Dienstnehmer im arbeits-
rechtlichen Sinne behandelt.65 

   
  Auf freie Dienstverträge waren nur jene arbeitsrechtlichen Normen 

analog anwendbar, die nicht vom persönlichen Abhängigkeitsverhältnis 
des Dienstnehmers ausgingen und den sozial Schwächeren schützen 
sollten. Dies war hinsichtlich der Vorschriften des AngG über Kündi-
gungstermine und Kündigungsfristen ebenso wenig der Fall wie für 
Urlaubsansprüche, die mangels anderer Vereinbarung nur Dienstneh-
mern zustanden, die zur Dienstleistung in persönlicher Abhängigkeit 
verpflichtet waren.66 

                                          
61 Teilzeitarbeitnehmer waren bei dieser Grenze zur Gänze zu berücksichtigen. Keine Arbeitnehmer im Sinne dieser 

Bestimmung waren die Geschäftsführer der GmbH sowie leitende Angestellte, denen maßgeblicher Einfluss auf die 
Führung des Betriebes zukam. Ob Prokuristen dazu zu zählen waren, war strittig und von den Umständen des Einzel-
falles abhängig: vgl. Reich-Rohrwig, GmbH-Recht 627 (4/33). 

62 Vgl. § 29 Abs. 3 GmbHG. 
63 Stand Juni 2007, Vgl. Tischvorlage zur sechsten o. GV vom 22.10.2007, S. 24. 
64 Vgl. Schweighofer, (FH-)Lektoren als freie Dienstnehmer aus arbeits-, sozialversicherungsrechtlicher und fachhoch-

schulstudienrechtlicher Sicht, zfhr 2006, 187. 
65 Der „freie“ Dienstvertrag unterschied sich vom echten Dienstvertrag durch das Fehlen der persönlichen Abhängigkeit 

und der Weisungsgebundenheit. Beim freien Dienstvertrag wurde zwischen zwei wirtschaftlich voneinander vollstän-
dig unabhängigen Vertragspartnern die Leistung bestimmter Dienste vereinbart. Auf das freie Dienstverhältnis waren 
die Regelungen des Arbeitsrechtes nicht unmittelbar anwendbar.  

66 Ebenso waren u.a die Bestimmungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EFZG) oder die Bestimmungen des Arbeits-
zeitgesetzes (AZG) über die Überstundenentlohnung mangels entsprechender Vereinbarung auf freie Dienstverträge 
nicht anwendbar; Vgl. Gruber, Freier Dienstvertrag und Arbeitsrecht, ASOK 2000, 306. 
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2.15 Rechtliche 
Stellung Lekto-
ren, GF 

2.15.1 (1) Bezüglich der sozialversicherungsrechtlichen Stellung der nebenbe-
ruflichen Lektoren erging ein Erkenntnis des VwGH67, welches im kon-
kreten Anlassfall den Beschwerdeführer aufgrund des vom VwGH fest-
gestellten Vorliegens der persönlichen Abhängigkeit als echten Dienst-
nehmer nach § 4 Abs. 2 ASVG68 qualifizierte und somit eine Vollversi-
cherungspflicht gemäß § 4 Abs. 1 ASVG annahm. Der Hauptverband 
der Sozialversicherungsträger und die Landeskassen leiteten aus dem 
Erkenntnis des VwGH ab, dass nebenberufliche Lektoren kategorisch 
als echte Dienstnehmer anzumelden und abzurechnen waren.69 Gegen 
den diesbezüglichen Bescheid erhob die geprüfte Stelle bei der Bur-
genländischen Gebietskrankenkasse das Rechtsmittel des Einspruchs, 
dessen Ergebnis bis zum Abschluss der Prüfungshandlungen des BLRH 
nicht vorlag und daher abzuwarten war. 

   
  (2) Bezüglich der hauptberuflich Lehrenden war aufgrund deren hohen 

Integrationsgrades in der Organisation der FH von einem echten 
Dienstverhältnis auszugehen. Diese waren im Normalfall beim Erhalter 
des StG mittels Dienstvertrag beschäftigt.70 Für die Beurteilung als 
hauptberuflich Lehrenden waren drei Kriterien relevant: 
 Hinsichtlich des zeitlichen Ausmaßes der Tätigkeit handelte es sich 

um den Mittelpunkt des Berufslebens. 
 Die Aufgabe eines hauptberuflichen Mitglieds des Lehrkörpers be-

stand nicht nur in der Wahrnehmung einer entsprechenden Lehr-
verpflichtung, sondern auch in der Mitwirkung bei der Administrati-
on und Organisation des FH-StG. 

 Hinsichtlich der Höhe der Einkünfte handelte es sich gewöhnlich um 
die hauptsächliche Einnahmequelle. 71 

   
  (3) Bei GF von GmbH war die Frage der Arbeitnehmereigenschaft an-

hand der Situation im Einzelfall zu beurteilen. Einigkeit bestand dar-
über, dass ein zu 100 % an der GmbH beteiligter GF nicht deren Ar-
beitnehmer sein konnte. Eine Arbeitnehmereigenschaft kam weiters 
dann nicht in Betracht, wenn der GF kraft der ihm zustehenden Betei-
ligung in der Lage war, Weisungen der GV zumindest zu verhindern, 
also eine sog. „Sperrminorität“ besaß.72 Dies war jedoch im Fall der GF 
der FH-GmbH mangels Beteiligung nicht der Fall.73 

   
 2.15.2 Zu (1-3) Hinsichtlich der arbeitsrechtlichen Stellung der nebenberufli-

chen Lektoren bestand bis zum Ende der Prüfungshandlungen des 
BLRH keine einheitliche gesetzliche Regelung.  Die von der geprüften 
Stelle vorgenommene arbeitsrechtliche Qualifikation der nebenberufli-
chen Lektoren als „freie Dienstnehmer“ erschien dem BLRH als nahe-
liegend und rechtlich begründbar. Sozialversicherungsrechtlich war das 
Ergebnis des Einspruches abzuwarten. 

   
 

                                          
67 Vgl. VwGH 2005/08/0137-8. 
68 Bundesgesetz vom 09. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung (ASVG); BGBl. Nr. 189/1955. 
69 Verrechnung nach D1 – 30,93 % Nebenkosten ( Dienstgeberbeitrag, Sozialversicherung, Wohnbauförderung, Mitar-

beitervorsorgekasse, Familienlastenausgleichsfond, Insolvenz-Entgeltsicherung, Kommunalsteuer) statt nach D1p – 
21,1 % Nebenkosten (keine Beiträge für: Wohnbauförderung, Mitarbeitervorsorgekasse, Familienlastenausgleichs-
fond, Insolvenz-Entgeltsicherung, Kommunalsteuer, um 0,05 % reduzierter Dienstgeberbeitrag zur Sozialversiche-
rung). 

70 Siehe VO des FHR über die Bereitstellung von Informationen über den Studienbetrieb (BIS Verordnung) 5/2004, 
S. 11. 

71 Siehe BIS Verordnung 5/2004, S. 11. 
72 Vgl. VwGH 2379/79, VwSlg A 10140 Arb 9876. 
73 Vgl. Herzeg, Die arbeitsrechtliche Stellung der Vorstandsmitglieder von AG und Geschäftsführer von GmbH, JAP 

2008/2009/12. 
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  Der BLRH empfahl jedoch, die zukünftige gesetzliche Entwicklung und 
arbeitsrechtliche Qualifikation der nebenberuflichen Lektoren zu beo-
bachten und bei etwaigen Veränderungen der arbeitsrechtlichen Stel-
lung die entsprechenden arbeitsrechtlichen und gesellschafts- 
rechtlichen Veränderungen vorzunehmen. 

   
  Der BLRH wies darauf hin, dass sich aufgrund einer solchen Änderung 

und der sich zum Prüfungszeitpunkt ergebenden Anzahl von nebenbe-
ruflichen Lektoren eine Gesamtarbeitnehmeranzahl von mehr als 300 
ergeben würde und sich somit eine AR-Pflicht gem. § 29 Abs. 1 Z 2 
GmbHG  mit einhergehenden umfassenden Berichtspflichten (Jahres-, 
Quartals-, Sonderberichte) der FH-GmbH ergeben könnte. 

   
   
2.16 Bundesfinan-

zierung, Norm-
kostenmodell 

2.16.1 (1) Neben qualitativen Voraussetzungen war der Nachweis der Finan-
zierung des Studienbetriebes eine wichtige Voraussetzung für die Akk-
reditierung. Das FHStG war als Rahmengesetz konzipiert, das ganz 
bewusst keinerlei Aussagen über den Finanzierungsmodus des postse-
kundären Ausbildungssektors traf. Für die Implementierung des FHStG 
war eine Mischfinanzierung vorgesehen, an der sich neben dem Bund 
noch andere öffentliche sowie auch private Geldgeber beteiligen soll-
ten. Durch dieses für österreichische Verhältnisse völlig neue Finanzie-
rungsmodell sollte einerseits die Bereitschaft der Gebietskörperschaf-
ten und der Wirtschaft zu Investitionen im Bildungsbereich stimuliert 
werden. Andererseits sollten Anreize zur betriebswirtschaftlichen Effi-
zienz auf institutioneller Ebene geboten werden.74 Die finanzielle 
Hauptlast der Finanzierung trug hierbei dennoch der Bund. 

   
  Grundlage der Finanzierung von FH in Österreich bildeten die jeweils 

für fünf Jahre geltenden FH-Entwicklungs- und Finanzierungspläne I 
bis III (FH-EF I-III) des zuständigen Bundesministeriums. Für das 
Studienjahr 2008/2009 galt der FH-EF III 2005/06 bis 2009/10. Die 
Aufgabe der FH-EF war es, die mittelfristigen Ziele und Absichten der 
Bundesregierung hinsichtlich des finanziellen Engagements bekannt-
zugeben. Damit erfüllte dieser Plan einerseits die Funktion einer öf-
fentlichen Selbstbindung des Bundes, und er schaffte zugleich jene 
Transparenz über die finanziellen Rahmenbedingungen, die für die 
Entwicklung von FH-STG notwendig war. 

   
  Die Finanzierung der FH in Österreich unterschied sich grundsätzlich 

von den bis dahin üblichen Mustern der Bildungsfinanzierung. Statt 
eines Bedarfsdeckungsprinzips folgte die Bundesfinanzierung einem 
Normkostenmodell. Dabei wurde festgelegt, dass die laufenden Kos-
ten, die der Studienbetrieb verursachte, also die Personalkosten und 
der laufende Betriebsaufwand, vom Bund gefördert wurden. Die Inves-
titionen in Gebäude und sonstige Infrastruktur hatte der Erhalter aus 
anderen Finanzierungsquellen aufzubringen. Im Einzelnen bedeutete 
das Normkostenmodell: 

   Die Höhe der Förderung pro Studienplatz wurde aufgrund einer 
Kostenanalyse im Schul- und Universitätsbereich ermittelt. 

 Von den festgestellten Normkosten trug 90% der Bund, woraus 
sich Fördersätze zwischen EUR 5.813,83 und EUR 6.903,92 errech-
neten. 

 Die Höhe des Fördersatzes war unabhängig von der Größe des StG, 
dh. der Bundesbeitrag stieg linear mit zusätzlichen Studienplätzen. 

                                          
74 Vgl. Faulhammer, Der neue Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan, zfhr 2004,113. 
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   Für die Förderung der StG waren somit nicht die tatsächlichen Kos-
ten entscheidend, sondern die Zahl der teilnehmenden Studieren-
den. Dieses Prinzip war notwendig, weil der Bund auf die Kostensi-
tuation bei den Erhaltern keinen Einfluss hatte.75 

   
  Ab dem Studienjahr 2005/2006 kamen folgende Fördersätze zur An-

wendung: 
   
  

Fördersätze pro Jahr 
Anwendungsbereich 

[EUR]76 

6.904 
für Studienplätze in StG, die einen Technikan-
teil von mind. 50% aufwiesen 

6.105 
Für Studienplätze in StG, die einen Technikan-
teil von mindestens 25 % aufwiesen 

5.887 
Für Studienplätze in StG mit Schwerpunkt Tou-
rismus 

5.814 Für Studienplätze in allen anderen StG 
 
Tab. 3 
Quelle: bm:bwk (FH-EF III 2005/06 bis 2009/10); Darstellung: BLRH 

   
  Mit dem Normkostenmodell wurde eine neue Form der öffentlichen 

Finanzierung etabliert, die stärker als die traditionellen Methoden eine 
rationale Bearbeitung von Interessenkonflikten ermöglichte. Durch das 
Normkostenmodell wurden neue Akteure in neuen Funktionen für das 
System des Bildungsangebotes auf Hochschulebene mobilisiert, insbe-
sondere die Länder und viele Gemeinden, aber auch die Sozialpartner, 
andere Bildungsorganisationen, Firmen, etc. Durch die Mischfinanzie-
rung, die neben dem Bund auch andere Akteure in die Finanzierung 
einband, reduzierte sich die Abhängigkeit der Erhalter von einer einzi-
gen Finanzierungsquelle. 

   
  Kriterien für die Zuerkennung bzw. Aufrechterhaltung der Bundesför-

derung für FH-StG waren folgende: 
 Konsolidierung der Standorte und längerfristiges Entwicklungskon-

zept. 
 Schwerpunkt Technik-Naturwissenschaften sowie techniknahe 

Dienstleistungen. 
 Ausbildungsbezogene F&E-Aktivitäten. 
 Beitrag zur Bildung des Europäischen Hochschulraumes. 
 Bedarfs- und Akzeptanzerhebungen. 
 Erhöhung des Frauenanteils. 
 Beitrag zur Verbesserung der Durchlässigkeit des Bildungssystems. 
 Schaffung von Angeboten für Berufstätige. 
 Einsatz von Fernlehrstudienelementen. 
 Beschaffenheit des akademischen und sozialen Umfelds. 

   
 
 
 
 
 
 
 

                                          
75 Vgl. FH-EF III 2005/2006 bis 2009/10. 
76 Ganzzahlige, gerundete Werte. 
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  Für den Planungszeitraum war auf der Grundlage der Ausbauziele die 
Bereitstellung folgender Mittel erforderlich: 

   
  

Jahr Studienplätze 
Bundesförderung 

[EUR] 
2005 27.024 156,88 
2006 28.755 172,31 
2007 29.905 181,12 
2008 31.105 188,18 
2009 32.305 195,62 
2010 33.205 202,59 

 
Tab. 4 
Quelle: bm:bwk (FH-EF III 2005/06 bis 2009/10); Darstellung: BLRH 

   
  (2) Die Finanzierung durch das Land Burgenland wurde im Prüfungs-

bericht II/II behandelt. 
   
   
2.17 Gebäudenut-

zung 

2.17.1 (1) Die FH-GmbH betrieb mit Ende der Prüfungshandlungen 16 FH-StG 
an den beiden Standorten Eisenstadt und Pinkafeld.77 Eigentümerin 
der betroffenen Liegenschaften78 war die Fachhochschulerrichtungs 
GmbH79 (FH-Errichtungs GmbH), deren Gesellschafter zu je 50% die 
BVG-Beteiligungs und Verwaltungsgesellschaft mbH und die RLB Bur-
genland –Unternehmensbeteiligungs Ges.m.b.H. waren.80 Am Standort 
Pinkafeld wurden ferner Räumlichkeiten des angrenzenden Technolo-
giezentrums (TZ) angemietet.  

   
  (2) Den Rechnungsabschlüssen (RA) der Burgenländischen Landesge-

barung (RA)81 und den zugehörigen Aufschlüsselungen bzw. ergänzen-
den Angaben des Amtes der Burgenländischen Landesregierung 
(Amt)82 zufolge erbrachte das Land Burgenland gegenüber der FH-
Errichtungs GmbH von 2002 bis 2008 Zahlungsleistungen iHv. rd. 
EUR 10,2 Mio.  
 
Dabei handelte es sich um Mietvorauszahlungen, wobei die endgültig 
zu entrichteten Mietraten zwischen der FH-Errichtungs GmbH und dem 
Land Burgenland nach Abschluss der Baumaßnahmen an den FH-
Studienzentren in Eisenstadt und Pinkafeld auf Basis der tatsächlichen 
Gesamtbaukosten vereinbart werden sollten. Die bereits geleisteten 
Mietvorauszahlungen waren ferner davon in Abzug zu bringen. Nach 
Ablauf der zu vereinbarenden Mietdauer, jedenfalls aber mit Bezahlung 
der letzten Mietrate, hatte die FH-Errichtungs GmbH dem Land das 
Eigentum am Vertragsgegenstand zu übertragen.83 

   
  Nähere Überprüfungen in diesem Zusammenhang nahm der BLRH al-

lerdings nicht vor, da dies nicht Gegenstand der ggst. Prüfung war. 
   
  (3) Die FH-Gebäude in Eisenstadt und Pinkafeld wurden der FH-GmbH 

zur Nutzung zur Verfügung gestellt.  

                                          
77 Vgl. Abschnitt 3.4. 
78 EZZ 4251 und 4256, KG Eisenstadt und EZZ 2883 und 3047, KG Pinkafeld. 
79 FN 172689 f. 
80 FN 127354 k und FN 96343 g (Abfrage: 11.12.2008).  
81 RA 2002 bis 2007, VASt. 1/280015/7670/001. 
82 Vgl. Zl.: 7-KW-A1055B/38-2009, FrB 16. 
83 Vgl. AV vom 18.03.2009, Regierungsbeschluss vom 06.08.2001, Zl.: 7-KW-A1055/67-2001, Vereinbarung zwischen 

dem Land Burgenland und der FH-Errichtungs GmbH vom 16.08.2001. 
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  Die FH-GmbH erbrachte hierfür bis zum Ende der Prüfungshandlungen 
dem Land gegenüber keine finanziellen Gegenleistungen in Form von 
Mietzahlungen udgl. 

   
  Im Rahmen der vom BLRH vorgenommenen Prüfungshandlungen be-

züglich der vorhandenen vertraglichen Grundlagen der Gebäudenut-
zung gab das Amt hierzu schriftlich bekannt: 
 „[…] Betreffend die Studienzentren Eisenstadt und Pinkafeld gibt es 

keine dezidierten vertraglichen Vereinbarungen. Bis zum Dezember 
2007 lagen dem ha. Amt trotz wiederholter, oftmaliger Urgenzen 
bei der Geschäftsführung der FH Errichtungs GmbH keine Unterla-
gen betreffend die Abrechnung der beiden Projekte vor. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde erstmals eine Abrechnung vorgelegt, welche nach 
erster Durchsicht nicht schlüssig bzw. nachvollziehbar war und we-
sentliche Widersprüche beinhaltete. Die Abrechnung wurde der FH 
GmbH daher zur Berichtigung retourniert. Daraufhin wurde eine 
neuerliche Abrechnung (Stand 3.1.2008) übermittelt, welche wie-
derum Widersprüche aufwies und so nicht angenommen werden 
konnte. Auch diese Abrechnung wurde zur Berichtigung retour-
niert. In weiterer Folge wurde die Abteilung 3 – Finanzen und 
Buchhaltung um Prüfung der Abrechnungsunterlagen ersucht. Sei-
tens der Abteilung 3 wurde Anfang Jänner 2009 mitgeteilt, dass die 
Prüfung der Unterlagen abgeschlossen sei und nunmehr korrekt er-
folgt sei. Da die Berechnungsgrundlagen für die Mietzins bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht feststanden, wurde lediglich eine Akontierung 
des (unbestimmten) Mietzinses im Wege der Abteilung 7 vorge-
nommen […].“ 

   „Ausgehend von den obigen Ausführungen wäre ein Vertragsab-
schluss aus ha. Sicht zu einem früheren Zeitpunkt nicht möglich 
und sinnvoll gewesen, da ein wesentlicher Vertragsbestandteil, 
nämlich die Höhe des Mietzinses, nicht konkretisiert werden konnte 
[…].“ 

 „Aktueller Stand: nachdem nunmehr die Abrechnung vorliegt, wur-
de seitens der Errichtungs GmbH zugesagt, einen Entwurf eines 
Mietvertrages in nächster Zeit zu übermitteln. Sobald dieser vor-
liegt, wird nach Abstimmung mit der Finanzabteilung sowie der 
Kulturabteilung betreffend den aktuellen Stand (Gegenrechnungen 
mit den EU-Förderungen) der aktuelle Mietzins ermittelt, und die 
weiteren Konditionen festgelegt. Sodann wird das Ergebnis einer 
unverzüglichen Beschlussfassung der Landesregierung zugeführt 
[…].“ 

   „Zur Klarstellung darf nochmals festgehalten werden, dass zwi-
schen Land und der FH Errichtungs GmbH derzeit noch kein Ver-
trag besteht. Grundeigentümerin ist daher die FH Errichtungs 
GmbH. Ob eine schriftliche bzw. mündliche Überlassungsregelung 
an die FH GmbH seitens der FH Errichtungs GmbH erfolgt ist, ist 
ha. nicht bekannt. Eine derartige Regelung zwischen Land und FH 
GmbH kann nicht vor Rechtseinräumung (sprich Vermietung an das 
Land) erfolgen und ist daher nicht erfolgt. Das Land erhält daher 
auch keine Leistungen (Miete, o.ä.) […].“ 
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   „Sobald das Mietverhältnis zwischen Land und FH Errichtungs 
GmbH begründet wurde, wird eine vertragliche Regelung mit der 
FH GmbH getroffen werden. Ein konkreter Vertragsentwurf liegt 
noch nicht vor, da dieser abhängig von den Bestimmungen des 
(Haupt)Mietvertrages ist und keine gegenteiligen bzw. wider-
sprüchlichen Rechte einräumen darf […].“84 

   
  (4) Betreffend die Anmietung der Räumlichkeiten im TZ Pinkafeld gab 

es vertragliche Regelungen zwischen der FH-GmbH und der Technolo-
giezentrum Pinkafeld GmbH. 

   
 2.17.2 Der BLRH kritisierte, dass bis zum Ende der Prüfungshandlungen keine 

dezidierten vertraglichen Grundlagen bezüglich der Benützung der Lie-
genschaften der FH-Errichtungs GmbH bzw. der FH-Gebäude in Eisen-
stadt und Pinkafeld vorlagen. Weiters kritisierte der BLRH, dass das 
Land Burgenland für die Gebäudenutzung der FH GmbH Zahlungen an 
die Errichtergesellschaft leistete und hierfür der FH GmbH keine ent-
geltliche Gegenleistung verrechnete. 
 
Der BLRH empfahl im Hinblick auf die grundlegende Bedeutung der 
Regelung der vertraglichen Grundlagen der Gebäudenutzung eindring-
lich, nach nunmehriger endgültiger Abrechnung des Projektes und Vor-
lage der Berechnungsgrundlagen umgehend eine ausführliche schriftli-
che Vertragsgrundlage in Form eines vom Land Burgenland in Aussicht 
gestellten Mietvertrages unter Berücksichtigung der bereits an die FH-
Errichtungs GmbH geleisteten Mietvorauszahlungen und getätigten 
Förderungen abzuschließen. 

   
  Darin war nach Ansicht des BLRH ua. auf das anschließend zu regelnde 

Vertragsverhältnis zwischen dem Land Burgenland und der FH GmbH 
Bedacht zu nehmen und die vertraglichen Voraussetzungen hierzu zu 
schaffen. 
 
Nach Abschluss dieses Vertrags zwischen der FH-Errichtungs GmbH 
und dem Land Burgenland wäre eine schriftliche vertragliche Regelung 
zwischen dem Land Burgenland und der FH-GmbH zu treffen und hier-
bei eine entgeltliche Nutzungsüberlassung (Miete) zu vereinbaren. 

   
 2.17.3 Die geprüften Stellen äußerten sich dazu in ihren Stellungnahmen je-

weils unter „Teil C: Sichtweise zu den Prüfungsergebnissen, Infra-
struktur – Studienzentren und Investitionen“ bzw. „Teil C: Prüfungser-
gebnisse, Ad a) Infrastruktur – Studienzentren und Investitionen“.85 

   
 2.17.4 Der BLRH anerkannte die sich aus den tatsächlichen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen ergebenden Schwierigkeiten bei der vertragli-
chen Ausgestaltung der zu regelnden Rechtsverhältnisse. Er erneuerte 
jedoch seine unter 2.17.2 getätigte Empfehlung und wies auf die sich 
aus dem derzeitigen Zustand des Fehlens von dezidierten schriftlichen 
vertraglichen Grundlagen ergebende Rechtsunsicherheit hin. Gleichzei-
tig wies er erneut auf die sich hieraus ergebende Notwendigkeit einer 
umfassenden Vertragsgestaltung hin. Hierbei wären alle möglichen 
Vertragsvarianten einer umfassenden Überprüfung zu unterziehen und 
eine möglichst rasche schriftliche vertragliche Ausgestaltung unter 
Einbeziehung aller potentiellen Vertragspartner anzustreben. 

                                          
84 vgl. Zl. LAD-GS-C 300-10036-11-09, Unterstreichungen BLRH. 
85 Vgl. V. Teil, Anlage 11 iVm.VI. Teil, Anlage 12.  
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2.18 Mensa 2.18.1 Bezüglich des Mensenbetriebes im FH-Gebäude in Eisenstadt kam es 
trotz der Vorlage von Vertragsentwürfen zu keinem einvernehmlichen, 
den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen86 entsprechenden Ver-
tragsabschluss. Der Betrieb der Mensa wurde zeitweise in Form eines 
Probebetriebes auf Grundlage eines Vertragsentwurfes, zeitweise 
gänzlich ohne zwischen den Geschäftsführern akkordierten Vertrags-
abschluss geführt. So wurde ein dezidierter, den gesellschaftsvertrag-
lichen Bestimmungen entsprechender Pachtvertrag mit dem sich im 
Prüfungszeitraum darstellenden Betreiber der Mensa - der den Men-
senbetrieb bereits am 07.10.2008 aufnahm - bis zum Ende der Prü-
fungshandlungen des BLRH nicht abgeschlossen. 

   
  Hierbei war darauf hinzuweisen, dass aufgrund der Vertragssituation 

die FH-Errichtungs GmbH als Eigentümerin der Liegenschaft samt dem 
darauf befindlichen Gebäude die FH-GmbH als Nutzerin ermächtigte, in 
eigenem Namen und auf eigene Rechnung einen Pachtvertrag abzu-
schließen.87    

   
  Zusätzlich wurde die Problematik der fehlenden dezidierten vertragli-

chen Grundlage bezüglich des Mensenbetriebes mehrmals in den ab-
gehaltenen GV behandelt.88 So wurde ua. in der sechsten o. GV89 die 
fehlende rechtliche Grundlage für den Mensenbetrieb festgestellt und 
der zuständige GF aufgefordert, die rechtliche Basis herzustellen.90 
Eine der GeO der GF entsprechende vertragliche Grundlage oder ein 
verbindlicher GV-Beschluss konnte dem BLRH bis zum Abschluss sei-
ner Prüfungshandlungen nicht vorgelegt werden. 

   
 2.18.2 Der BLRH kritisierte, dass der Betrieb der Mensa in Eisenstadt zu kei-

ner Zeit auf Grundlage einer der GeO der GF entsprechenden, dezi-
dierten vertraglichen Grundlage geführt wurde, obwohl dieses Manko 
in mehreren GV behandelt wurde. Nach Ansicht des BLRH entsprach 
die Willensbildung bezüglich des Mensenbetriebes nicht der Intention 
der GeO der GF, welche eine gemeinsame Entscheidungspflicht beider 
GF bei Angelegenheiten von grundsätzlicher oder wesentlicher Bedeu-
tung normierte. Bis zum Abschluss der Prüfungshandlungen lag dem 
BLRH auch bezüglich des im Prüfungszeitraum geführten Mensenbe-
triebs keine der GeO der GF entsprechende dezidierte vertragliche 
Grundlage vor und herrschte bezüglich des Betriebs nach Ansicht des 
BLRH Rechtsunsicherheit. Weiters kritisierte der BLRH, dass das Prob-
lem des Mensenbetriebs Gegenstand von mehreren GV war und den-
noch bis zum Abschluss der Prüfungshandlung keine deziderte, der 
GeO der GF entsprechende, vertragliche Grundlage vorlag.  

   
  Der BLRH empfahl aufgrund der Wichtigkeit der vertraglichen Grundla-

ge des Betriebes der Mensa, diesen auf eine dezidierte vertragliche 
Grundlage, welche den Bestimmungen der GeO der GF entsprach, zu 
stellen und somit die bestehende Rechtsunsicherheit zu beseitigen. 
Weiters empfahl der BLRH, zukünftig bezüglich Angelegenheiten von 
grundlegender oder wesentlicher Bedeutung eine rasche Entschei-
dungsfindung herbeizuführen und verwies hierbei auf das umfassende 
Weisungsrecht der GV an die GF.91 

                                          
86 Vgl. § 3 Z. 4 GeO der GF, wonach die GF gemeinsam über alle Angelegenheiten von grundsätzlicher oder wesentli-

cher Bedeutung für die Gesellschaft entschieden. 
87 Vgl. FH-Errichtungs GmbH vom 12.09.2008 und vom 06.10.2008. 
88 Vgl. GV-Protokoll der dritten, vierten, fünften und sechsten GV. 
89 Abgehalten am 22.10.2007. 
90 Vgl. GV-Protokoll der sechsten GV. 
91 Vgl. § 35 Abs. 1 Z 5 GmbhG. 
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 2.18.3 Die geprüften Stellen erstattete hierzu eine Stellungnahme unter 
„Teil C: Sichtweise zu den Prüfungsergebnissen, Infrastruktur – Stu-
dienzentren und Investitionen“ bzw. „Teil C: Prüfungsergebnisse, Ad a) 
Infrastruktur – Studienzentren und Investitionen“.92 

   
 2.18.4 Der BLRH begrüßte die von der FH-GmbH in Aussicht gestellte Vor-

gangsweise bezüglich der Mensenvergabe. Er stellte jedoch erneut 
fest, dass der Mensenbetrieb bis dato auf keiner dezidierten, den Or-
ganisationsvorschriften der geprüften Stelle entsprechenden, vertragli-
chen Grundlage geführt wurde. 
 
Der BLRH empfahl erneut, den Betrieb der Mensa auf eine mit den 
Organisationsvorschriften der FH-GmbH im Einklang stehenden ver-
traglichen Grundlage zu stellen und damit die vorhandene Rechtsunsi-
cherheit zu beseitigen. 

   
   
2.19 Entschei-

dungspflicht GF 

2.19.1 Die GeO der GF normierte für Angelegenheiten von grundsätzlicher 
oder wesentlicher Bedeutung eine gemeinsame Entscheidungspflicht 
der GF.  

   
  Zu diesen Angelegenheiten von grundsätzlicher oder wesentlicher Be-

deutung zählten ua. Ausgaben, welche im Einzelfall den Betrag von 
EUR 5.000 überstiegen.93 Auch die interne Vergaberichtlinie der FH-
GmbH sah für Vergabevorgänge ab EUR 5.000 eine Freigabe durch 
beide GF vor.94 

   
  In der dritten o. GV wurde ua. auf Probleme hinsichtlich einzelner Be-

schaffungsprozesse hingewiesen und diesbezüglich erörtert, dass bei 
Beschaffungsprozessen gem. der GeO der GF vorzugehen war. Hierauf 
wurden einige Fälle von nicht zwischen den GF ausreichend akkordier-
ten Investitionsvorhaben und Vergaben diskutiert (Architektenbeauf-
tragung, Vergabe des Winterdienstes).95 So konnte aufgrund unter-
schiedlicher Auffassungen innerhalb der GF bezüglich der Vergabe des 
Winterdienstes kein gemeinsamer GF-Beschluss gefasst werden, und 
wurde der diesbezügliche Vertrag nur von einem GF gezeichnet. 

   
 2.19.2 Der BLRH stellte fest, dass bezüglich einzelner Vergaben, die den Be-

trag von EUR 5.000 überstiegen, keine gemeinsame Entscheidung bei-
der GF gem. der GeO vorlag. 

   
  Der BLRH erachtete eine dem „Vier-Augen-Prinzip“ entsprechende ge-

meinsame Entscheidungspflicht der GF als eine wirksame Maßnahme 
des Internen Kontrollsystems und erachtete daher die Einhaltung des 
„Vier-Augen-Prinzips“ im Unternehmen als besonders wichtig.96 Gera-
de im rechtlich heiklen Bereich von Beschaffungsvorgängen stellte der 
BLRH die unbedingte Notwendigkeit der Einhaltung des „Vier-Augen-
Prinzips“ fest. 

   
 
 
 

                                          
92 Vgl. V. Teil, Anlage 11 iVm. VI. Teil, Anlage 12. 
93 Vgl. § 3 Z. 4 lit. e) der Geo der GF. 
94 Vgl. Vergaberichtlinie der FH-Studiengänge Burgenland GmbH, S. 2. 
95 Vgl. GV-Protokoll der 3. GV vom 8. September 2004. 
96 Vgl. Ginthoer & Partner, Hasch & Partner, Der GmbH-Geschäftsführer, Rechte und Pflichten, S. 27 Rz 38. 
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  Der BLRH empfahl eindringlich, bei Angelegenheiten von grundsätzli-
cher Bedeutung im Sinne des § 3 Z. 4 der GeO der GF und auch bei 
Beschaffungsvorgängen, welche den Betrag von EUR 5.000 überstie-
gen, eine der GeO der GF und der internen Vergaberichtlinie entspre-
chende gemeinsame Entscheidung beider GF herbeizuführen.  
 
Zusätzlich regte der BLRH an, bei Meinungsverschiedenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung rechtzeitig einen Weisungsbeschluss der 
GV einzuholen.97 

   
   
2.20 Beirat 2.20.1 Das österreichische Gesellschaftsrecht kannte prinzipiell drei Organisa-

tionsebenen für eine Gesellschaft: 
 Ebene der Gesellschafter. 
 Leitungsebene. 
 Beratungs- und Kontrollebene.98 

  Das GmbHG ging nicht von einer beschränkten Anzahl von Gesell-
schaftsorganen aus, sondern ließ die Bildung anderer Organe zu.99 Der 
durch das Gesetz außerhalb des zwingenden Rahmens zur Bildung 
eines Aufsichtsrates bestehenden Vertragsfreiheit bot jedoch auch die 
Möglichkeit, bei allen Gesellschaftsformen als weiteres freiwilliges Or-
gan einen Beirat zu bilden. Der Beirat war ein Organ, das als Bestand-
teil einer strategischen Unternehmensorganisation sowohl für langjäh-
rig bestehende Gesellschaften als auch für neu gegründete Rechtsträ-
ger in Frage kam.100 Der primäre Grund für die Errichtung eines Beira-
tes lag darin, um mit der fachlichen (und persönlichen) Kompetenz 
Dritter allfällige Defizite des Unternehmens auszugleichen. 

   
  Als wesentlichstes und eigenständiges Recht kam hierbei einem Beirat 

die Beratung der GF oder der Gesellschafter zu. Diese grundlegende 
Funktion bestand unabhängig von seiner rechtlichen Ausgestaltung 
und seinem Mitgliederbestand. Beiratsmitglieder waren stets verpflich-
tet, zum Wohl und im Interesse der Gesellschaft zu handeln.  

   
  Einem Beirat konnten u.a folgende Aufgaben übertragen werden: 

 Wahrnehmung von Geschäftsführungsaufgaben einschließlich der 
Weisungsbefugnis gegenüber GF. 

 Kontrolle und Überwachung der GF. 
 Recht auf Berichterstattung durch die GF. 
 Teilnahme an der Erstellung des JA und des Gewinnverteilungsvor-

schlags.101 
   

 
 
 
 

                                          
97 Gerade bei Meinungsverschiedenheiten zwischen und innerhalb der Organe zeigte sich die Stellung der Gesellschaf-

terversammlung als oberstes Gremium der GmbH sehr deutlich. Die Gesellschafter konnten sowohl Beschlüsse des 
Aufsichtsrates als auch Beschlüsse der Geschäftsführung mittels gegenteiligem Weisungsbeschluss verdrängen und 
ihren Willen durchsetzen, Vgl. Koppensteiner, GmbHG² § 30j Rz 20. Ein 100%- Gesellschafter konnte auch formfrei, 
zb. telefonisch, Weisungen erteilen, an die sich die GF zu halten hatten, vgl. Schima, GesRZ 1999, 100(105); Schnei-
der in Scholz, GmbhG § 37 Rz 31. 

98 Während es die beiden erstgenannten Organisationsebenen bei jeder Gesellschaftsform gab, war die dritte Ebene als 
Aufsichtsrat bei einer Aktiengesellschaft in allen Fällen zwingend. Bei einer GmbH war ein Aufsichtsrat nur in ver-
gleichsweise wenigen Fällen obligatorisch (vgl. § 29 GmbHG). 

99 Vgl. § 20 Abs. 2 GmbHG. 
100 Vgl. Fritz, Der Beirat in der österreichischen Gesellschaftspraxis, Ein wichtiges fakultatives Organ, SWK 2005, W 

164. 
101 Vgl. Reich-Rohrwig, Der Beirat der GmbH, ÖJZ 1981, 509. 
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  Gem. § 9 der Errichtungserklärung konnten die Gesellschafter, wenn 
es das Interesse der Gesellschaft erforderte, mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen einen Beirat einsetzen. Dieser Beirat hatte 
die Aufgabe, durch Beratung die Gesellschafter und die Organe der 
Gesellschaft bei der Gesamtplanung, Aufgabenstelllung und Zielset-
zung des Unternehmens und bei den für die Entwicklung wesentlichen 
Entscheidungen zu unterstützen. 

   
 2.20.2 Der BLRH stellte fest, dass trotz gesellschaftsvertraglich normierter 

Möglichkeit der Bildung eines Beirates bis zum Abschluss der Prü-
fungshandlungen ein solcher nicht eingerichtet wurde. In Anbetracht 
der Struktur der geprüften Stellte, des getätigten Fördervolumens und 
des mangelnden Vorhandenseins effektiver Kontrollorgane empfahl der 
BLRH, den Bestimmungen der Errichtungserklärung entsprechend102 
die Einrichtung eines unterstützenden Fachbeirates zu erwägen. 

   
   
   
   
   
   

                                          
102 Vgl. hierzu insb. § 8 Ziff. 10 und 11 der Errichtungserklärung, wonach der GV insbesondere die Bestellung eines 

allfälligen Beirats und die Genehmigung der GeO eines allfälligen Beirates oblag. 
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  3. Das Unternehmen 

   
3.1 Evaluierung 3.1.1 (1) Das für den FH-Sektor eingerichtete Akkreditierungssystem um-

fasste ua. institutionelle und studiengangsbezogene Evaluierungen. Zu 
deren Elementen zählten in erster Linie: 
 Interne Evaluierung durch die zu evaluierende Einheit (Selbsteva-

luierung). 
 Externe Evaluierung durch ein Review-Team. 
 Stellungnahme des Erhalters zum Evaluierungsbericht des Review-

Teams. 
 Abnahme und Bewertung der Evaluierungsberichte durch den FHR. 
 Follow-up-Verfahren. 
 Veröffentlichung der Ergebnisse der Evaluierung.103 

   
  (2) An der FH-GmbH wurden seit 2002 neben anderen laufenden Eva-

luierungen104 die institutionellen Evaluierungen 2003 und 2008 vorge-
nommen. Der Prozess der Evaluierung 2008 wurde überblicksmäßig in 
Anlage 2 dargestellt. Die darin angeführten Evaluierungselemente ins-
besondere der Selbstevaluierungsbericht (SEB) der FH-GmbH vom 
28.02.2008 sowie der Evaluierungsbericht (EB) des unabhängigen Re-
view-Teams vom Juni 2008 stellten eine wesentliche Prüfungsgrundla-
ge dar.  

   
  Die im Rahmen der institutionellen Evaluierung 2008 vom Review-

Team sowie vom FHR an die FH-GmbH ergangenen Empfehlun-
gen/Vorgaben berücksichtigte der BLRH nur in jenem Ausmaß, als sie 
ihm für die ggst. Prüfung relevant erschienen. 

   
   
3.2 Strategie 3.2.1 (1) Die FH-GmbH agierte unter dem Leitbild „Bildung im Herzen Euro-

pas“. Dies va. im Sinne einer regionalen, praxisorientierten Bildungs-
einrichtung im Burgenland auf Hochschulniveau.  
 
Leitstrategie der FH-GmbH war die Festlegung von Lehr-/Studien-
betrieb sowie angewandter Forschung/Entwicklung an den Studien-
zentren Eisenstadt und Pinkafeld in folgenden vier Kernkompetenzbe-
reichen (KKB): 
 Wirtschaft105 (KKB W). 
 Informationstechnologie und –management (KKB IT/IM). 
 Energie-Umweltmanagement (KKB E-UM). 
 Gesundheit (KKB G). 

   
  Einen besonderen Stellenwert nahmen die Europäische Dimension mit 

MOEL106-Schwerpunkt, die grenzüberschreitende Kooperation und 
Netzwerke in den Bereichen Lehr- und Studienangebot sowie For-
schung/Entwicklung ein. 

   
 
 
 
 

                                          
103 Vgl. Abschnitt 2.7, FHR-Homepage (Abfrage: 07.05.2009). 
104 ZB. F&E-Anträge, Expertengutachten, QM-Evaluierungen.  
105 Mit Schwerpunkt Mittel- und Osteuropa. 
106 Mittel- und osteuropäische Länder. 



 
   

42/114 

  (2) Der Prozess der Strategieentwicklung der FH-GmbH begann im 
Jahr 2002. Vorgangsweise und Struktur zur Entwicklung einer gemein-
samen Strategie wurden von den StG-Leitern und Vertretern der GF 
erarbeitet. Die einzelnen Strategien der FH-StG wurden sodann im 
Rahmen von Workshops vorgestellt, diskutiert und einer kritischen 
Reflexion unterzogen. Auf dieser Grundlage wurde unter Einbeziehung 
der studiengangsbezogenen Strategien eine akkordierte Strategie für 
die Institution festgelegt. Ergebnis dieses Strategieentwicklungspro-
zesses war „Strategie I“. 

   
  Ab dem Jahr 2005 wurden gemeinsam mit den StG-Leitern und Mitar-

beitern Wissensziele, Erfolgsfaktoren und Richtwerte entwickelt. Diese 
bildeten die Grundlage für die Wissensbilanz der FH-GmbH, welche 
folgende Wissensziele umfasste: 
 Lehr- und Studienprogramm. 
 Partnernetzwerk. 
 Regionaler Forschungspartner. 
 Europäische Dimension. 
 
Entwicklung wie Einführung der Wissensbilanz erfolgten in Anlehnung 
an die Vorgaben der EvalVO des FHR. 

   
  Ausgehend vom Leitbild „Bildung im Herzen Europas“ wurde auf Basis 

der „Strategie I“ und der vorangeführten, im Jahre 2005 definierten 
Wissensziele über den Zeitraum Oktober bis Dezember 2007 die stra-
tegische Positionierung der FH-GmbH für die nächsten Jahre erarbei-
tet. Dies erfolgte ebenfalls unter Miteinbeziehung der StG-Leiter, der 
Mitarbeiter und Vertretern der GF. Ergebnis dieser Weiterentwicklung 
von „Strategie I“ war „Strategie II bzw. die strategische Positionierung 
2007-2012“ der FH-GmbH und die darauf basierenden strategischen 
Ziele.107 

   
  (3) Den von der FH-GmbH vorgelegten Abstimmungen im schriftlichen 

Wege108 und den GV-Protokollen zufolge wurde die GV von der GF 
über die strategischen Entwicklungen/Maßnahmen informiert bzw. er-
folgten hierzu entsprechende Abstimmungen zwischen der GF und den 
Gesellschaftern.  
 
In diesem Zusammenhang legte die FH-GmbH den mittels Abstim-
mung im schriftlichen Wege gefassten GV-Beschluss zweier Kapitel des 
mit 28.02.2003 datierten SEB vor.109 Dieser GV-Beschluss war von den 
Gesellschaftern zwar unterfertigt, jedoch nicht datiert. 

   
 3.2.2 Der BLRH vermerkte die fehlende Datierung des GV-Beschlusses 

betreffend die Kapitel „Strategische Ausrichtung/Profilbildung, Ent-
wicklungskonzept, Kommunikationsstrukturen“ und „Aufbau- und Ab-
lauforganisation“ des SEB der FH-GmbH aus dem Jahr 2003.  

   
  Der BLRH empfahl, GV-Beschlüsse, welche im Umlaufweg gefasst wer-

den, in Zukunft nachvollziehbar zu datieren und zu dokumentieren. 
   
   

 

                                          
107 Vgl. FH-GmbH, FK 1, FrB 10-11, SEB FH-GmbH 2008, S. 1/1-1/8. 
108 Hierbei handelte es sich um Umlaufbeschlüsse. 
109 Kapitel: Strategische Ausrichtung/Profilbildung, Entwicklungskonzept, Kommunikationsstrukturen und Kapitel: Auf-

bau- und Ablauforganisation. 
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3.3 Entwicklung 3.3.1 (1) Im Burgenland wurde der Betrieb von FH-StG im Jahr 1994 aufge-
nommen. Dies erfolgte mit den FH-StG „Internationale Wirtschaftsbe-
ziehungen“ in Eisenstadt und „Gebäudetechnik/Building Technology 
and Management“ in Pinkafeld. Betreiber war der FH-Verein.110 

   
  Zwecks Angleichung an die europäischen Bildungssysteme erfolgte 

eine Umstrukturierung der vierjährigen FH-Diplomstudiengänge 
(DStG) auf FH-Bachelor- und FH-Masterstudiengänge (BAC-/MAS-
StG), wobei die ersten BAC-/MAS-StG ab dem Studienjahr 2004/2005 
in Betrieb gingen. Ab diesem Studienjahr bestand an der FH-GmbH 
auch die Möglichkeit berufsbegleitend zu studieren. Die DStG wurden 
auslaufend geführt.  

   
  Im Studienjahr 2008/2009 wurden 16 FH-StG in Vollzeit und berufs-

begleitender Organisationsform angeboten.  
   
  Die chronologische Entwicklung der FH-StG von 1994/1995 bis 

2008/2009 wurde überblickmäßig in Anlage 3 abgebildet.111 
   
  (2) Die Anzahl der Studienprogramme bzw. StG von 1994/1995 bis 

2008/2009 entwickelte sich wie folgt: 
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Abb. 1 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
110 Vgl. Abschnitt 2.10. 
111 Vgl. FH-GmbH, FK 1, FrB 20 und 22.  
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  (3) Die Studierendenzahl stieg von 1994/1995 bis 2008/2009 von an-
fänglich 135 auf 1.447 Studierende: 
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Abb. 2 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 
 

  Die in oa. Graphik ersichtliche positive Verlauf entsprach einem An-
stieg um rd. 972%.  

   
  Eine Differenzierung der Entwicklung der Studierendenzahlen nach 

KKB ergab folgende Darstellung: 
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Abb. 3 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 
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  (4) Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Auslastung der 
Anfängerstudienplätze112 nach KKB mit Stichtag 15.11.2008: 

   
  

KKB 
Auslastung 

[%]113 
W 102 
IT/IM 72 
E-UM 94 
G 100 
Gesamt 92 

 
Tab. 5 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 
 

  (5) Flächenaufstellung und Historie der jeweiligen Unterbringung der 
FH-StG wurden in Anlage 4 abgebildet.  

   
 3.3.2 Zu (3, 4) Der BLRH hob die kontinuierlich steigende Entwicklung der 

der Studierendenzahl an der FH-GmbH zwischen 1994/1995 und 
2008/2009 hervor. 
 
Er vermerkte jedoch kritisch, dass die Studierendenzahl im KKB IT/IM 
von 2005/2006 bis 2007/2008 im Wesentlichen stagnierte und von 
2007/2008 bis 2008/2009 rückläufig war (rd. -12%). Weiters lag die 
Auslastung in diesem KKB zum 15.11.2008 mit rd. 72% deutlich unter 
der durchschnittlichen Auslastung aller vier KKB von rd. 92% bzw. 
jener der anderen drei KKB, welche sich in einer Bandbreite von rd. 94 
bis 102% bewegte. 

   
  Der BLRH sah in der Stagnation bzw. Rückläufigkeit der Studierenden-

zahlen im KKB IT/IM einen gewichtigen Indikator zu dessen curricula-
ren Neuorientierung. Offenkundig war dieser StG dauerhaft nicht in 
der Lage gewesen, ein Studienangebot hinreichender Attraktivität dar-
zustellen. 

   
   
3.4 Studienange-

bot 

3.4.1 (1) Seitens der FH-GmbH wurden Studienprogramme an den beiden 
Studienzenten Eisenstadt und Pinkafeld in den vier KKB W, IT/IM,     
E-UM und G angeboten. 

   
  Im Studienjahr 2008/2009 wurden 16 FH-StG geführt. Diese setzten 

sich aus sechs BAC-, neun MAS-StG und einen auslaufenden DStG 
zusammen.114 

   
  Das Studienangebot des Studienjahres 2008/2009 wurde überblicks-

mäßig in Anlage 5 dargestellt. 
   

 
 
 
 
 
 
 

                                          
112 Die Auslastung war definiert mit dem Verhältnis der genehmigten bzw. finanzierbaren Plätze (Plan) zu den tatsäch-

lich finanzierten Plätzen (Ist) zum 15.11. jeden Jahres.  
113 Ganzzahlige, gerundete Werte. 
114 Vgl. Abschnitt 3.3. 
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  (2) Auf Grund der institutionellen Evaluierung 2008 erfolgte im Rah-
men der Re-Akkreditierung nachstehender FH-StG eine Neuanpassung 
des Studienprogramms: 

   
  

FH-StG Art 

Internationale Wirtschaftsbeziehungen/ 
Internationales Weinmanagement 

BAC 
Energie- und Umweltmanagement 
Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung 
Internationale Wirtschaftsbeziehungen 

MAS 
Internationales Weinmarketing 
Energie- und Umweltmanagement 
Gebäudetechnik und Gebäudemanagement 
Management im Gesundheitswesen 

 
Tab. 6 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

   
  Die Anträge hierfür wurden seitens der FH-GmbH beim FHR mit 

Schreiben vom 31.01.2009 eingebracht.  
   
   
3.5 KKB IT/IM 3.5.1 (1) Neben der in Abschnitt 3.4 angeführten Neuanpassung des Stu-

dienprogramms sollten auf Grund des Ergebnisses der Evaluierung 
2008 auch die FH-StG im KKB IT/IM überarbeitet werden.  
 
Im SEB der FH-GmbH 2008 war dazu ua. festgehalten: „[…] im Kern-
kompetenzbereich Informationstechnologie und –management ist die 
Abstimmung des Studienangebotes noch vorzunehmen und die darauf 
aufbauenden F&E-Konzeption abzustimmen“.115 

   
  Das Review-Team stellte zum KKB IT/IM in ihrem EB 2008 ua. fest:  

 „[…] Notwendig ist die Erarbeitung und Umsetzung eines schlüssi-
gen Gesamtkonzepts des Kernkompetenzbereiches Informations-
technologien und –management (Lehre sowie F&E).“ 

   „[…] Im Kernkompetenzbereich Informationstechnologie und –
Management gibt es eine sehr kontroverse inhaltliche und strategi-
sche Diskussion, die auch bereits negative Auswirkung auf den 
Studienbetrieb zeigt. […].“ 

 „[…] Bezüglich der Lösung des gravierenden Problems der Uneinig-
keiten bei der strategischen und inhaltlichen Ausrichtung der Stu-
diengänge im Kernkompetenzbereich Informationstechnologien 
und –management wird empfohlen externe Unterstützung in An-
spruch zu nehmen […].“ 

 „[…] die Strukturen im Bereich Informationstechnologie und Infor-
mationsmanagement […] sollten mit Blick vor allem auf die Zu-
kunft der Studierenden und nicht nur auf die bestehenden […] Ver-
hältnisse überdacht und ggf. verändert werden; […].“116 

   
 
 
 
 
 
 

                                          
115 Vgl. SEB FH-GmbH 2008, S. 1/9. 
116 Vgl. EB Review-Team 2008, S. 5-11, Unterstreichungen BLRH. 
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  (2) Der FHR teilte der FH-GmbH am 07.10.2008 ua. mit: 
   „[…] Auf der Grundlage des vorgelegten Evaluierungsberichtes ist 

der FHR zu dem Ergebnis gelangt, dass in Bezug auf die Erfüllung 
der fachhochschulischen Anforderungen Mängel vorliegen. Im Sin-
ne des Follow-up-Verfahrens sind die folgenden qualitätssteigern-
den Maßnahmen umzusetzen: 

 […] Dringender Handlungsbedarf im Bereich „Informationstechno-
logie und –management“: Erarbeitung und Umsetzung eines 
schlüssigen Gesamtkonzeptes für den Kernkompetenzbereich (Leh-
re und F&E) […]“.117   

   
  Die FH-GmbH wurde vom FHR ferner ersucht „[…] bis zum 31.01.2009 

mitzuteilen, auf welche Art und Weise und bis zu welchem Zeitpunkt 
diese Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt werden sollen.“ 

   
  Die FH-GmbH übermittelte dem FHR daraufhin am 31.01.2009 den 

Bericht über die „Umsetzung qualitätssteigernder Maßnahmen“, in 
welchem zur oa. Forderung Folgendes mitgeteilt wurde: „Im ersten 
Schritt wurde mit externen Expertlnnen unter Moderation der […] eine 
Evaluierung der Istsituation und eine konzeptionelle Vorgangsweise für 
die Neukonzeptionierung des Kernkompetenzbereichs „Informations-
technologie und -management“ als Entscheidungsgrundlage erarbeitet 
und mit dem Fachhochschulrat als Basis für die Weiterentwicklung des 
Studienprogrammes abgestimmt. Bereits vorliegende Studien und 
Konzepte wurden einbezogen und Gespräche mit Expertlnnen, Studie-
renden, Lehrenden und Studiengangsleitern geführt Ab dem Studien-
jahr 2009/2010 soll, soweit Bedarf gegeben, mit den neuen Studien-
programmen gestartet werden. Parallel dazu wird die mittelfristige 
Ressourcenplanung adaptiert. Für den Bereich Informationstechnologie 
ist im Studienjahr 2009/2010 ein abgestimmtes Forschungs- und Ent-
wicklungskonzept und eine konkrete Umsetzungsplanung (Ziele, Maß-
nahmen, Ergebnisse) zu erarbeiten und bis 2012 umzusetzen […]“. 

   
  (3) Die FH-GmbH legte dem BLRH die chronologische Entwicklung der 

Umstrukturierung dieses KKB dar, woraus auszugsweise Folgendes 
festgehalten wurde: 

   „Im Kernkompetenzbereich Informationstechnologie und -
management wurde ab 1997 der vierjährige Diplomstudiengang 
Informationsberufe mit 60 Studienanfängerlnnen angeboten. Aus 
dem Vertiefungsschwerpunkt „Web and Mobile Communication So-
lutions“ des Studiengangs Informationsberufe wurde der Diplom-
studiengang Information and Communication Solutions entwickelt, 
der mit 2002/2003 für 40 Studienanfängerlnnen den Studienbe-
trieb aufgenommen hat. […] 

   Aufgrund der Überführung in die europäische Hochschulstruktur 
wurde die Umstrukturierung in Bachelor/Master erforderlich. Die 
Umstrukturierung der drei Kernkompetenzbereiche Wirtschaft […], 
Energie-Umweltmanagement und Gesundheit konnte bereits mit 
dem Studienjahr 2004/2005 durchgeführt werden.  

   Die Anträge für die Überführung der Fachhochschul-Diplomstudien-
gänge Informationsberufe bzw. Information and Communication 
Solutions in das gestufte Bachelor/Master-System beim Fachhoch-
schulrat konnten erst mit 31.01.2005 gestellt werden, da von den 
Studiengängen kein entsprechend abgestimmtes Konzept vorgelegt 
werden konnte. 

                                          
117 Vgl. GZ: 2008/400, Unterstreichungen BLRH. 
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   Nach der Umstrukturierung der Studiengänge entwickelten sich die 
Anfängerlnnenstudienplätze in den Bachelorstudiengängen nicht 
den Erwartungen (und den genehmigten Anfängerlnnenstu-
dienplätzen) entsprechend. Aufgrund der in der Folge nur sehr ge-
ringen Absolventlnnenzahlen im lT-Bereich (z.B. 2008/2009 vor-
aussichtlich ca. 27 Absolventlnnen, 2009/2010 ca. 23 Absolventln-
nen im Bachelor Internettechnologien), der Kohärenz der Bildungs-
angebote sowie der Übertrittsquoten von ca. 50 % (aufgrund von 
Erfahrungen von anderen Vollzeitstudiengängen) war eine Neukon-
zeptionierung der konzipierten Masterstudiengänge unausweichlich. 

   Auch wiesen die beiden Bachelorstudiengänge keine Synergien auf. 
F&E-Projekte fehlten im lT-Bereich, die Internationalisierung war 
nur marginal ausgeprägt.  

 Zwei externe Expertenteams haben in Abstimmung mit dem Fach-
hochschulrat Studien über die Weiterentwicklung des Kernkompe-
tenzbereichs Informationstechnologie und —management erstellt. 

   In der Generalversammlung am 23. Februar 2009 wurden Vor-
schläge präsentiert. Ab Herbst 2009 sollen der Bachelorstudien-
gang Internettechnolgien durch den Bachelorstudiengang IT-
Infrastruktur sowie der Bachelorstudiengang Informationsberufe 
durch einen Bachelorstudiengang Information, Medien & Kommu-
nikation ersetzt und zusätzlich ein darauf aufbauender Masterstu-
diengang Business Process Engineering & Management eingerichtet 
werden. […].“118 

   
  (4) Das Konzept für die Neustrukturierung des KKB IT/IM ab dem Stu-

dienjahr 2009/2010 wurde auf Grund der Angaben der FH-GmbH 
überblickmäßig wie folgt dargestellt:   

   
  FH-StG Art Anfängerplätze 

Information, Medien & Kommuni-
kation BAC119 

50 

IT-Infrastruktur 50 
Business Process Engineering & 
Management 

MAS120 30 

 
Tab. 7 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 
 

  Die FH-GmbH teilte hierzu weiters mit: „[…] Die drei Anträge wurden 
beim FHR eingebracht. Antragsteile sind noch nachzuliefern z.B. die 
Finanzierungstabellen, welche aufgrund eines Telefonats mit dem zu-
ständigen Abteilungsleiter im bmwf mit den nun neuen avisierten För-
dersätzen zu rechnen sind.“121 

   
  (5) Die FH-GmbH übermittelte dem BLRH im Zusammenhang mit der 

Neustrukturierung des KKB IT/IM die Tischvorlagen für die siebente 
o. GV am 23.02.2009. Das Protokoll samt Beschlussgrundlagen dieser 
GV wurde dem BLRH trotz mehrfacher Aufforderung jedoch nicht vor-
gelegt.122 

   
 
 

                                          
118 Vgl. FH-GmbH, FK 2, FrB 76, Unterstreichungen BLRH. 
119 Jeweils Vollzeit/berufsbegleitend. 
120 Berufsbegleitend. 
121 Vgl. E-Mail FH-GmbH vom 12.05.2009. 
122 Vgl. Abschnitt 2.13. 
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  Die zur Verfügung gestellten Tischvorlagen enthielten ua. das Ergeb-
nisprotokoll der Besprechung vom 27.10.2008, bei welcher das res-
sortverantwortliche Regierungsmitglied, die GF der FH-GmbH, Vertre-
ter des FHR und einer externen Expertengruppe anwesend waren. Lt. 
Ergebnisprotokoll wurden die Feststellungen und Empfehlungen der 
Expertengruppe betreffend die Weiterentwicklung des KKB IT/IM prä-
sentiert und die weitere Vorgehensweise festgelegt bzw. in Aussicht 
gestellt. 

   
  (6) Im Rahmen einer Besprechung am 20.05.2009 gewährte die FH-

GmbH dem BLRH einen Einblick in das am 23.02.2009 der GV präsen-
tierte Konzept für die Neuausrichtung des KKB IT/IM sowie in die beim 
FHR im Anschluss daran eingebrachten Anträge, welche jeweils mit 
30.04.2009 datierten. Auskunftsgemäß mussten diese Anträge noch 
um die Finanzierungstabellen sowie Bedarfs- und Akzeptanzstudien 
ergänzt werden. Dies sollte bis Anfang Juni 2009 erfolgen.  

   
  Weiters wurde dem BLRH in dieser Besprechung mitgeteilt, dass die 

ersten Probleme in diesem KKB bereits in die Ära des FH-Vereins zu-
rückreichten. Eine nähere Prüfung nahm der BLRH in diesem Zusam-
menhang nicht vor, da dies außerhalb des Überprüfungszeitraums lag 
bzw. der FH-Verein nicht Gegenstand der Prüfung war.  
 
Er hielt allerdings fest, dass die Probleme im KKB IT/IM nach eigenen 
Aussagen der FH-GmbH bereits zum Zeitpunkt der Gründung der Ge-
sellschaft im Jahr 2002 zumindest ansatzweise bekannt waren. 
 
Die konkrete Beiziehung der Experten erfolgte auskunftsgemäß im 
August 2008.123 

   
 3.5.2 Zu (1-6) Der BLRH kritisierte nachdrücklich, dass infolge gravierender 

Auffassungsunterschiede im KKB IT/IM zumindest bis zur GV am 
23.02.2009 kein schlüssiges Gesamtkonzept für die strategische und 
inhaltliche Ausrichtung der FH-StG vorlag. Hinzu kam, dass dem BLRH 
das Protokoll dieser GV samt Beschlussgrundlagen trotz mehrfacher 
Aufforderung nicht vorgelegt wurde. Ob das Gesamtkonzept für den 
KKB IT/IM der GV vorgelegt und ggf. in welchem Umfang von dieser 
beschlossen wurde, konnte der BLRH daher nicht verifizieren.  

   
  Der BLRH kritisierte weiters, dass durch die Probleme im KKB IT/IM 

bzw. das fehlende Gesamtkonzept die Überführung der FH-StG-
Struktur in das gestufte BAC-/MAS-System verzögert wurde. Ferner 
führte dies zu negativen Entwicklungen bei den Anfängerstudienplät-
zen, Absolventenzahlen und im F&E-Bereich, weshalb letztlich die 
Neukonzeption des KKB IT/IM auch aus Sicht des BLRH dringend er-
forderlich war.  

   
  In Anbetracht der in Abschnitt 3.3 dargestellten stagnierenden bzw. 

rückläufigen Entwicklung der Studierendenzahlen seit 2005/2006 und 
der im Vergleich zu den anderen drei KKB deutlich geringeren Auslas-
tung dieses KKB, erschien dem BLRH die vom Review-Team und FHR 
geforderte Neustrukturierung des KKB IT/IM nachvollziehbar. 

   
 
 

                                          
123 Vgl. AV vom 20.05.2009. 
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  Vor dem Hintergrund, dass bis zum Ende der Prüfungshandlungen des 
BLRH die entsprechenden Anträge hierfür noch nicht vollständig beim 
FHR eingebracht wurden bzw. dies auskunftsgemäß bis Anfang Juni 
2009 vorgesehen war und die besagten FH-StG aber schon ab dem 
Studienjahr 2009/2010 betrieben werden sollten, erachtete er die 
verbleibende Zeitspanne va. für die Rekrutierung von Studierenden als 
äußerst kurz. Die Auswirkungen auf die Studierendenzahl würden ab-
zuwarten bleiben. 

   
  Der BLRH schloss sich den Empfehlungen des Review-Teams an und 

begrüßte die für die Neukonzeption des KKB IT/IM vorgenommene 
Beiziehung von externen unabhängigen Expertenteams. Er kritisierte 
jedoch, dass dies erst im August 2008 erfolgte, zumal die ersten Prob-
leme nach eigenen Aussagen der FH-GmbH bereits im Jahr 2002 be-
kannt waren. 

   
  Für den Fall, dass innerhalb der FH-GmbH zukünftig Probleme von 

derartiger Tragweite auftreten und eine konsensuale Lösung zwischen 
den Verantwortlichen nicht (mehr) möglich sein sollte, empfahl der 
BLRH, die externe unabhängige Unterstützung zu einem deutlich frü-
heren Zeitpunkt beizuziehen. 

   
 3.5.3 Die geprüften Stellen äußerten sich in ihrer Stellungnahme hinsichtlich 

Entwicklung und Studienangebot unter „Teil C: Sichtweise zu den Prü-
fungsergebnissen, Studienprogrammentwicklung“ bzw. „Teil C: Prü-
fungsergebnisse, Ad c) Studienprogrammentwicklung“.124 

   
 3.5.4 Der BLRH begrüßte, dass zwischenzeitlich allen Anträgen hinsichtlich 

der künftigen StG – insbesondere im KKB IT/IM – vom FHR zuge-
stimmt wurde. Ungeachtet dessen verwies er auf seine oa. Kritiken 
und seine Empfehlungen. 

   
   
3.6 Organisation 3.6.1 (1) Die FH-GmbH wurde am 30.07.2002 im FB eingetragen. Alleinge-

sellschafter war das Land Burgenland. Sitz der Gesellschaft war Eisen-
stadt. Geführt wurden zwei Studienzentren in Eisenstadt und Pinka-
feld. 

   
  Die GF wurde von zwei Geschäftsführern wahrgenommen, wobei zwei 

studiengangs- und standortübergreifene GF-Bereiche eingerichtet wa-
ren. Die Kompetenzverteilung, Befugnisse, Rechte und Pflichten waren 
in der GeO der GF geregelt.125  

   
  Den beiden Studienstandorten waren jeweils zwei KKB zugeordnet. In 

Eisenstadt waren dies die KKB W und IT/IM, in Pinkafeld die KKB E-UM 
und G.  

   
  (2) Die vier KKB beinhalteten jeweils mehrere FH-StG, welche ihre 

Lehr- und F&E-Aktivitäten innerhalb des KKB aufeinander abstimmten. 
Je FH-StG gab es einen StG-Leiter und ein StG-Kollegium, wobei StG-
Leiter, Stammhochschullehrer, Lektoren und wissenschaftliche MA 
synergetisch im KKB eingesetzt waren. 

   
 

                                          
124 Vgl. V. Teil, Anlage 11 iVm. VI. Teil, Anlage 12. 
125 Vgl. Abschnitt 2.13. 
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  Ferner waren ua. zwecks Abstimmung des Lehr- und Studienbetriebs, 
der Forschung & Entwicklung, des Bereichs Vernetzung & Internationa-
les QM-Zirkel eingerichtet. Dazu zählten: 
 QM-Zirkel StG-Leiter.126 
 QM-Zirkel Offices/Services.127 
 QM-Zirkel Studierende.128 

   
  Gemeinsame Strukturen wurden in Bereichen wie zB. Finanz- und Per-

sonalwesen, Information und Kommunikation, Internationales QM & 
Organisationsentwicklung, Facility Management und Beschaffung um-
gesetzt. 

   
  Die Administrationsbereiche wurden in Eisenstadt je KKB studien-

gangsübergreifend, in Pinkafeld darüber hinaus kernkompetenzüber-
greifend geführt. Mittelfristig war auch für den Studienort Eisenstadt 
eine kernkompetenzübergreifende Zusammenlegung dieser Bereiche 
geplant.129 

   
  (3) Hinsichtlich der verbindlichen Festlegungen der Aufbau-/Ablauf-

organisation sowie Rechte und Pflichten der Gremien teilte die FH-
GmbH Folgendes mit: 
 „[…] Es liegt ein Grundsatzbeschluss des Vereins zur Errichtung, 

Führung und Erhaltung von Fachhochschul-Studiengängen im Bur-
genland vor, dieser wurde mit geringfügigen Anpassungen weiter-
geführt und in den Akkreditierungsanträgen bescheidmäßig aner-
kannt. 

   […] Die Zuständigkeiten, Befugnisse sind im Kapitel „Kompetenz-
regelungen und Zusammensetzung Studiengangskollegiums“ in 
den bescheidmäßig anerkannten Akkreditierungsanträgen enthal-
ten.“ 130 

   
  Die FH-GmbH legte in diesem Zusammenhang die „Kompetenzrege-

lungen und Zusammensetzung Studiengangskollegiums“ vom 
13.01.2006 vor. Demnach hatte dem StG-Kollegium anzugehören: 
 StG-Leiter. 
 Zwei mit der Entwicklung des StG beauftragte und im Lehrbetrieb 

tätige Personen.131 
 Zwei Vertreter des Lehrkörpers.132 
 Zwei Vertreter der Studierenden.133 
 Ein Vertreter der allgemeinen StG-Bediensteten. 

   
  Daneben waren hier die Rechte und Pflichten des StG-Kollegiums, des 

StG-Leiters wie des Erhalters festgeschrieben.134 
   

 
 
 
 

                                          
126 Management Board mit allen StG-Leitern und der Geschäftsstelle QM & Organisationsentwicklung. 
127 Je nach Themenbereich besetzt. 
128 Jährlich institutionelle Studiengespräche. 
129 Vgl. SEB FH-GmbH 2008, S. 1/10-1/12. 
130 Vgl. FH-GmbH, FK 2, FrB 55. 
131 Vorzugsweise je ein Mitglied mit Habilitation bzw. mit dem Nachweis einer Tätigkeit im für den StG relevanten Be-

rufsfeld. 
132 Stammhochschullehrer, Lektoren. 
133 Diese wurden jährlich von den Studierenden des StG gewählt. 
134 Vgl. FH-GmbH, FK 1, FrB 13. 
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  (4) In der vom FHR veröffentlichten Zusammenfassung des EB des 
Review-Teams (Stand: 07.10.2008) war ua. ausgeführt: „[…] In den 
letzten Jahren hat sich eine gute Kultur der Teamführung und Ent-
scheidungsfindung zwischen beinahe allen StudiengangsleiternInnen 
und der Geschäftsführerin geformt, welche auch formal institutionali-
siert werden sollte. […]“.135  

   
  Diese vom Review-Team vorgeschlagene formale Institutionalisierung 

erachtete auch der FHR im Rahmen der Abnahme und Bewertung des 
EB 2008 für notwendig. Die FH-GmbH berichtete dem FHR hierzu, dass 
eine Formalisierung der Abstimmungskultur innerhalb des Führungs-
teams (StG-Leiter und strategische GF) bis Ende des Studienjahres 
2009/2010 vorgesehen sei. 

  Auch dem BLRH gegenüber teilte die FH-GmbH mit, dass eine GeO in 
Ausarbeitung sei. 

   
  (5) In § 8 des Gesellschaftsvertrags der FH-GmbH waren die Aufgaben 

der GV geregelt. Gem. § 8 Abs. 2 lit. i Punkt 7-9 zählten zu den der 
Beschlussfassung der GV obliegenden Angelegenheiten insbesondere 
Grundsatzentscheidungen über die Durchführung und Organisation  
 des Studienbetriebs, 
 des sonstigen Ausbildungsangebots der Gesellschaft und  
 der anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. 

   
 3.6.2 Zu (3-5) Der BLRH schloss sich den Empfehlungen des Review-Teams 

und des FHR an, die Zusammenarbeit zwischen der GF und den StG-
Leitern formal zu institutionalisieren. Er begrüßte daher die seitens der 
FH-GmbH vorgesehene Ausarbeitung einer entsprechenden GeO. 

   
  In Anbetracht der vorangegangenen Probleme im KKB IT/IM empfahl 

der BLRH diesen Schritt vorzuziehen und nicht erst das Ende des Stu-
dienjahres 2009/2010 abzuwarten. Auf Grund der Bestimmungen des 
§ 8 Abs. 2 lit. i des Gesellschaftsvertrags empfahl der BLRH weiters 
diese GeO auch der GV zur Beschlussfassung vorzulegen.  

   
   
3.7 Anzahl der GF 3.7.1 (1) Mit Jänner 2009 existierten in Österreich 20 FH-Erhalter, wovon 15 

als GmbH geführt wurden. Die Organstruktur dieser Gesellschaften 
(zB. Anzahl der GF, Prokuristen, AR) wurde in Anlage 1 graphisch dar-
gestellt und stellte sich hinsichtlich Anzahl bzw. Ausgestaltung der ein-
zelnen Organe als überaus heterogen dar.   

   
  Lt. der vom FHR veröffentlichten statistischen Daten verfügte die FH 

OÖ Studienbetriebs GmbH136 (FH OÖ-GmbH) im Studienjahr 
2007/2008137 über die höchste Zahl an StG, Aufnahmeplätze und Ge-
samtplätze. 

   
  Der BLRH stellte einen Vergleich der FH-GmbH mit der FH OÖ-GmbH 

an. 
   

 
 
 
 

                                          
135 Vgl. FHR-Homepage (Abfrage: 23.06.2009). 
136 FN 236729 g. 
137 FHR-Homepage (Abfrage: 21.01.2009). 
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  FH-Erhalter FH-GmbH FH OÖ-GmbH 

Rechtsform GmbH GmbH 
Status FH Nein Nein 
Standorte 2 4 
StG138 16139 32 
Aufnahmeplätze 640 1.291 
Gesamtplätze 1.608 4.097 
FH-Studierende 2007/2008 1.398 3.926 
AR Nein Nein 
GF 2 1140 
Prokurist 0 1141 

 
Tab. 8 
Quelle: FHR und FB (Abfrage: 21.01.2009); FH-GmbH; Darstellung: BLRH 
 

  Die FH OÖ-GmbH verfügte somit im Studienjahr 2007/2008 über 
 doppelt so viele Standorte, 
 doppelt so viele StG und  
 rd. dreimal so viele Studierende als die FH-GmbH.  
 
Geführt wurde die FH OÖ-GmbH seit 2004 von einem GF samt Proku-
risten, wohingegen die FH-GmbH von zwei GF geleitet wurde. 

   
  (2) Im EB 2008 des Review-Teams war hinsichtlich der Notwendigkeit 

von zwei GF ua. festgehalten: „[…] Um die Entscheidungsprozesse zu 
beschleunigen wird empfohlen, nach dem infrastrukturellen Ausbau 
der Studienzentren das Erfordernis von zwei hauptberuflichen Ge-
schäftsführern unter Einbeziehung externer Beratung abzuklären. 
[…]“142  
 
Diese Empfehlung des Review-Teams wurde auch vom FHR (Stand 
07.10.2008) veröffentlicht.143 Seitens der FH-GmbH wurden diesbe-
züglich bis zum Ende der Prüfungshandlungen des BLRH keine weite-
ren Maßnahmen gesetzt. 

   
 3.7.2 Zu (1, 2) Der BLRH teilte die Ansicht des Review-Teams, im Fall der 

FH-GmbH die Notwendigkeit von zwei hauptberuflichen GF zu hinter-
fragen. Er stützte sich dabei auf den direkten Vergleich mit der im 
Studienjahr 2007/2008 über die höchste Zahl an StG, Aufnahmeplät-
zen und Gesamtplätzen verfügende FH OÖ-GmbH, welche über dop-
pelt so viele Standorte wie StG und rd. dreimal so viele Studierende 
als die FH-GmbH verfügte und seit 2004 von nur einem GF samt Pro-
kuristen geführt wurde.   
 
Der BLRH urgierte daher die vom Review-Team empfohlene Überprü-
fung der Notwendigkeit von zwei hauptberuflichen GF unter Beiziehung 
externer Beratung. 

   
 
 
 
 

                                          
138 Neben den angebotenen StG gab es noch eine Vielzahl an auslaufenden ins BAC-/MAS-System übergeführten StG. 
139 Zuzüglich des auslaufenden DStG. 
140 Seit 14.09.2004 (FB-Eintragung). 
141 Seit 14.04.2004 (FB-Eintragung). 
142 Vgl. EB Review-Team 2008, S. 3. 
143 Vgl. FHR-Homepage (Abfrage: 23.06.2009). 
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 3.7.3 Die geprüften Stellen äußerten sich hierzu in ihrer Stellungnahme un-
ter „Teil C: Sichtweise zu den Prüfungsergebnissen, Weitere struktu-
relle und formale Hinweis, Unternehmenssteuerungsinstrumente - Pla-
nungsebenen“ bzw. Teil C: Prüfungsergebnisse, Ad d) Weitere struktu-
relle und formale Hinweise, Unternehmenssteuerungsinstrumente – 
Planungsebenen“.144 

   
 3.7.4 Der BLRH verwies auf seine obigen Feststellungen. 
   
   
3.8 Planungsrech-

nungen 

3.8.1 Gem. § 6 Abs. 8 lit. d der Errichtungserklärung der Gesellschaft waren 
die GF „[…] verpflichtet, spätestens einen Monat vor Ablauf des Ge-
schäftsjahres einen Jahreswirtschaftsplan, bestehend aus einem de-
taillierten Finanz-, Personal-, Investitions- und Maßnahmenplan für 
jedes bevorstehende Geschäftsjahr zu erarbeiten und der Generalver-
sammlung vorzulegen.“ 
 
In § 3 GeO für die GF waren ferner Gesamtverantwortung und Zu-
sammenarbeit geregelt. Lt. § 3 Abs. 4 GeO hatten die GF gemeinsam 
über alle Angelegenheiten von grundsätzlicher oder wesentlicher Be-
deutung für die Gesellschaft zu entscheiden. Der gemeinsamen Ent-
scheidung waren insbesondere vorbehalten: „[…] Aufstellung des Jah-
resabschlusses, Unternehmensplanung, wie etwa Wirtschafts-, Be-
schaffungs-, Investitions-, Finanz-, Personal- und Ergebnisplanung 
sowie Geschäftsberichte und Lageberichte. […]“. 

   
  Die FH-GmbH legte dem BLRH folgende Planungsrechnungen vor: 

 Gesamtfinanzierungskonzepte 2004/2005 bis 2008/2009 (GFK 
2004-2009) und 2007/2008 bis 2011/2012 (GFK 2007-2012). 

 Jahresvoranschläge (JVA) 2002/2003 bis 2008/2009.145 
   
  Das Geschäftsjahr (GJ) der FH-GmbH entsprach dem Studienjahr und 

erstreckte sich jeweils von 01.10. bis 30.09. des betreffenden Kalen-
derjahres.146 

   
   
3.9 Lang-, mittel-

fristige Planung 

3.9.1 (1) GFK 2004-2009 und GFK 2007-2012 stellten die mittel- bis lang-
fristige Planungsgrundlage der FH-GmbH dar. Diese basierten aus-
kunftsgemäß in erster Linie auf nachstehenden Berechnungsgrundla-
gen: 
 Mittel- und langfristige Prognosen der Studienprogrammentwick-

lung und Studierendenzahlen inkl. Toleranzgrößen. 
 Durchschnittliche Personalausgaben und laufende Betriebskos-

ten.147 
 Investitionen. 
 Innovationsprojekte. 

   
  Das GFK 2004-2009 erstreckte sich über den Zeitraum 01.10.2004 bis 

30.09.2009 und berücksichtigte die im Rahmen der zweiten o. GV vom 
30.09.2003 beschlossene Überführung der DStG in das mehrstufige 
BAC-/MAS-System. 

   
 

                                          
144 Vgl. V. Teil, Anlage 11 iVm. VI. Teil, Anlage 12. 
145 Diese stellten auskunftsgemäß den in Abschnitt 2.13 genannten Jahreswirtschaftsplan (JWP) dar. 
146 Vgl. AV vom 20.05.2009. 
147 Bei den Personalkosten und den laufenden Betriebsausgeben wurde eine 2%ige Inflationsanpassung berücksichtigt. 
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  Es umfasste im Wesentlichen eine Ausgaben- und Finanzierungspla-
nung für Personal, Betriebskosten148 und Investitionen für 2004/05 bis 
2008/09 sowie für F&E-Sonderprojekte FH-plus für 2003/2004 bis 
2007/2008. 

   
  Dem GFK 2004-2009 zufolge hatte die Finanzierung der Ausgaben für 

Personal, Betriebskosten und Investitionen ausschließlich aus Bundes-, 
Landes- und Gemeindemittel zu erfolgen. Die FH-plus-Projekte sollten 
aus Bundes- und Eigenmittel149 finanziert werden. 

   
  Das GFK 2004-2009 wurde dem Amt der Bgld. Landesregierung vorge-

legt und bildete die Grundlage für den mit dem Land Burgenland abge-
schlossenen Fördervertrag bzw. die Gewährung der Landeszuschüsse 
von 2004 bis 2009.150  

   
  (2) Das GFK 2007-2012 wurde nach Abschluss der Umstrukturierung 

aller KKB in das neue Studiensystem sowie der veränderten Nutzung 
der Studienzentren151 erarbeitet. Der Beschluss der GV wurde im Au-
gust 2007 mittels Abstimmung im schriftlichen Wege gefasst. Das GFK 
2007-2012 erstreckte sich von 01.10.2007 bis 30.09.2012. Es beinhal-
tete im Wesentlichen eine Ausgaben- und Finanzierungsplanung von 
2007/2008 bis 2011/2012.  

   
  Bei den Ausgaben waren im Wesentlichen ausgewiesen: 

 Personal. 
 Laufende Betriebsausgaben. 
 Investitionen, Projekte und Risikoabdeckung. 
 Zumietung Studienzentrum Pinkafeld. 
 Kalkulatorische Miete (Land Burgenland). 

   
  Die Finanzierung sollte - analog dem GFK 2004-2009 - durch Bundes-, 

Landes- und Gemeindemittel erfolgen. Für die Zumietung im Studien-
zentrum Pinkafeld war die Bereitstellung von Eigenmitteln aus Rückla-
gen vorgesehen.   

   
   
3.10 Kurzfristige 

Planung 

3.10.1 Die JVA wurden für die GJ bzw. Studienjahre 2002/2003 bis 
2008/2009 erstellt und bildeten die kurzfristige Planungsgrundlage 
(Budgets) der FH-GmbH. Auskunftsgemäß orientierte sich die kurzfris-
tige Planung an den mittel- bis langfristigen GFK 2004-2009 und 
2007-2012. Weiters nahmen die jeweiligen JVA Rücksicht auf die er-
warteten Entwicklungen des jeweiligen Studienjahrs. 

   
  Die Budgets sahen im Wesentlichen Ausgaben in Folgenden Kategorien 

vor: 
 Lehr- und Studienbetrieb. 
 Sonderprojekte. 
 F&E-Projekte. 
 Förderprojekte, Sponsoring. 
 Drittmittel (FH-plus etc.). 
 Miete, ausgabewirksam (Standort Pinkafeld). 

   
 

                                          
148 Exkl. Miete.  
149 Lfd. Budget und Rücklagen. 
150 Vgl. Bericht II/II, Abschnitt 1.5. 
151 Erweiterung Studienzentrum Pinkafeld, Übersiedelung des TechLab in den Campus 1. 
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  Der erforderliche Finanzbedarf sollte im Wesentlichen durch Bundes-, 
Landes-, Gemeinde- und Drittmittel sowie durch Eigenmittel (Rückla-
gen) gedeckt werden.  

   
   
3.11 Budgetierung 3.11.1 (1) Der BLRH stellte auf Basis der von der FH-GmbH zur Verfügung 

gestellten Beschlussdokumentationen Folgendes fest: 
 Alle sieben JVA wurden der GV vorgelegt und von dieser mittels 

Abstimmung im schriftlichen Wege, dokumentiert durch die Unter-
schriften der Gesellschafter, genehmigt.  

 Dem JVA 2006/2007 wurde zudem im Rahmen der fünften o. GV 
vom 14.09.2006 zugestimmt. 

   Bis auf den JVA 2006/2007 waren die Beschlüsse der Gesellschaf-
ter undatiert, eine chronologische Verifizierung war daher nur be-
dingt möglich. 

 Die JVA 2002/2003, 2003/2004 und 2006/2007 wurden jeweils 
nach dem 01.09. des Kalenderjahres, dh. nach der gesellschafts-
vertraglich einzuhaltenden Frist, vorgelegt. 

 Hinsichtlich der Vorlage des JVA 2002/2003 wurde der GF im Rah-
men der ersten o. GV am 22.08.2002 eine Fristerstreckung bis 
31.10.2002 eingeräumt, der JVA wurde jedoch erst danach, am 
11.12.2002 vorgelegt. 

 Die Vorlage des JVA 2003/2004 erfolgte am 31.10.2003. Dieser 
Fristerstreckung haben die Gesellschafter mit Umlaufbeschluss 
vom 31.07.2003 zugestimmt.152 

   Die Vorlage des JVA 2007/2008 wurde nur von einem GF unterfer-
tigt und von der GV genehmigt, eine Datierung des GV-Beschlusses 
gab es keine. Im Protokoll der sechsten o. GV vom 22.10.2007 war 
dazu festgehalten: „[…] gibt bekannt, dass der detaillierte Jahres-
wirtschaftsplan (Budget) nicht vorgelegt wird, da der abgestimmte 
Investitionsplan vom zuständigen Geschäftsführer […] noch nicht 
vorgelegt werden konnte. Nach eingehender Diskussion ersucht 
der Vorsitzende eine mit den StudiengangsleiterInnen abgestimmte 
Investitionsplanung zu erstellen und den Jahreswirtschaftsplan 
vorzulegen. Zeitweilig wird auf Basis des Finanzierungsbeschlusses 
vom Sommer 2007 der Betrieb fortgeführt.“153  

   In der Dokumentation der Beschlusslage des JVA 2008/2009 fand 
sich auf einem Deckblatt die Unterschrift eines GF und zweier Ge-
sellschafter jeweils ohne Datierung. Auf einem anderen Deckblatt 
fanden sich die Unterschrift des zweiten GF, welche mit November 
2008 datierte, und die des dritten Gesellschafters. Die FH-GmbH 
teilte hierzu mit: „[…] Jahresvoranschlag 2008/2009 – Wurde GF 
[…] im Juli 2008 mehrfach zur Unterzeichnung vorgelegt und von 
diesem nicht unterfertigt (ohne Bekanntgabe von Gründen). Das 
zuständige Regierungsmitglied […] wurde davon in Kenntnis ge-
setzt. Daraufhin wurde der Jahresvoranschlag 2008/2009 von den 
Gesellschaftervertretern […] und […] im August unterfertigt. Von 
GF […] wurde der Jahresvoranschlag 2008/2009 erst im November 
2008 unterfertigt. […] holte daraufhin auch die Zustimmung […] 
ein.“154 

   
 
 
 

                                          
152 Vgl. Protokoll der zweiten o. GV vom 30.09.2003. 
153 Vgl. GV-Protokoll, S. 4. 
154 Vgl. FH-GmbH, FK 2, FrB 6. 
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  (2) Die JVA 2002/2003, 2003/2004 und 2007/2008 enthielten Investi-
tionspläne. In den übrigen, von der GV genehmigten JVA war hierzu 
festgehalten: 
 „Die Investitionen entsprechen den Kalkulationen in den Anträgen. 

Ein detaillierter Investitionsplan je Studiengang wird mit den Stu-
diengangsleitern erarbeitet und hat bis 15.10.2004 vorzuliegen.“155 

   „Die Investitionen entsprechen der Höhe nach den Werten in den 
Kalkulationen der genehmigten Akkreditierungsanträge. Ein detail-
lierter Investitionsplan je Studiengang wird mit den Studiengangs-
leitern erarbeitet, auf institutioneller Ebene abgestimmt und ist bis 
15.10.2005 dem Vorsitzenden der Fachhochschulstudiengänge 
Burgenland vorzulegen.“156 

   „Die Investitionen entsprechen der Höhe nach den Werten in den 
Kalkulationen der genehmigten Akkreditierungsanträge, im Durch-
schnitt 8% bis 9% der Bundeseinnahmen. Ein detaillierter Investi-
tionsplan je Studiengang wird mit den Studiengangsleitern erarbei-
tet, auf institutioneller Ebene abgestimmt und ist bis 15.10.2006 
dem Vorsitzenden der Fachhochschulstudiengänge Burgenland vor-
zulegen.“157  

   „Die Investitionen (Ersatzinvestitionen) wurden im Durchschnitt bei 
4% bis 6% der Bundeseinnahmen vorgesehen. [Die Planung der 
Investitionen erfolgt bis 15.9.2008 durch die Geschäftsstelle Infra-
struktur/Beschaffung gemeinsam mit den Studiengängen.]“158  

   
  Die gemeinsame Berücksichtigung der Investitionspläne in den, der GV 

vorgelegten JVA wurde von der FH-GmbH mit „Abstimmungsproble-
men und Auffassungsunterschieden in der GF“ begründet.159 
 
Nach Darstellung der FH-GmbH wurden folgende Investitionspläne 
erstellt und sodann der GV bzw. deren Vorsitzenden vorgelegt: 

   
  

Investitionsplan 
Fertigstellung durch 

zuständigen GF 
Adressat 

2004/2005 23.09.2004 GV 
2005/2006 20.10.2005 Vorsitzender GV 
2006/2007 12.09.2006 Vorsitzender GV 
2007/2008 18.10.2007 GV 
2008/2009 04.09.2008 GV 

 
Tab. 9 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 
 

  Die FH-GmbH stellte dem BLRH die Investitionspläne 2004/2005 bis 
2008/2009 zur Verfügung. Nachvollziehbare Dokumentationen über 
die Vorlage und Genehmigung dieser Pläne durch die GV bzw. deren 
Vorsitzenden wurden nicht vorgelegt.  

   
 
 
 
 
 
 

                                          
155 Vgl. JVA 2004/2005, Punkt 4. Investitionsplan 2004/2005, S. 12. 
156 Vgl. JVA 2005/2006, Punkt 4. Investitionsplan 2005/2006, S. 13. 
157 Vgl. JVA 2006/2007, Punkt 1.1. Investitionen, S. 7. 
158 Vgl. JVA 2008/2009, Punkt 1.1. Investitionen, S. 14. 
159 Vgl. FH-GmbH, FK 2, FrB 46-50. 
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  Die Gesellschaft teilte hierzu ua. mit: „[…] Eine explizite Genehmigung 
durch die GV ist […] nicht erfolgt, die gesamte Investitionssumme 
wurde jeweils mit dem jeweiligen Budget beschlossen. Die detaillierten 
Investitionspläne lagen bei der GV in elektronischer bzw. gedruckter 
Form vor und wurden bei Anfragen in der GV vorgelegt, das war selten 
der Fall.“160 

   
  Aus dem bekannt gegebenen Fertigstellungstermin des Investitions-

plans 2005/2006 mit 20.10.2005 konnte gefolgert werden, dass die im 
JVA 2005/2006 definierte Frist für die Vorlage beim Vorsitzenden mit 
15.10.2005 nicht eingehalten wurde. 

   
  (3) Dem BLRH wurde seitens der FH-GmbH ein umfangreicher Inven-

tarreport (Stand 29.05.2009) übermittelt.  
   
  Aus den dem BLRH ferner zur Verfügung gestellten Auszügen aus dem 

Besprechungsprotokoll „Qualitätsmanagement (QM-Zirkel Studien-
gangsleiterInnen)“ vom 22.10.2008 im Beisein der beiden GF und der 
StG-Leiter ging allerdings Folgendes hervor:161 „[…] Es werden seitens 
der Studiengangsleiterlnnen die fehlende Inventur und Investitionspla-
nung und deren fehlende institutionelle Abstimmung angesprochen. 
Weiters fehlt eine transparente Darstellung der Standardausstattung 
(z.B. Arbeitsplatz) und Ersatzbeschaffungszyklen. Die Studiengänge 
kennen ihre zugeordneten Bestände (mangels Inventur) nicht und 
können daher schwer ihre Bedarfe formulieren. Außerdem kommt es 
zu Problemen, da budgetierte und angeforderte Infrastruktur trotz 
mehrmaliger Anforderungen nicht zur Verfügung gestellt wurde (z.B. 
PCs für MitarbeiterInnen).“ 162 

   
  Im Ergebnis wurde im Rahmen dieser Besprechung nachstehende Vor-

gangsweise vereinbart: 
   „Für mittel- und langfristige Investitionsplanungen werden Stan-

dards, z.B. MitarbeiterInnen- Arbeitsplatz, und Ersatzbeschaffungs-
zyklen definiert. 

 Implementierung eines transparenten jährlichen Investitionspla-
nungsinstrumentes auf Basis eines 5-Jahres-Ressourcenplanes in 
Abstimmung mit den Studiengangsleiterlnnen unter Bezugnahme 
auf die speziellen Bedürfnisse der Kernkompetenzbereiche der bei-
den Standorte.  

 Schaffung eines Prozesses zum Investitionscontrolling. 
   Um eine Investitionsplanung für 2008/2009 erstellen zu können, 

stellt die Geschäftsstelle Infrastruktur den derzeitigen Bestand der 
Infrastruktur in strukturierter Form und mit Angabe geplanter Er-
satzinvestitionstermine bis 15. November 2008 zur Verfügung 
(strukturiert kumulierte Inventur — unter Angabe der Zuordnung). 
Basis für die Ersatzbeschaffungszyklen sind von der Geschäftsstelle 
Infrastruktur vorzuschlagende Standards. 

 Die Studiengangsleiterlnnen können basierend auf dem Vorschlag 
ihre Investitionsbedarfe abstimmen.  

 Erst nach Vorliegen der Planung des „Regelinvestitionsbudgets“ 
kann eingehende Planung des Sonderbudgets erfolgen.“163 

   
 

                                          
160 Vgl. FH-GmbH, E-Mail vom 29.05.2009. 
161 Vgl. FH-GmbH, E-Mail vom 23.05.2009. 
162 Vgl. Punkt 8 des Protokolls, Unterstreichungen BLRH. 
163 Vgl. Punkt 8 des Protokolls.  
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  Der zuständige GF legte dem BLRH die Vorgehensweise bei der Inves-
titionsplanung dar. Aus dieser Erläuterung wurde Folgendes festgehal-
ten: „[…] Weiters wurden an die Studiengangleiter Formblätter ver-
schickt, in denen zusätzlicher, nicht standardisierter Bedarf angegeben 
werden konnte. Dies funktionierte bis vor 2-3 Jahren sehr gut, ab die-
sem Zeitpunkt wurden von einigen Studiengangsleitern keine Form-
blätter zurückgeschickt, weil man angeblich zu wenig Informationen 
hatte. Es wären lediglich die eigenen Erfordernisse anzugeben gewe-
sen! […].“164 

   
  (4) Das Evaluierungsverfahren wurde in den obigen Abschnitten dar-

gestellt. Das darin involvierte Review-Team hielt bezüglich der Investi-
tionsplanung in seinem EB 2008 ua. fest: „Eine transparente jährliche 
Investitionsplanung und eine terminierte Umsetzung unter Einbindung 
der Leiter/innen der Organisationseinheiten (dzt. Studiengangslei-
ter/innen) ist sicherzustellen.“165 

   
  Die Umsetzung dieser Empfehlung forderte auch der FHR schriftlich 

ein.166 
   
  Dem von der FH-GmbH an den FHR daraufhin ergangenen Bericht vom 

31.01.2009 zufolge waren folgende Maßnahmen vorgesehen: „Imple-
mentierung eines transparenten jährlichen Investitionsplanungsin-
strumentes auf Basis eines 5-Jahres-Ressourcenplanes in Abstimmung 
mit den StudiengangsleiterInnen unter Bezugnahme der speziellen 
Bedürfnisse der Kernkompetenzbereiche der beiden Standorte. Die 
Budgetverfolgung und terminierte Umsetzung soll durch ein Investiti-
onscontrolling mit regelmäßigem Berichtswesen unter begleitender 
Evaluierung durch den Eigentümer gewährleistet werden.“  

   
 3.11.2 Zu (1-4) Der BLRH kritisierte, dass bei der Erstellung und Vorlage der 

JVA der FH-GmbH die im Gesellschaftsvertrag und in der GeO für die 
GF verankerten Bestimmungen über den Vorlagezeitpunkt und die 
vorherige, gemeinsame Abstimmung innerhalb der GF nicht eingehal-
ten wurden.  

   
  Ferner wurde den GV-Beschlüssen über die JVA 2004/2005 bis 

2006/2007 und 2008/2009 betreffend die Erstellung der Investitions-
pläne zumindest bis 22.10.2008 nicht vollständig nachgekommen und 
erst zu diesem Zeitpunkt konkrete Festlegungen hierzu getroffen. Der 
BLRH kritisierte die seiner Auffassung nach unzureichende Abstim-
mung zwischen der GF und den StG-Leitern im Zuge der Investitions-
planung. 

   
  Der BLRH begrüßte die am 22.10.2008 getroffenen Festlegungen und 

die geplante umfangreiche Überarbeitung der Investitionsplanung. Er 
wies allerdings darauf hin, dass hierfür kein exakter Umsetzungster-
min bekannt gegeben wurde. 

   
 
 
 
 
 

                                          
164 Vgl. FH-GmbH, E-Mail vom 29.05.2009. 
165 Vgl. EB Review-Team 2008, S. 15. 
166 Vgl. GZ: 2008/400. 
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  Der BLRH empfahl, bei der Erstellung der JVA, die Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags und der GeO der GF einzuhalten und die zugehö-
rigen GV-Beschlüsse nachvollziehbar zu datieren. Insbesondere wäre 
die Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen (GF und StG-
Leitern) bei der Durchführung der Investitionsplanung zu intensivie-
ren. Der BLRH urgierte weiters die Festsetzung eines konkreten Um-
setzungszeitpunkts für die geplante Überarbeitung der Investitionspla-
nung und deren ehebaldigste Realisierung.   

   
   
3.12 Einnnah-

men/Ausgaben-
rechnung 

3.12.1 Bei den JVA handelte es sich im Westlichen um die Planung der Ein-
nahmen und Ausgaben der FH-GmbH für das jeweils anfolgende GJ. 
Zu deren Inhalten zählten im Wesentlichen: 
 Gesamtbudget. 
 Ausgaben Lehr- und Studienbetrieb.167 
 Ausgaben Sonderprojekte. 
 Ausgaben/Einnahmen für Förderprojekte sowie Sponsoring. 
 Finanzierungsplan. 
 Personalplan. 
 Studierendenzahlen. 

   
  Die jährlichen Gesamtbudgets der FH-GmbH von 2002/2003 bis 

2008/2009 bewegten sich zwischen rd. EUR 11,5 Mio. und EUR 16,3 
Mio. 

   
  Auskunftsgemäß wurden in den GFK und JVA ausschließlich Zahlungs-

flüsse abgebildet. Über eine lang-, mittel- und kurzfristige Unterneh-
mensplanung, welche die wirtschaftliche Situation und künftige Ent-
wicklung der FH-GmbH abbildeten (zB. Erfolgsrechnung, Bilanz und 
CF-Rechnung), verfügte die Gesellschaft nicht. 

   
 3.12.1 Der BLRH kritisierte, dass sich die lang-, mittel- und kurzfristige Pla-

nungsrechnung der FH-GmbH (GFK und JVA) auf reine Einnahmen- 
und Ausgabenrechnungen, welche lediglich Zahlungsflüsse abbildeten, 
beschränkte. 

   
  Die nach Überzeugung des BLRH für eine umfassende Unternehmens-

planung und Unternehmenssteuerung erforderliche Darstellung der 
wirtschaftlichen Entwicklung, Vermögens-/Finanzlage und Liquidität 
des Unternehmens gelangte hier nur unzureichend zur Anwendung.   

   
  Der BLRH empfahl, insbesondere vor dem Hintergrund der vorgesehe-

nen umfassenden Überarbeitung Investitionsplanung, die Planungs-
rechnungen der FH-GmbH gänzlich zu überarbeiten.  
 
Im Konkreten sollte eine umfassende lang-, mittel- und kurzfristige 
Unternehmensplanung (inkl. Investitionsplanung) eingeführt werden, 
welche zumindest eine Erfolgsplanung (Plan-GuV), Bilanz (Plan-Bilanz) 
und eine Cash-Flow-Rechnung (Plan-CF-Rechnung) umfassen sollte. 

   
 
 
 
 
 

                                          
167 Gesamt und aufgeschlüsselt nach StG.  
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 3.12.3 Die geprüften Stellen äußerten sich in diesem Zusammenhang in ihrer 
Stellungnahme unter „Teil C: Sichtweise zu den Prüfungsergebnissen, 
Weitere strukturelle und formale Hinweise, Unternehmenssteuerungs-
instrumente - Planungsebenen“ bzw. „Teil C: Prüfungsergebnisse, Ad 
d) Weitere strukturelle und formale Hinweise, Unternehmenssteue-
rungsinstrumente – Planungsebenen“.168 

   
 3.12.4 Der BLRH stellte unmissverständlich klar, dass gem. § 224 UGB der 

Bilanzposten „IV. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstitu-
ten“ dem Umlaufvermögen zugeordnet war. Eine Zuordnung, welche 
einhellig vom herrschenden Schrifttum übernommen und vertreten 
wurde.169 Dieser Teil des Umlaufvermögens der FH-GmbH stieg von 
2003 bis 2007 um rd. 168% an (vgl. Abschnitt 3.16).  

   
  Die Ausführungen der FH-GmbH, wonach das Umlaufvermögen „kaum 

schwankt“, waren für den BLRH daher inhaltlich in keiner Weise nach-
vollziehbar. Die von der FH-GmbH darüber hinaus vorgebrachten Ar-
gumente für den gänzlichen Verzicht auf eine Plan-GuV und eine Plan-
Bilanz vermochten die vom BLRH für notwendig erachtete Einführung 
einer umfassenden Unternehmensplanung nicht zu entkräften. Die 
Argumentation stand nach Ansicht des BLRH auch in einem Span-
nungsfeld zu den in Abschnitt 3.18 (3) zitierten eigenen Ausführungen 
der FH-GmbH va. hinsichtlich des Ausbaus in Richtung Studien- und 
Forschungszentren aus eigener Kraft, Weggehen von kameralistischen 
Jahresbudgets und nachhaltige Verfolgung langfristiger Ziele. 

   
  Vor dem Hintergrund der Rücklagenthematik (vgl. Abschnitt 3.18) ver-

trat der BLRH weiterhin die Auffassung, dass wirtschaftliche Entwick-
lung, Vermögens-/Finanzlage und Liquidität des Unternehmens FH-
GmbH nur unzureichend abgebildet wurden, dies aber für eine effekti-
ve und effiziente Unternehmensplanung/-steuerung unerlässlich ist.  
 
Unbeschadet der nicht zuletzt auf Grund der Vorgaben des FHR zum 
Einsatz gelangenden, umfangreichen Planungs- und Steuerungsin-
strumente, erachtete der BLRH nach wie vor die Modifikation der Un-
ternehmensplanung und Unternehmenssteuerung im Sinne seiner obi-
gen Empfehlungen als erforderlich.   

   
   
3.13 Beschluss JA 3.13.1 (1) In § 12 Abs. 3 Gesellschaftsvertrag war festgelegt: „ (3) Die Gene-

ralversammlung hat innerhalb der ersten 8 Monate eines jeden Ge-
schäftsjahres über den Jahresabschluss, die Verwendung eines Zu-
fallsgewinnes, die Entlastung der Geschäftsführer zu beschließen.“ 

   
  Auf Grund dieser Bestimmung war im Fall der FH-GmbH, deren GJ mit 

01.10. begann, der JA bis Ende Mai des darauffolgenden Kalenderjah-
res von der GV zu beschließen.  

   
 
 
 
 
 
 

                                          
168 Vgl. V. Teil, Anlage 11 iVm. VI. Teil, Anlage 12. 
169 Für viele: Bertl/Deutsch/Hirschler, Buchhaltungs- und Bilanzierungshandbuch, Wien 2004, S. 247 und Mandl, Das 

große Lexikon Rechnungswesen & Rechnungslegung, Wien 2004, S. 787. 
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  (2) Die FH-GmbH legte dem BLRH die JA 2002 bis 2007 und die zuge-
hörigen Abstimmungen im schriftlichen Wege der GV vor. Die Chrono-
logie der Vorlage und Beschlussfassung stellte sich wie folgt dar: 

   
  

JA Vorlage GF Beschluss GV 

2002170 18.03.2004 nicht datiert 
2003 19.07.2004 nicht datiert 
2004 07.02.2006 23.02.2006 
2005 31.07.2006 14.09.2006171 
2006 16.07.2007 23.07.2007 
2007 Juli 2008 Juli 2008 

 
Tab. 10 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 
 

  Die GV-Beschlüsse der JA 2002 und 2003 waren zwar undatiert, die 
Vorlagetermine der GF zeigten jedoch, dass diese nicht innerhalb der 
gesellschaftsvertraglich festgelegten Frist gefasst wurden bzw. werden 
konnten.   

   
 3.13.2 Zu (1, 2) Der BLRH kritisierte, dass die JA 2002 bis 2007 nicht inner-

halb der im Gesellschaftsvertrag festgelegten Frist von der GV be-
schlossen wurden. In diesem Zusammenhang wurde abermals auf die 
fehlende nachvollziehbare Datierung der Umlaufbeschlüsse hingewie-
sen. 

   
  Der BLRH empfahl, die JA in Zukunft gem. den Bestimmungen des 

Gesellschaftsvertrags innerhalb der ersten acht Monate eines jeden GJ 
zu beschließen und die Beschlüsse nachvollziehbar zu datieren.     

   
 3.13.3 Die geprüften Stellen äußerten sich in diesem Zusammenhang in ihrer 

Stellungnahme unter „Teil C: Sichtweise zu den Prüfungsergebnissen, 
Weitere strukturelle und formale Hinweise, Unternehmenssteuerungs-
instrumente - Planungsebenen“ bzw. „Teil C: Prüfungsergebnisse, Ad 
d) Weitere strukturelle und formale Hinweise, Unternehmenssteue-
rungsinstrumente – Planungsebenen“.172 

   
 3.13.4 Der BLRH begrüßte, dass  die Anregungen des BLRH hinsichtlich der 

„formalen Aspekte“ aufgenommen werden. Zugleich beehrte er sich, in 
Erinnerung zu rufen, dass es sich dabei um gesellschaftsrechtliche und 
demnach einzuhaltende gesetzliche Vorgaben handelte.   

   
   
3.14 Plan/Plan-

Vergleich 
3.14.1 Der BLRH stellte für den Zeitraum 2004/2005 bis 2011/2012 die in 

den oa. Planungsrechnungen ausgewiesenen Gesamtausgaben einan-
der gegenüber (Plan/Plan-Vergleich). Hierzu wurden die Planungsrech-
nungen zur Veranschaulichung wie folgt bezeichnet: 
 GFK 2004-2009 (Plan 1). 
 GFK 2007-2012 (Plan 2). 
 JVA 2002-2009 (Plan 3). 

   
 
 
 

                                          
170 Rumpfgeschäftsjahr 09.07. bis 30.09.2002. 
171 Dem JA 2005 wurde zudem in der fünften o. GV am 14.09.2006 zugestimmt. 
172 Vgl. V. Teil, Anlage 11 iVm. VI. Teil, Anlage 12. 
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  Der Vergleich der Plan-Gesamtausgaben zeigte folgendes Bild: 
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Abb. 4 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

   
  

Jahr 
Abweichung  

Plan 1 zu Plan 3 
Abweichung  

Plan 1 zu Plan 2 
Abweichung  

Plan 2 zu Plan 3 
[%]173 [%] [%] 

04/05 10 - - 
05/06 13 - - 
06/07 17 - - 
07/08 24 25 -1 
08/09 38 28 7 

 
Tab. 11 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 
 

 3.14.2 Der BLRH stellte kritisch fest, dass die im GFK 2004-2009 und GFK 
2007-2012 ausgewiesenen Gesamtausgaben (Plan 1 und 2) im Über-
schneidungszeitraum 2007/2008 bis 2008/2009 um rd. 25 bis 28% 
voneinander abwichen. Darüber hinaus lagen die in den JVA budgetier-
ten Gesamtausgaben (Plan 3) von 2004/2005 bis 2008/2009 bis zu rd. 
38% über den Planwerten gem. GFK 2004-2009 (Plan 1) und bis zu 
rd. 7% über den Werten lt. GFK 2007-2012 (Plan 2). 

   
  Der BLRH folgerte daraus, dass die einzelnen Planungsebenen unzurei-

chend aufeinander abgestimmt waren.  
   
  Der BLRH hielt grundsätzlich fest, dass das Budget (Plan 3) durch die 

strategische Lang- bzw. Mittelfristplanung (Plan 1 und 2) abgeleitet 
werden sollte. „Das bedeutet, dass sich das Budget als kurzfristige 
Planungsrechnung ausschließlich innerhalb des von der langfristigen 
Unternehmenszielsetzung (strategische Planung) gesetzten Rahmens 
bewegen kann. Das Budget stellt daher in der Regel jeweils den dem 
Planungszeitpunkt nächsten Zeitraum (1 Jahr) der strategischen Pla-
nung dar.“174 

                                          
173 Ganzzahlige, gerundete Werte. 
174 Vgl. Anton Egger/Manfred Winterheller, Kurzfristige Unternehmensplanung, Budgetierung, Wien 2002, S. 59. 
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  Der BLRH empfahl, die vorhandene lang-, mittel- und kurzfristige Pla-
nungsrechnung in Zukunft an realistische Werte anzugleichen und die 
einzelnen Planungshorizonte aufeinander abzustimmen. Die Langfrist-
planung des Unternehmens sollte zudem zyklisch im Zuge einer rolli-
erenden mittel- und kurzfristigen Planung (Budget bzw. JVA) überprüft 
bzw. aktualisiert werden, wobei kurzfristige Ziele in der Regel in den 
Langfristplänen bereits enthalten sein und sich daher widerspruchsfrei 
aus diesen ableiten lassen sollten.175 

   
 3.14.3 Die geprüften Stellen nahmen hierzu unter „Teil C: Sichtweise zu den 

Prüfungsergebnissen, Weitere strukturelle und formale Hinweise, Un-
ternehmenssteuerungsinstrumente - Planungsebenen“ bzw. „Teil C: 
Prüfungergebnisse, Ad d) Weitere strukturelle und formale Hinweise, 
Unternehmenssteuerungsinstrumente – Planungsebenen“ Stellung.176 

   
 3.14.4 Der BLRH hielt der Stellungnahme der FH-GmbH entgegen, dass der 

Plan/Plan-Vergleich bzw. die daraus gezogenen Schlüsse weder das 
Ergebnis von Verständnisschwierigkeiten noch von Zahleninterpretati-
onen durch den BLRH war. Der BLRH stützte sich vielmehr ausschließ-
lich auf die, von der FH-GmbH vorgelegten Planrechnungen (GFK 
2004-2009, GKF 2007-2012 und JVA) bzw. der darin enthaltenen Ge-
samtausgaben, weshalb er seine Kritik und Empfehlung nach wie vor 
aufrecht hielt. 

   
   
3.15 Plan/Ist-

Vergleich 

3.15.1 (1) Den GV-Beschlüssen der JA 2004 bis 2007 war jeweils ein Kom-
mentar beigefügt. Zu deren Inhalten zählten ua.: 
 Studienplatzentwicklung177 ab 2001/2002 bzw. 2002/2003. 
 Darstellung Einnahmen/Ausgaben inkl. Vorjahresvergleich. 
 Kosten je Studienplatz. 
 Plan/Ist-Vergleich Ausgaben. 
 Verwendungszweck Rücklagen.178 

   
  Der oa. Plan/Ist-Vergleich erfolgte anhand der JVA und umfasste die 

jährlichen Ausgaben für Investitionen sowie die laufenden Personal- 
und Betriebsausgaben.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
175 Ebd., S. 18ff und S. 58ff. 
176 Vgl. V. Teil, Anlage 11 iVm. VI. Teil, Anlage 12. 
177 Finanzierte Studienplätze. 
178 Ab Kommentar 2005/2006. 
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  (2) Die in den Kommentaren ausgewiesenen Plan/Ist-Vergleiche der 
Ausgaben179 stellten sich im Ergebnis wie folgt dar: 
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Abb. 5 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

   
  

Jahr 
Abweichung Ausgaben 

Plan zu Ist 
[%]180 

2003/2004 -19 
2004/2005 -17 
2005/2006 -13 
2006/2007 -12 

 
Tab. 12 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 
 

  Die in den Kommentaren ausgewiesenen Gesamtausgaben für Investi-
tionen sowie die laufenden Personal- und Betriebsausgaben beliefen 
sich zwischen 2002/2003 und 2006/2007 im Durchschnitt auf rd. 
EUR 9,5 Mio. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
179 Ausgaben für Investitionen und lfd. Ausgaben (Personal- und Betriebsausgaben).  
180 Ganzzahlige, gerundete Werte. 
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  (3) Einnahmen und Ausgaben stellten sich im Plan/Ist-Vergleich wie 
folgt dar: 
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Abb. 6 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

   
  

Jahr 
Abweichung  

Einnahmen/Ausgaben 
[%]181 

2003/2004 -11 
2004/2005 -23 
2005/2006 -20 
2006/2007 -24 

 
Tab. 13 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

   
  Die Einnahmenüberschüsse wurden den Kommentaren zufolge jeweils 

einer Rücklage zugewiesen.  
   
 3.15.2 Zu (1) Der BLRH stellte kritisch fest, dass sich die angestellten 

Plan/Ist-Vergleiche ausschließlich auf die Einnahmen und Ausgaben 
bzw. die Zahlungsflüsse beschränkten und auf Unternehmensebene 
keine regelmäßigen Abweichungsanalysen vorgenommen wurden. Eine 
rollierende Unternehmensplanung und Unternehmenssteuerung war 
daher unmöglich.  

   
  Der BLRH empfahl, nach Überarbeitung der Planungsrechnung in re-

gelmäßigen Abständen Plan/Ist-Vergleiche auf die gesamte Unterneh-
mensebene vorzunehmen (Plan/Ist-GuV, Plan/Ist-Bilanz und Plan/Ist-
CF). 

   
  Zu (2, 3) Der BLRH wies auf Plan/Ist-Abweichungen bei den Ausgaben 

für Investitionen und lfd. Personal- und Betriebsausgaben von 
2003/2004 bis 2006/2007 iHv. rd. -12 bis -19% hin. Auch bei den 
Einnahmen und Ausgaben gab es über diesen Zeitraum Differenzen 
von rd. -11 bis -24%. 

                                          
181 Ganzzahlige, gerundete Werte. 
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  Der BLRH verwies auf seine Kritik und Empfehlung in Abschnitt 3.14. 
   
   
3.16 Ist-

Entwicklung 

3.16.1 (1) Im Nachfolgenden wurde anhand der dem BLRH zur Verfügung 
gestellten JA die wirtschaftliche Entwicklung der FH-GmbH dargestellt. 
Der JA zum 30.09.2002 wurde nicht bzw. nur in Einzelfällen berück-
sichtigt, da es sich hier um ein aus Sicht des BLRH nicht repräsentati-
ves Rumpfgeschäftsjahr (09.07. bis 30.09.2002) handelte.  

   
  (2) In nachstehender Abbildung wurde die Struktur der Gesamterträge 

der FH-GmbH dargestellt: 
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Abb. 7 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

   
  In nachfolgender Tabelle wurden die Verteilungen der einzelnen Erträ-

ge prozentuell ausgedrückt: 
   
  

Stichtag182 
2003 2004 2005 2006 2007 

[%]183 
Gesamterträge 100 100 100 100 100 
Subventionen184 85 85 89 94 94 
Subventionen Bund 52 56 60 70 70 
Subventionen Land 28 22 22 18 18 
Subventionen  
Gemeinden 

4 4 4 4 4 

Sonstige Subventio-
nen 

1 4 4 2 1 

 
Tab. 14 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

   
 
 

                                          
182 Jeweils 30.09. 
183 Ganzzahlige, gerundete Werte. 
184 Die Bezeichnung Subvention entsprach der Diktion der JA und wurde im ggst. Bericht synonym mit dem Begriff För-

derung verwendet. 
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  Die von 30.09.2003 bis 30.09.2007 um rd. 23% angestiegenen Ge-
samterträge setzten sich zu rd. 85 bis 94% aus Subventionen zusam-
men. Der Anteil der Bundes- und Landesförderungen an den Gesamt-
erträgen lag in diesem Zeitraum zwischen 78 und 88%. Die Entwick-
lung zeigte weiters, dass der prozentuelle Anteil der Bundesmittel von 
52 auf 70% zunahm, während jener der Landesmittel sich von 28 auf 
18% verringerte. Dies spiegelte sich in den Beträgen insofern wieder, 
als die Bundesförderungen eine Steigerung um rd. 64% und die Lan-
desförderungen eine Reduktion um rd. 18% erfuhren. Der Anteil der 
Gemeindesubventionen an den Gesamterträgen betrug konstant rd. 
4% bzw. stieg über den Betrachtungszeitraum um rd. 10%.  

   
  (3) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT), Betriebser-

gebnis bzw. Betriebserfolg (BE) und Finanzergebnis (FE) zeigten fol-
gendes Bild: 
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Abb. 8 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

   
  Die Entwicklung des EGT war zwar zwischen 2003/2004 sowie 

2005/2006 rückläufig, stellte sich über den Zeitraum 2003 bis 2007 
betrachtet jedoch als positiv dar. Der Anstieg beim EGT betrug rd. 
75%. Dafür zeichnete sich in erster Linie das BE verantwortlich, wel-
ches von 2003 bis 2007 um rd. 67% anstieg. Das FE verringerte sich 
zwischen 2003/2004, stieg sodann aber bis 2007 wieder kontinuierlich 
an. Die Gesamtzunahme des FE von 2003 bis 2007 betrug rd. 153%.  
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  (4) Eigenkapital (EK), Gewinnrücklagen sowie Kassenbestand, Schecks 
und Guthaben bei Kreditinstituten entwickelten sich wie folgt: 
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Abb. 9 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

   
  In nachfolgender Tabelle wurden die Gewinnrücklagen sowie Kassen- 

und Guthabenbestände in Prozent des EK ausgewiesen:  
   
  

Stichtag185 
2003 2004 2005 2006 2007 

[%] 
EK 100 100 100 100 100 
Gewinnrücklagen 99,80 99,82 99,86 99,88 99,90 
Kassenbestand, 
Schecks und Gutha-
ben bei Kreditinsti-
tuten 

76,96 88,47 95,64 82,88 98,92 

 
Tab. 15 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

   
  EK und Gewinnrücklagen stiegen im Zeitraum von 2003 bis 2007 kon-

tinuierlich um rd. 108%, die Kassen- und Guthabenbestände um 
rd. 168% an. Der Anteil der Gewinnrücklagen am EK betrug zwischen 
rd. 99,80 und 99,90%.  

   
  Trendmäßig betrachtet ging die Entwicklung der Kassen- und Gutha-

benbestände mit jener des EK bzw. der Gewinnrücklagen einher, wo-
bei deren Bestände zum 30.09.2007 nahezu deckungsgleich waren. 

   
 
 
 
 
 
 
 

                                          
185 Jeweils 30.09. 



 
   

70/114 

  (5) EK- bzw. Eigenmittelquote wurde tabellarisch wie folgt dargestellt: 
   
  

Stichtag186 
2003 2004 2005 2006 2007 

[%]187 

EK-Quote 82 67 70 74 80 
 
Tab. 16 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 

   
   
3.17 EK-Vergleich 3.17.1 (1) In Österreich gab es 20 FH-Erhalter, wovon 15 als GmbH geführt 

wurden. Im FB waren von 13 dieser 15 FH-Erhalter die JA der GJ 2007 
und in einem Fall der JA des GJ 2006 veröffentlicht.188 Die GJ der ein-
zelnen Gesellschaften wiesen unterschiedliche Zeiträume auf. 

   
  Die EK-Quote der einzelnen FH-Erhalter bewegte sich in einer Band-

breite von rd. -401 bis 80%, wobei der höchste Wert von rd. 80% von 
der FH-GmbH erreicht wurde. Der Zentralwert dieser Verteilung betrug 
rd. 25%.189  

   
  (2) Gem. § 22 Abs. 1 Z 1 URG190 lag die Vermutung des Reorganisati-

onsbedarfs für ein Unternehmen dann vor, wenn die Eigenmittelquote 
(§ 23) weniger als 8% und die fiktive Schuldentilgungsdauer (§ 24) 
mehr als 15 Jahre betrug. 

   
 3.17.2 Zu (1, 2) Der BLRH stellte kritisch fest, dass die von der FH-GmbH 

zum 30.09.2007 erzielte EK-Quote von rd. 80% nicht nur um rd. 55% 
über dem Zentralwert der EK-Quote der 15 als GmbH geführten FH-
Erhalter in Österreich, sondern um rd. 72% über dem vom URG gefor-
derten Wert lag.  
 
In Anbetracht der Tatsache, dass es sich im Fall der FH-GmbH um eine 
100%-Tochter des Landes Burgenland, welche sich maßgeblich über 
Subventionen von Bund und Land finanzierte, handelte, erachtete der 
BLRH die zum 30.09.2007 erreichte EK-Quote von rd. 80% als zu 
hoch. Ein Wert in der Nähe des Medians der 15 FH-Erhalter iHv. rd. 
25%, welcher mehr als dem Dreifachen der EK-Quote lt. URG ent-
sprach, erschien dem BLRH durchaus zuträglich.  

   
   
3.18 Rücklagen 3.18.1 (1) Die Entwicklung der in den JA als solche ausgewiesenen Gewinn-

rücklagen (Rücklagen) der FH-GmbH verzeichnete von 2002 bis 2007 
einen stetigen Aufstiegstrend iHv. rd. 108%, wobei der Rücklagen-
stand mit 30.09.2007 rd. EUR 18,3 Mio. betrug. Die Rücklagen resul-
tierten im Wesentlichen aus den im Betrachtungszeitraum erzielten 
kumulierten Einnahmenüberschüssen.191 

   
 
 
 
 

                                          
186 Jeweils 30.09. 
187 Ganzzahlige, gerundete Werte. 
188 Die FB-Abfragen wurden zwischen 21.01.2009 und 02.03.2009 getätigt. 
189 Auf Grund des Vorhandensein eines „Ausreißers“ (EK-Quote -401%) wurde nicht das arithmetische Mittel, sondern 

der, die Verteilung halbierende, Median (Zentralwert) der EK-Quoten herangezogen. 
190 Unternehmensreorganisationsgesetz, BGBl. I, Nr. 114/1997 idgF. 
191 Vgl. Abschnitt 3.13. 
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  Deren Verwendungszweck war in den oa., den GV-Beschlüssen der JA 
2004 bis 2007 beigefügten, Kommentaren dargestellt. Auch in den JVA 
fanden sich Hinweise auf die Verwendung der Rücklagen. Mit Stand 
30.09.2007 waren die Rücklagen folgenden vier Hauptkategorien zu-
geordnet:  
 Lehr- und Studienbetrieb. 
 Forschung und Entwicklung. 
 Investitionen. 
 Sonderprojekte.192 

   
  Die FH-GmbH gab dem BLRH unter Vorlage von vier GV-Beschlüssen 

sechs konkrete Projekte für die Rücklagenverwendung bzw. Rückla-
genzweckbindung bekannt. Diese stellten auskunftsgemäß auf Grund 
der Vielzahl an Kleinprojekten nicht alle durch Rücklage mit-/finanz-
ierten Projekte der FH-GmbH dar, allerdings konnte von einer Genau-
igkeit ca. 80 bis 90% der gesamten Rücklagenfinanzierungssumme 
ausgegangen werden.193 Konkrete GV-Beschlüsse für die genannten 
Kleinprojekte wurden dem BLRH nicht vorgelegt. 
 
Die vorgelegten vier GV-Beschlüsse für die sechs Projekte wurden je-
weils im Umlaufweg zwischen Oktober 2003 und Juli 2008 gefasst.194  

   
  Die Eigenfinanzierungsanteile dieser sechs Projekte beliefen sich in 

Summe auf rd. EUR 5,6 Mio. Bei Berücksichtigung der oa. Schwan-
kungsbreite von bis zu 20% konnte in Summe von einem Eigenfinan-
zierungsanteil von rd. EUR 7 Mio. ausgegangen werden. 

   
  (2) Die Gesamtausgaben zwischen 2002/2003 und 2006/2007 betru-

gen im Durchschnitt rd. EUR 9,5 Mio.195 Zum 30.09.2007 lagen die 
vorhandenen Rücklagen somit rd. EUR 8,8 Mio. über dem durch-
schnittlichen Jahresbedarf der Gesellschaft. Abzüglich der oa. sechs 
Projekte iHv. rd. EUR 5,6 Mio. ergab sich eine Differenz von rd. 
EUR 3,2 Mio. Aus der Hinzurechnung etwaiger Kleinprojekte resultierte 
ferner ein Überhang von rd. EUR 1,8 Mio. 
 
Auch das GFK 2007-2012, welche die mittel- bis langfristige Planung 
der FH-GmbH bildete, sah bis 2012 lediglich eine Rücklagenfinanzie-
rung iHv. rd. 2% der vorgesehenen Einnahmen vor. 

   
  (3) Die FH-GmbH teilte bezüglich der Rücklagenbildung ua. mit:  

 „Rücklagen werden aus dem Jahresüberschuss eines Geschäftsjah-
res dotiert und können nicht den Subventionsgebern zugeordnet 
werden. […]. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
192 Vgl. Kommentar zum JA 2006/2007, S. 5. 
193 Vgl. FH-GmbH, E-Mail vom 23.05.2009 iVm. BLRH, E-Mail vom 22.05.2009. 
194 Drei Projekte wurden mittels Abstimmung im schriftlichen Wege im Juli 2007 gemeinsam beschlossen. 
195 Vgl. Abschnitt 3.15. 
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   Gemeinsam mit der Fachhochschulstudiengängen Burgenland und 
der Abteilung 7 wurde über die Jahre ein Finanzierungsmodell ent-
wickelt, welches darauf aufbaut für Regelbudgets der Fachhoch-
schulstudiengänge, Budgets für Sonderprojekte sowie für Risken 
und für zukünftige Ausbaustrategien vorzusorgen. Durch den spar-
samen und zweckmäßigen Einsatz der Mittel durch die Fachhoch-
schulstudiengänge Burgenland in den letzten Jahren können Son-
derprojekte, Risken und zukünftiger Ausbau z.B. in Richtung Studi-
en- und Forschungszentren aus eigener Kraft (Eigenmittel) geplant 
werden. Dies erscheint auch für die Zukunft als zweckmäßige Stra-
tegie, da dadurch einerseits eine Managementdisposition möglich 
ist (Weggehen von kameralistischen Jahresbudgets — die meist 
auch verbraucht werden) und andererseits die Motivation, Mittel so 
einzusetzen, dass langfristig die Ziele nachhaltig verfolgt werden 
können. […].196 

   
  Weiters legte die FH-GmbH dem BLRH einige Problem- und Risikobe-

reiche sowie die Strategie der nachhaltigen, langfristigen Absicherung 
und Weiterentwicklung der FH-GmbH/FH-StG dar. Zu den genannten 
Problem und Risikobereichen zählten beispielsweise: 
 Valorisierung der Bundesmittel. 
 Studierendenzahlenentwicklung. 
 Unsicherheit bei der Rechtsstellung nebenberuflicher Lehrender. 
 Sonderprojekte für Evaluierungen, Re-Akkreditierungen und Auf-

bau berufsbegleitender Studienangebote. 
   

  (4) Gem. § 35 Abs. 1 BAO waren solche Zwecke gemeinnützig, durch 
deren Erfüllung die Allgemeinheit gefördert wurde. Eine solche Förde-
rung der Allgemeinheit lag nur vor, wenn die Tätigkeit auf geistigem, 
kulturellem, sittlichem oder materiellem Gebiet nutzte. Dies galt ins-
besondere ua. für die Förderung der Kunst und Wissenschaft.197 

   
  Eine allfällige steuerlich begünstigte Behandlung war nach § 34 BAO 

an die Voraussetzung geknüpft, dass eine Körperschaft  
 sowohl nach Rechtsgrundlage (Satzung, Statut) 
 als auch nach tatsächlicher Geschäftsführung 
 ausschließlich (=nicht einem von mehreren – nicht begünstigten 

Zwecken) und 
 unmittelbar der Förderung gemeinnütziger und/oder mildtätiger 

und/oder kirchlicher =“begünstigter“ Zwecke diente.198 
   
  Die Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit auf abgabenrechtlichem 

Gebiet waren nach den §§ 34 - 45 BAO relativ stringent. Eine Verlet-
zung dieser Voraussetzungen aufgrund der Statuten wie auch der tat-
sächlichen Geschäftsführung konnte zu einem teilweisen, aber auch 
vollständigen Verlust der abgabenrechtlichen Gemeinnützigkeit führen. 

   
 
 
 
 
 
 

                                          
196 Vgl. FH-GmbH, FK 2, FrB 60, Unterstreichungen BLRH. 
197 Vgl. § 35 Abs. 2 BAO. 
198 Vgl. Renner, Die Zulässigkeit der Vermögensbildung und der Vermögenshöhe eines gemeinnützigen Vereins aus 

Sicht der Praxis – Wie kann ein Verein Vermögen schaffen und wie „reich“ darf er sein?, SWK 2002, S 618 
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  Wesentliche Konsequenz eines derartigen Verlustes der abgabenrecht-
lichen Begünstigungen wäre Körperschaftssteuerpflicht. Steuerbefrei-
ungen sowie Steuersatzermäßigungen bestanden nicht mehr aufgrund 
der Gemeinnützigkeit sondern allenfalls aufgrund der allgemeinen um-
satzsteuerlichen Regelungen.199 Die routinemäßige inhaltliche Abstim-
mung der Statuten mit den tatsächlichen Tätigkeiten der Körperschaft 
(Zweck bzw. ideelle Mittel) sowie die Aufbringung der Mittel zur Leis-
tungserfüllung (=Mittelbeschaffung) war genauso wichtig wie die dem 
Leitungsorgan auferlegte Pflicht zur laufenden Überwachung der Fi-
nanzlage. 

   
  Als wesentliches Kriterium der abgabenrechtlichen Gemeinnützigkeit, 

war die erforderliche Ausschließlichkeit und Unmittelbarkeit der Förde-
rung der gemeinnützigen Zwecke. Die ausschließliche Förderung be-
günstigter Zwecke erforderte die Erfüllung aller gesetzlichen Voraus-
setzungen: 
 Die Körperschaft durfte keine anderen als gemeinnützige, mildtäti-

ge oder kirchliche Zwecke verfolgen. 
 Die Körperschaft durfte keinen Gewinn anstreben. Die Mitglieder 

durften keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft 
erhalten. 

 Die Mitglieder durften bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflö-
sung der Körperschaft nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalan-
teile oder den – seinerzeitigen – gemeinen Wert ihrer Sacheinlagen 
zurückerhalten. 

 Die Körperschaft durfte keine Person durch Verwaltungsausgaben, 
die dem Zweck der Körperschaft fremd waren, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

   
  Bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwe-

ckes, durfte das Restvermögen nur wiederum für gemeinnützige, mild-
tätige oder kirchliche Zwecke verwendet werden. 

   
  Dem Rechtsträger kamen auch dann keine abgabenrechtlichen Be-

günstigungen zu, wenn die in der Rechtsgrundlage verankerten be-
günstigten Zwecke überhaupt nicht oder nur unzureichend verwirklicht 
wurden, wozu auch die Ansammlung eines unangemessen hohen Ver-
mögens zu zählen war. 

   
  Ein gemeinnütziges Unternehmen musste nicht alle „ Einnahmen“ –

gleichgültig aus welchen Anlässen sie ihm zuflossen - sofort seinem 
eigentlichen begünstigten Vereinszweck zuführen, sondern es bestand 
auch die Möglichkeit der Bildung entsprechender Rücklagen. Allerdings 
hatte eine möglichst zeitnahe Mittelverwendung zu erfolgen.200 Die 
österreichische Verwaltungspraxis war hier insoweit pragmatischer als 
der deutsche Gesetzgeber und die dortige Judikatur, wonach Mittel 
zwar ebenfalls  „zeitnah“ wiederum dem begünstigten Zweck zuzufüh-
ren waren, dies aber im Ergebnis eine Mittelverwendungspflicht im 
folgenden Rechnungsjahr bedeutete.201 

                                          
199 So waren gemäß § 6 Abs. 1 Z. 11 a UStG 1994 (Bundesgesetz über die Besteuerung der Umsätze, BGBl Nr. 

663/1994 zuletzt geändert durch BGBl I Nr. 99/2007) die Umsätze von privaten Schulen und anderen allgemeinbil-
denden oder berufsbildenden Einrichtungen, soweit es sich um die Vermittlung von Kenntnissen allgemeinbildender 
oder berufsbildender Art oder der Berufsausübung dienender Fertigkeiten handelt und nachgewiesen werden kann, 
dass eine den öffentlichen Schulen vergleichbare Tätigkeit ausgeübt wird, von der Umsatzsteuer befreit.  

200 Vgl. Renner, Die Zulässigkeit der Vermögensbildung und der Vermögenshöhe eines gemeinnützigen Vereins aus 
Sicht der Praxis – Wie kann ein Verein Vermögen schaffen und wie „reich“ darf er sein?, SWK 2002, S 618. 

201 Vgl. § 55 Abs. 1 Z 5 deutsche Abgabenordnung; vgl. auch BFH 13.09.1989, I R 209/85. 
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  Darüber hinaus sollte das Vermögen der Körperschaft – hier der FH-
GmbH - den erforderlichen Jahresbedarf nicht übersteigen bzw. war 
lediglich in begründeten und dokumentierten Fällen ein zeitweiliges 
Überschreiten des erforderlichen Jahresbudgets tunlich, beispielsweise, 
wenn für eine größere zu tätigende Investition angespart werden soll-
te. Eine Finanzreserve in der Höhe eines durchschnittlichen Jahresbe-
darfs an Betriebsmitteln war noch als zulässig anzusehen. Darunter 
war ein jährlicher Kapitalbedarf zu verstehen.202  

   
  Eine Ansammlung von Mitteln in einem darüber hinausgehenden Maß 

bedurfte aber des Nachweises, dass entsprechende Beschlüsse vorla-
gen, für welche konkreten Ziele die Mittel angespart wurden und eines 
Zeitrahmens für die Verwirklichung dieser Vorhaben.203 

   
 3.18.2 Zu (1-4) Die von der FH-GmbH zwecks nachhaltiger Absicherung und 

Weiterentwicklung der Gesellschaft bzw. der FH-StG im Burgenland 
vorgenommene Bildung von Rücklagen war für den BLRH zwar grund-
sätzlich nachvollziehbar. Er begrüßte auch das in diesem Zusammen-
hang von der FH-GmbH erwähnte geplante Abgehen von den kamera-
listischen Jahresbudgets, worin er va. eine Bestätigung in den obigen 
Kritiken und Empfehlungen hinsichtlich der Unternehmensplanung und 
Unternehmenssteuerung erblickte.    

   
  Demgegenüber kritisierte der BLRH jedoch mit allem Nachdruck, dass 

bis zum 30.09.2007 kontinuierlich Rücklagen iHv. rd. EUR 18,3 Mio. 
angehäuft wurden und weder für die Bildung noch den Abbau dieser 
Rücklagen eine von der GV beschlossene ganzheitliche, mit konkreten 
Umsetzungsterminen versehene und den Fördergebern nachweislich 
abgestimmte Rücklagenplanung existierte. Hierzu lagen lediglich sechs 
von der GV beschlossene Einzelprojekte iHv. rd. EUR 5,6 Mio. vor. 

   
  Darüber hinaus überstieg der zum 30.09.2007 ausgewiesene Rückla-

genbestand den Jahresbedarf an durchschnittlichen Betriebsmitteln 
der Gesellschaft um rd. EUR 8,8 Mio. Selbst bei Berücksichtigung der 
von der FH-GmbH bekanntgegebenen Kleinprojekte, für welche jedoch 
dem BLRH keine konkreten GV-Beschlüsse vorgelegt wurden, war 
noch ein Überhang von rd. EUR 1,8 Mio. festzustellen.  

   
  Kritisch vermerkte der BLRH weiters, dass in der mittel- bis langfristi-

gen Planung der FH-GmbH (GFK 2007-2012) eine Rücklagendeckung 
von lediglich rd. 2% der Gesamteinnahmen vorgesehen war.  

   
  In Anbetracht der vorangeführten Ausführungen erblickte der BLRH 

einen Widerspruch zur Gemeinnützigkeit des Unternehmens bzw. zu 
den hierfür erforderlichen abgaberechtlichen Kriterien, weshalb er mit 
Nachdruck auf die damit verbundenen potentiellen fiskalischen Auswir-
kungen verwies. Zwar nahm der BLRH keine fiskalische Beurteilung 
der bis ins Jahr 2003 reichenden Einzelprojekte vor, von einer zeitna-
hen Verwendung der Mittel konnte hier seiner Ansicht nach nicht ge-
sprochen werden.  

   
 
 
 

                                          
202 Vgl. Draxler, Stenico, Laufende Statutenüberprüfungen – mitunter ein Garant für die Aufrechterhaltung der abgaben-

rechtlichen Gemeinnützigkeit, VWT 2007 H 3, 33. 
203 Vgl. Richtlinie des BMF, GZ BMF-010000/0001-VI/6/2006, 129. 
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  Der BLRH empfahl mit Nachdruck, für die Verwendung der Rücklagen 
einen, den Kriterien der Gemeinnützigkeit entsprechenden Rücklagen-
plan zu erstellen. Dabei wären die künftige vertragliche Regelung mit 
der FH-Errichtungs GmbH bzw. dem Land Burgenland – hier va. die 
künftig zu leistende Miete - zu berücksichtigen.204 

   
  Dieser Rücklagenplan wäre von der GV zu beschließen und mit sämtli-

chen Fördergebern va. mit dem Bund und dem Land Burgenland abzu-
stimmen. Ferner wäre dabei die dem Land Burgenland im Be-
richt II/II205 empfohlene Förderpolitik (Einführung eines Normkosten-
modells auf Landesebene etc.) zu berücksichtigen. 

   
  Ungeachtet dessen empfahl der BLRH im Hinblick auf den Erhalt des 

Gemeinnützigkeitsstatus und den hierzu normierten gesetzlichen Vor-
aussetzungen, in Zukunft auf eine möglichst zeitnahe Verwendung der 
Mittel zu achten und bei der Bildung von Rücklagen, welche einen 
durchschnittlichen Jahresbedarf an notwendigen (Betriebs-)Mitteln 
überstiegen, besondere Beachtung auf das Vorhandensein gesell-
schaftsrechtlicher Beschlüsse, auf die Angabe der konkreten Ziele und 
auf einen realistischen Zeitrahmen für die Verwirklichung der Ziele zu 
legen. 

   
 3.18.3 Die geprüften Stellen nahmen hierzu in ihrer Stellungnahme unter 

„Teil C: Sichtweise zu den Prüfungsergebnissen, Finanzierung: Eigen-
kapitalbasis – Rücklagen - Veranlagung“ bzw. „Teil C: Prüfungsergeb-
nisse, Ad b) Finanzierung: Eigenkapitalbasis – Rücklagen - Veranla-
gung“ Stellung.206 

   
 3.18.4 Der BLRH begrüßte die von der FH-GmbH vorgesehene Ausarbeitung 

eines Rücklagenplans sowie die in Aussicht gestellte Vorgangsweise 
bezüglich der Rücklagenzuordnung gem. seinen Empfehlungen. Er un-
terstrich jedoch seine oa. Empfehlung, als im Hinblick auf mögliche 
fiskalische Auswirkungen auf eine möglichst zeitnahe Mittelverwen-
dung zu achten wäre. Insbesondere bei der Bildung von Rücklagen, 
welche einen durchschnittlichen Jahresbedarf an notwendigen Be-
triebsmitteln überstiegen, empfahl der BLRH erneut - wie auch von der 
FH-GmbH in Aussicht gestellt - auf die Fassung von Gesellschaftsbe-
schlüssen, auf die Angabe der konkreten Ziele und auf einen realisti-
schen Zeitrahmen für deren Zielverwirklichung zu achten. 

   
   
3.19 Zwischen-

veranlagung  

3.19.1 (1) Auf Grund der Entwicklung der mit dem Verlauf des EK und der 
Gewinnrücklagen einhergehenden Kassen- und Guthabenbestände, 
überprüfte der BLRH deren Zwischenveranlagung von 30.09.2002 bis 
30.09.2007. Hierbei handelte es sich um eine vereinfachte, ganzheitli-
che Überprüfung der Veranlagung dieser Bestände anhand der über 
diesen Zeitraum erzielten Zinserträge.  

   
 
 
 
 
 
 

                                          
204 Vgl. Abschnitt 2.17. 
205 Vgl. Abschnitt 1.7. 
206 Vgl. V. Teil, Anlage 11 iVm. VI. Teil, Anlage 12. 
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  Der BLRH ermittelte hierzu aus dem Verhältnis der jahresdurchschnitt-
lichen Kassen- und Guthabenbestände207 und den jeweils am Ende des 
GJ erzielten Zinserträgen208 die jährliche Verzinsung (Rendite) dieser 
Mittel. Diese rechnerisch ermittelte Rendite wurde in weiterer Folge 
mit der jährlichen Sekundärmarktrendite des Bundes (SMR Bund) ab-
geglichen. 

   
  Bei der durchschnittlichen SMR handelte es sich um einen gewichteten 

Durchschnitt der Renditen der an der Wiener Börse notierten Emissio-
nen. Die Kriterien für die Zugrundelegung der Emissionen waren No-
tierung im Amtlichen Handel, fixe Verzinsung und Restlaufzeit über ein 
Jahr. Die herangezogene SMR Bund umfasste Bundesanleihen. Diese 
bewegte sich von 2002 bis 2007 in einer Bandbreite von 2,97 bis 
4,24%.209 

   
  Im Ergebnis zeigte sich, dass die mit rd. 1,82 bis 3,37% errechnete 

Verzinsung der durchschnittlichen Kassen- und Guthabenbestände der 
FH-GmbH um rd. 0,27 bis 1,31% unter der SMR Bund lag, was exkl. 
Zinseszinsen und vor Steuern, Gebühren bzw. Spesen einer negativen 
Abweichung gegenüber der Veranlagung in Bundesanleihen von 
rd. EUR 527.024,70 entsprach. 

   
  Die Anlegung in mündelsichere Vermögensanlagen bzw. von Mündel-

geld war in den §§ 230 ABGB geregelt. Gem. § 230b Pkt. 1 leg. cit. 
war der Erwerb von Teilschuldverschreibungen von Anleihen, für deren 
Verzinsung und Rückzahlung der Bund oder eines der Länder haftet, 
zur Anlegung von Mündelgeld geeignet.  

   
  (2) Die FH-GmbH teilte dem BLRH hinsichtlich der gewählten Veranla-

gungsstrategie für die Kassen- und Guthabenbestände Folgendes mit: 
„Veranlagung ohne Risiko angestrebt, wobei die Strategie Euribor -
0,1% verfolgt und umgesetzt wurde; In den letzten Monaten hat sich 
gezeigt, dass diese Strategie einer risikoabsichernden Veranlagungs-
strategie der Vorzug zu geben war (kurzfristige Veranlagungen waren 
nicht nur risikoabsichernder sondern zeitweise auch wesentlich günsti-
ger). Uns sind keine Finanzexperten bekannt, welche eine sichere Aus-
kunft für die Zukunft geben können. Betrachtet man die Auswirkungen 
der Finanzkrise, hätten viele Organisationen rückblickend von diversen 
von Finanzexperten hochgelobten, ertragreichen Veranlagungen Ab-
stand genommen. Unter dieser Betrachtungsweise kann die Strategie 
der Fachhochschulstudiengänge Burgenland als positive Ausnahme 
gesehen werden.“210 

   
  Der EURIBOR war ein für Termingelder (Termineinlagen, Festgeld) in 

EUR ermittelter Zwischenbanken-Zinssatz, dessen Quotierung durch 
repräsentative Banken211 vorgenommen wurde. Dabei wurden die je-
weils höchsten und tiefsten Werte eliminiert (je 15% Prozent). Die 
Zinssätze waren zudem unterschiedlich bzw. von den unterschiedli-
chen Fristigkeiten212 abhängig.213 

   

                                          
207 Vgl. Bilanz: Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten. 
208 Vgl. GuV: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge. 
209 Vgl. Österreichische Nationalbank-Homepage (Abfrage: 18.02.2009). 
210 Vgl. FH-GmbH, FK 2, FrB 61. 
211 EURIBOR Panel-Banken; das Panel wurde aus 57 Banken gebildet. 
212 Ein Monat, drei Monate, sechs Monate, neun Monate und zwölf Monate. 
213 Vgl. Österreichische Nationalbank-Homepage (Abfrage: 17.06.2009). 
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 3.19.2 Zu (1, 2) Der BLRH begrüßte grundsätzlich die Entscheidung der FH-
GmbH für eine risikoarme Veranlagung, kritisierte allerdings die für die 
Veranlagung der Kassen- und Guthabenbestände gewählte Strategie. 
Er begründete dies damit, dass die über den Zeitraum 30.09.2002 bis 
30.09.2007 erzielte Verzinsung (Rendite) der durchschnittlichen Kas-
sen- und Guthabenbestände von rd. 1,82 bis 3,37% um rd. 0,27 bis 
1,31% unter der SMR Bund lag.  

   
  Die Veranlagbarkeit der in den JA ausgewiesenen Kassen- und Gutha-

benbestände in Bundesanleihen vorausgesetzt, hätte die Wahl einer 
solchen mündelsicheren, zweifelsfrei ebenfalls risikoarmen, Veranla-
gungsform exkl. Zinseszinsen und vor Steuern, Gebühren bzw. Spesen 
einen um rd. EUR 527.024,70 höheren Zinsertrag erwarten lassen. 

   
  Kritisch vermerkt wurde ferner, dass die von der FH-GmbH bekannt 

gegebene Strategie „Euribor-0,1%“ vom BLRH nicht näher verifiziert 
werden konnte. Hierzu wies er darauf hin, dass es je nach Fristigkeit 
unterschiedliche EURIBOR-Zinssätze gab und dem BLRH zudem nicht 
näher mitgeteilt wurde, welcher konkrete Indikator zwecks Überprü-
fung der Einhaltung der genannten Strategie hier heranzuziehen wäre.  

   
  Der BLRH empfahl, hinkünftig, die gewählte risikoarme Veranlagungs-

strategie grundsätzlich beizubehalten. Diese wäre allerdings in der 
Form zu optimieren, dass für die Zwischenveranlagung der Kassen- 
und Guthabenbestände zumindest die SMR Bund erzielt wird.  

   
  Weiters wurde empfohlen, auch im Bereich der Veranlagung klare kon-

trollier- und messbare Indikatoren einzuführen und darauf aufbauende 
regelmäßige Plan-/Ist-Abweichungen bzw. nach Erfordernis entspre-
chende Optimierungen vorzunehmen. 

   
  Der BLRH wies nachdrücklich darauf hin, dass auch bei der Veranla-

gung der Mittel die Kriterien für den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu 
beachten sind. 

   
 3.19.3 Bezüglich der Veranlagung äußerten sich die geprüften Stellen in ihrer 

Stellungnahme unter „Teil C: Sichtweise zu den Prüfungsergebnissen, 
Finanzierung: Eigenkapitalbasis – Rücklagen - Veranlagung“ bzw. „Teil 
C: Prüfungsergebnisse, Ad b) Finanzierung: Eigenkapitalbasis – Rück-
lagen - Veranlagung“.214 

   
 3.19.4 Der BLRH stellte klar, dass seitens der FH-GmbH für die Veranlagung 

der Mittel weder verbindliche, den Kriterien der Gemeinnützigkeit ent-
sprechende, Finanzmanagementrichtlinien215 der GV noch ein von der 
dieser beschlossener Veranlagungsplan (IPS216) mit mess- und kon-
trollierbaren Indikatoren vorgelegt wurden. Auch lagen keine Nachwei-
se über laufende Performancemessungen/-evaluierungen bzw. etwaige 
Portfolioumschichtungen (Rebalancing) vor.  

   
 
 
 
 
 

                                          
214 Vgl. V. Teil, Anlage 11 iVm. VI. Teil, Anlage 12. 
215 Finanzmanagement war im ggst. Fall als Überbegriff für Schulden- und Veranlagungsmanagement zur verstehen. 
216 Investment Policy Statement. 
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  Der BLRH hielt dazu fest: „Die Formulierung der langfristigen Ertrags- 
und Risikovorgaben stellt den wohl wichtigsten Bestandteil des IPS 
dar, da die hier getroffenen Vereinbarungen unmittelbaren Einfluss auf 
den Veranlagungserfolg haben. Vor allem der Konflikt zwischen Er-
tragsziel (hoch) und Risikotoleranz (gering) ist zu lösen. […]“.217   

   
  Aus diesem Grund bediente sich der BLRH der „SMR Bund“ als Refe-

renzwert für die Überprüfung der Verzinsung der Zwischenveranlagung 
der Kassen- und Guthabenbestände. Er vertrat weiterhin die Überzeu-
gung, dass diese Kenngröße für eine vereinfachte Überprüfung der 
Verzinsung der liquiden Mittel als ausreichend zu betrachten war. 

   
  Den Ausführungen der FH-GmbH, wonach die vorhandenen Geldmittel 

nur kurzfristig veranlagbar waren und die Veranlagung beispielsweise 
in Bundesanleihen mit einem höheren Risiko verbunden gewesen wä-
re, konnte sich der BLRH nur höchst bedingt anschließen. Er begrün-
dete dies damit, dass auch kurzfristige Geldmarktinvestments Unwäg-
barkeiten zB. in Form von Risiken in der zukünftigen Zinsentwicklung, 
in Niedrigzinsniveaus und in der Bonität der Banken beinhalten.  
 
Weiters war für solche Investments für Zeiträume von über einem Jahr 
ein Planbarkeit nur eingeschränkt gegeben, weshalb diese im Vergleich 
zu mündelsicheren, festverzinslichen Investments keine mittel- bis 
langfristige Planungssicherheit gewährleisteten.  

   
  Der von der FH-GmbH beispielhaft angeführte „Kursverlust“ iHv. 

EUR 720.000 zuzüglich Spesen iHv. EUR 45.000 bis 63.000 infolge des 
Verkaufs der Bundesanleihe „05-15“ zu einem Kurs von 92 iHv. 
EUR 9 Mio. wurde von der geprüften Stelle nicht weiter substantiiert, 
war daher für den BLRH nicht verifizierbar und konnte folglich nur in 
einer spekulativen Szenarioentwicklung Raum finden.  

   
  Das vorgebrachte Argument der FH-GmbH, wonach nicht die gesamten 

liquiden Mittel veranlagbar waren, war für den BLRH zwar grundsätz-
lich nachvollziehbar. Unverständlich blieb ihm jedoch, dass ihm das 
genaue Ausmaß der veranlagbaren „täglich fälligen“ Mittel trotz aus-
drücklicher Aufforderung im Rahmen der Prüfung nicht bekannt gege-
ben wurde. Deshalb konnte vom BLRH in diesem Zusammenhang kei-
ne nähere Differenzierung vorgenommen werden.  

   
  Abgeleitet von den Ausführungen der FH-GmbH führte der BLRH einen 

neuerlichen Vergleich der Zwischenveranlagung der Kassen- und 
Guthabenbestände anhand ausgewählter Veranlagungsmöglichkeiten 
durch. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
217 Vgl. Hofstätter/Kern: „Finanzmanagement der öffentlichen Hand-Begriffe, Rahmenbedingungen, Finanzmanagement 

als Prozess“ in Böck/Hofstätter/Höck/Huemer/Prändl/Schuch: „Strukturiertes Finanzmanagement der öffentlichen 
Hand“, Wien 2005, S. 28.  
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  Dies erfolgte mit fachlicher Unterstützung eines renommierten, inter-
national tätigen Bankinstituts mit Spezialexpertise im Asset Manage-
ment218 und auf Basis der folgenden repräsentativen Benchmark-
Indices:  
 IBOR EUR Cash Euro EUR 2M Total Return219 BB220 (IBOR 2M). 
 EFFASBB Bond Austria EUR Government Total Return BB 

(EFFASBB). 
   
  Die von der FH-GmbH zwischen 30.09.2002 und 30.09.2007 getätig-

ten Investments waren in erster Linie als kurzfristige Geldmarktveran-
lagungen anzusehen.221 Hierfür stellte der IBOR 2M einen repräsenta-
tiven Index dar.222 Zu Vergleichszwecken wurden neben dem IBOR 2M 
jedoch auch die Indices für EURIBOR 1M, 3M, 6M und 12M (1Y) heran-
gezogen.  

   
  Beim EFFASBB handelte es sich um einen Benchmark-Index, welcher 

sich aus 17 österreichischen, festverzinslichen Staatsanleihen für fünf 
Laufzeitklassen zusammensetzte. Diese Bundesanleihen entsprachen 
ferner den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der 
EFFAS.223 Nach Auskunft des beratenden Bankinstituts verfügten Ös-
terreichische Bundesanleihen über ein AAA-Rating und boten daher die 
höchste Sicherheiten. Die Zusammensetzung des EFFASBB wurde in 
Anlage 10 dargestellt. 

   
  Hinsichtlich der Heranziehung dieser Benchmark führte das Kreditinsti-

tut ua. aus: „[…] Nach dem Stand unserer bisherigen Diskussion 
kommt für die Veranlagung ein eigens aufgelegter Spezialfonds in Fra-
ge. Der Effas Bond Austria Government-Index ist ein repräsentativer 
Index für ein mündelsicheres Investment. Der Index repräsentiert ein 
konkretes Anleihen-Portfolio, da er aus investierbaren Anleihen be-
steht. Insofern ist er ein besserer Maßstab als ein beliebig ausgewähl-
ter Vergleichsfonds. Genau aus diesem Grund werden Benchmark-
Indizes geschaffen, weil sie einen objektivierten Maßstab und die beste 
unabhängige Vergleichsmöglichkeit beten. Wir empfehlen daher drin-
gend, den Index als Referenzbasis heranzuziehen.   

   
  Zur Liquidisierbarkeit ist zu erwähnen, dass nach österreichischem 

Investmentfondsgesetz Fondsanteile täglich an die Fondsgesellschaft 
zurückgegeben werden können müssen.“224 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
218 Unter Asset Management war die systematische Planung, Steuerung und Kontrolle des Vermögens (Anlage- und 

Umlaufvermögen) des Unternehmens zur Optimierung der Vermögenslage zu verstehen.  
219 Total Return bezeichnete die gesamte Wertentwicklung eines Investments in den 2 Monats-EURIBOR, dh. sämtliche 

erzielte und reinvestierte Zinserträge im Beobachtungszeitraum. 
220 BB stand für Bloomberg, eines weltweit der renommiertesten Unternehmen aus dem Informations-, Nachrichten- 

und Datenbankbereich.  
221 Laufzeit bis zum einem Jahr. 
222 Die zugrundeliegende Geldmarktveranlagung war der 2 Monats-EURIBOR. 
223 European Federation of Financial Analysts‘ Societies. 
224 Vgl. E-Mail vom 31.07.2009 bzw. Schreiben vom 03.08.2009, Unterstreichungen BLRH. 
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  Die Wertentwicklung der oa. Indices stellte sich im Betrachtungszeit-
raum 30.09.2002 bis 30.09.2008 wie folgt dar:225  

   
  

Index Performance gesamt Performance p.a. 
[%] [%] 

IBOR 1M 19,55 3,02 
IBOR 2M 19,91 3,07 
IBOR 3M 20,08 3,09 
IBOR 6M 20,07 3,09 
IBOR 1Y 19,91 3,07 
EFFASBB 25,30 3,83 

 
Tab. 17 
Quelle: Bankinstitut; Darstellung: BLRH 

   
  Demnach gab es bei der Performance der einzelnen IBOR-Indices und 

dem EFFASBB über den oa. Beobachtungszeitraum Gesamtabweichun-
gen zwischen 5,22 und 5,75% (ds. 0,74 bis 0,81% p.a.). Die zugehö-
rigen Charts wurden als Anlagen 7 bis 10 beigeschlossen. 

   
  Die mittel- bis langfristige Veranlagung in ein spezielles, vergleichba-

res „risikoarmes“ Investment gem. EFFASBB hätte somit im Vergleich 
zur Geldmarktveranlagung der FH-GmbH einen um bis zu 5,75% hö-
heren Wertzuwachs erwarten lassen.  

   
  Der BLRH hielt ausdrücklich fest, dass diese Betrachtungsweise zu-

gunsten der FH-GmbH geführt wurde. Es wurden weder die einzelnen 
IBOR-Indices um jeweils 0,1%226 herabgemindert noch wurden etwai-
ge mit der Zunahme der Kassen- und Guthabenbestände einherge-
hende Kapitalaufstockungen des Portfolios berücksichtigt. 

   
  Die vorstehenden Ausführungen zusammenfassend sah der BLRH kei-

ne Veranlassung, von seiner obigen Kritik abzugehen. 
   
  Unbeschadet dessen begrüßte der BLRH ausdrücklich den von der FH-

GmbH angestrebten Aufbau einer neuen Veranlagungsstrategie und 
die in Aussicht gestellte Berücksichtigung der Empfehlungen des BLRH. 

   
  Der BLRH empfahl der FH-GmbH flankierend, verbindliche, den Krite-

rien der Gemeinnützigkeit entsprechende Finanzmanagementrichtli-
nien zu schaffen und einen darauf abgestimmten Veranlagungsplan 
(IPS) zu erstellen. Richtlinien bzw. IPS sollten zumindest enthalten: 
 Ertrags- und Risikoziele samt zugehörigen Kenngrößen, 
 Erlaubte Veranlagungsinstrumente und Assetklassen, 
 Langfristige Veranlagungsstruktur, 
 Frequenz der Überprüfung der getroffenen Annahmen, 
 Restriktionen bezüglich Veranlagungshorizont, Liquidität, steuerli-

che, gesetzliche und regulatorische Aspekte.227  
   

 
 
 

                                          
225 Die Wertentwicklung wurde lt. Bankinstitut immer brutto ausgewiesen, dh. die Indices berücksichtigen keine Steu-

ern, Gebühren und Spesen. 
226 Vgl. Strategie der FH-GmbH „Euribor-0,1%“. 
227 Vgl. Hofstätter/Kern, Finanzmanagement der öffentlichen Hand-Begriffe, Rahmenbedingungen, Finanzmanagement 

als Prozess, in Böck/Hofstätter/Höck/Huemer/Prändl/Schuch, Strukturiertes Finanzmanagement der öffentlichen 
Hand, Wien 2005, S. 27ff.  
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  Den Finanzmanagementrichtlinien und dem Veranlagungsplan wäre die 
Prämisse „[…] Minimierung der Finanzierungskosten bzw die ertrags-
maximierende Verwendung vorhandener Mittel bei gleichzeitiger Opti-
mierung der Risikoposition […]“228 zugrunde zu legen. 

   
  Weiters sollten zumindest einmal jährlich Performancemessung/-

evaluierung sowie ein Rebalancing vorgenommen werden. Der Veran-
lagungsplan wäre auch auf die neue Unternehmensplanung229 abzu-
stimmen bzw. darin zu berücksichtigen. 

   
  Der BLRH empfahl abschließend zu erwägen, zur Professionalisierung 

eines künftigen Finanzmanagements der FH-GmbH externe Unterstüt-
zung beizuziehen. 

   
   
3.20 Versicherun-

gen, Investitio-
nen 

3.20.1 (1) In Abschnitt 2.17 wurden die Rechtsbeziehungen zwischen der 
Eigentümerin der FH-Gebäude (FH-Errichtungs GmbH), dem Land Bur-
genland und der FH-GmbH sowie die fehlenden vertraglichen Grundla-
gen zwischen diesen Rechtsträgern behandelt.  

  (2) Für den Abschluss von Versicherungen gab es zwischen der FH-
GmbH und der FH-Errichtungs GmbH auskunftsgemäß folgende Festle-
gung: „Die FachhochschulerrichtungsgmbH als Eigentümerin der Ge-
bäude in Eisenstadt und Pinkafeld schließt die Versicherung der Ge-
bäude ab, die Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH über-
nimmt die Versicherung der (von ihr investierten) Einrichtung sowie 
der Risken des laufenden Betriebes. Beide Versicherungskomplexe 
sind bei der […] versichert.“230 

   
  Die versicherten Risken wurden zwischen diesen beiden Unternehmen 

lt. FH-GmbH „[…] klar definiert und getrennt […]“ und der „[…] Ab-
schluss der Versicherungen […] zwischen beiden Gesellschaften genau 
abgestimmt.“231   

   
  Die FH-Errichtungs GmbH teilte dem BLRH hierzu ua. mit: „Zwischen 

der FH Errichtungs GmbH und der FH Studiengänge Burgenland GmbH 
sind vertraglich (mündlich) alle Angelegenheiten (Instandhaltung, 
Vermietung, Betriebskosten, etc.) geregelt.“232 

   
  Das Land Burgenland führte bezüglich der Versicherungen ua. aus: 

„Da die gegenständlichen Objekte nicht im Eigentum des Landes ste-
hen, obliegt auch deren Versicherung zumindest vorerst dem/der Ei-
gentümerin. Nach Abschluss der entsprechenden Nutzungsverträge 
kann hierüber eine vertragliche Regelung getroffen werden. Informativ 
darf angemerkt werden, dass für den Bereich des Landes die Versiche-
rungen des Landes in zwei große Bereiche gebündelt wurden (allrisk 
und Haftpflichtversicherung) und zu prüfen sein wird, ob die neu dazu-
kommenden Mietobjekte von dieser Versicherung mit umfasst sind und 
eine gesonderte Versicherung durch den Vermieter überhaupt erfor-
derlich ist.“233 

   
                                          
228 Vgl. Huemer/Lang, Strukturiertes Finanzmanagement der öffentlichen Hand – steuerliche Aspekte, in 

Böck/Hofstätter/Höck/Huemer/Prändl/Schuch, Strukturiertes Finanzmanagement der öffentlichen Hand, Wien 2005, 
S. 239. 

229 Vgl. Abschnitt 3.12. 
230 Vgl. FH-GmbH, FK 2, FrB 40. 
231 Ebd, FrB 41. 
232 Vgl. FH-Errichtungs GmbH vom 04.05.2009, Unterstreichungen BLRH. 
233 Vgl. Zl.: LAD-GS-C300-10036-11-09, FrB 27. 
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  Die, jeweils beim selben Versicherungsnehmer, abgeschlossenen Ver-
sicherungen der FH-Errichtungs GmbH und der FH-GmbH wurden dem 
BLRH bekannt gegeben.234 

   
  Der BLRH nahm zwar keine nähere Überprüfung der Versicherungsde-

ckung vor, er hielt aber fest, dass diese nach Angaben der FH-GmbH 
bis zum Ende der Prüfungshandlungen von einem externen Unterneh-
men analysiert wurde. Auf Grundlage dieser Untersuchung sollte aus-
kunftsgemäß gegebenenfalls eine Anpassung der Versicherungen vor-
genommen werden.235 

   
  (3) Nach Darstellung der FH-GmbH handelte es sich bei den von ihr 

vorzunehmenden Investitionen in erster Linie um Ersatzinvestitionen, 
Reparaturen und laufende Investitionen (zB. Software).  
 
Für Investitionen am Gebäude bzw. bei auftretenden Problemen wurde 
mit der FH-Errichtungs GmbH Kontakt aufgenommen und die weitere 
Vorgangsweise abgeklärt. Die FH-GmbH legte dem BLRH diesbezüglich 
die einigen Anlassfällen zugrunde liegenden Schriftverkehre zwischen 
den beiden Gesellschaften vor.    

   
 3.20.2 Zu (1-3) Der BLRH stellte kritisch fest, dass es weder für die Versiche-

rung der Studienzentren in Eisenstadt und Pinkafeld noch für die 
Durchführung von Investitionen klare verbindliche, schriftliche Verein-
barungen zwischen der FH-Errichtungs GmbH, dem Land Burgenland 
und der FH-GmbH gab. Der Abschluss von Versicherungen und die 
Vornahme von Ersatzinvestitionen/Reparaturen einschließlich der zu-
gehörigen Versicherungsmeldungen stützten sich ausschließlich auf 
mündliche, anlassbezogene Festlegungen va. zwischen der FH-
Errichtungs GmbH und der FH-GmbH.  
 
Der BLRH wies hierzu auf potentielle versicherungstechnische Nachtei-
le im Schadensfall hin.  

   
  Der BLRH empfahl, die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für 

die Versicherungen wie Investitionen im noch abzuschließenden Ver-
tragswerk236 klar zu regeln. Weiters urgierte er die Fertigstellung der 
Analyse der Versicherungsdeckung durch das externe Unternehmen 
und die gegebenenfalls erforderliche, allerdings auf Grundlage der oa. 
vertraglichen Regelungen vorzunehmende Neuanpassung der Versi-
cherungen. 

   
 3.20.3 Die geprüften Stellen äußerten sich dazu in ihrer Stellungnahme unter 

„Teil C: Sichtweise zu den Prüfungsergebnissen, Infrastruktur – Stu-
dienzentren und Investitionen“ bzw. Teil C: Prüfungsergebnisse, Ad a) 
Infrastruktur – Studienzentren und Investitionen“.237 

   
 3.20.4 Der BLRH begrüßte die auf Grund seiner Empfehlung vorgesehene Re-

gelung der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für Versicherun-
gen und Investitionen. Gleiches galt für die etwaige Neuanpassung der 
Versicherungen. 

   
   

                                          
234 Vgl. FH-GmbH, FK 2, FrB 42-43. 
235 Vgl. FH-GmbH, FK 2, FrB 42. 
236 Vgl. Abschnitt 2.17. 
237 Vgl. V. Teil, Anlage 11 iVm. VI. Teil, Anlage 12. 
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3.21 Jahresab-
schlüsse 

3.21.1 In den JA 2004 bis 2007 gab es vereinzelt Abweichungen bei der Dar-
stellung bzw. Übertragung der jeweiligen Vorjahreswerte in den GuV. 
Dies wurde beispielsweise bei der AfA, den sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen und bei der 
Eigenmittelquote festgestellt. 
 
Zwar wurden dem BLRH die von ihm festgestellten Differenzen erläu-
tert, in den JA bzw. den zugehörigen Anhängen waren diese Abwei-
chungen weder präzise erläutert noch begründet.  

   
  Weiters gab es in den GuV ertragsseitig jeweils unterschiedliche Be-

zeichnungen bzw. Zuordnungen. So wurde zB. in den JA 2002 und 
2003 jeweils die Bezeichnung „Umsatzerlöse“ verwendet. Diese setz-
ten sich aus „Leistungserlösen“ und „Nebenerlösen“ zusammen. In den 
JA 2004 und 2005 fand sich jeweils die Diktion „Einnahmen“, welche 
aus „Projekterlösen“, „Subventionen“ und „Nebenerlösen“ resultierten. 
In den JA 2006 und 2007 waren wiederum „Umsatzerlöse“, gebildet 
aus „Subventionen“, „Projekterlösen“ und „Nebenerlösen“, enthalten.  

   
  Die erhaltenen EU-, Bundes-, Landes- und Gemeindemittel wurden 

ferner in den JA 2002 und 2003 unter „Leistungserlösen“, in den JA 
2004 bis 2007 unter „Subventionen“ subsumiert. 

   
 3.21.2 Der BLRH vermerkte kritisch, dass bei der Erstellung der JA der FH-

GmbH von den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gem. 
§ 201 UGB238 bzw. vom Grundsatz der Bilanzidentität abgewichen 
wurde. Er wies ferner auf § 223 Abs. 2 leg. cit. hin, wonach nicht ver-
gleichbare Beträge sowie die Anpassung der Vorjahresbeträge im An-
hang entsprechend anzugeben bzw. zu erläutern gewesen wären. 
 
Der BLRH empfahl, in Zukunft die Bilanzierungsvorschriften des UGB 
einzuhalten. 

   
   

                                          
238 Unternehmensgesetzbuch-UGB, dRGbl. S 219/1897 idgF. 



 
   

84/114 

 
 

  4. Schlussbemerkungen 
   
  Zusammenfassend hob der BLRH folgende Empfehlungen her-

vor: 
   
  (1) Der BLRH empfahl, im Hinblick auf die grundlegende Bedeu-

tung der Regelung der vertraglichen Grundlagen der Gebäude-
nutzung, nach nunmehriger endgültiger Abrechnung des Pro-
jekts und Vorlage der Berechnungsgrundlagen umgehend eine 
ausführliche schriftliche Vertragsgrundlage in Form eines vom 
Land Burgenland in Aussicht gestellten Mietvertrags unter Be-
rücksichtigung der bereits an die FH-Errichtungs GmbH geleiste-
ten Mietvorauszahlungen und getätigten Förderungen abzu-
schließen. Darin war nach Ansicht des BLRH ua. auf das an-
schließend zu regelnde Vertragsverhältnis zwischen dem Land 
Burgenland und der FH-GmbH Bedacht zu nehmen und die ver-
traglichen Voraussetzungen hierzu zu schaffen. 

   
  Nach Abschluss dieses Vertrags zwischen der FH-Errichtungs 

GmbH und dem Land Burgenland wäre eine schriftliche vertrag-
liche Regelung zwischen dem Land Burgenland und der FH-
GmbH zu treffen und hierbei eine entgeltliche Nutzungsüberlas-
sung (Miete) zu vereinbaren. 

   
  (2) Der BLRH empfahl mit Nachdruck, für die Verwendung der 

Rücklagen einen, den Kriterien der Gemeinnützigkeit entspre-
chenden Rücklagenplan zu erstellen. Dabei wären die künftige 
vertragliche Regelung mit der FH-Errichtungs GmbH bzw. dem 
Land Burgenland – hier va. die künftig zu leistende Miete - zu 
berücksichtigen. Dieser Rücklagenplan wäre von der GV zu be-
schließen und mit sämtlichen Fördergebern va. mit dem Bund 
und dem Land Burgenland abzustimmen. Ferner wäre dabei die 
dem Land Burgenland empfohlene Förderpolitik (Einführung ei-
nes Normkostenmodells auf Landesebene etc.) zu berücksichti-
gen. 

   
  Ungeachtet dessen empfahl der BLRH im Hinblick auf den Erhalt 

des Gemeinnützigkeitsstatus und den hierzu normierten gesetz-
lichen Voraussetzungen, in Zukunft auf eine möglichst zeitnahe 
Verwendung der Mittel zu achten und bei der Bildung von Rück-
lagen, welche einen durchschnittlichen Jahresbedarf an not-
wendigen (Betriebs-)Mitteln übersteigen, besondere Beachtung 
auf das Vorhandensein gesellschaftsrechtlicher Beschlüsse, auf 
die Angabe der konkreten Ziele und auf einen realistischen Zeit-
rahmen für die Verwirklichung der Ziele zu legen. 

   
  (3) Der BLRH empfahl, hinkünftig, die gewählte risikoarme Ver-

anlagungsstrategie grundsätzlich beizubehalten. 
   
  Weiters wurde empfohlen, verbindliche, den Kriterien der Ge-

meinnützigkeit entsprechende Finanzmanagementrichtlinien zu 
schaffen und einen darauf abgestimmten Veranlagungsplan 
(IPS) zu erstellen. Zudem sollten zumindest einmal jährlich Per-
formancemessung/-evaluierung sowie ein Rebalancing vorge-
nommen werden.  
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  Der Veranlagungsplan wäre auch auf die neue Unternehmens-
planung abzustimmen bzw. darin zu berücksichtigen. 

   
  Den Finanzmanagementrichtlinien und dem Veranlagungsplan 

wäre die Prämisse „Minimierung der Finanzierungskosten bzw. 
die ertragsmaximierende Verwendung vorhandener Mittel bei 
gleichzeitiger Optimierung der Risikoposition“ zugrunde zu le-
gen. 

   
  Der BLRH empfahl zu erwägen, für das künftige Finanzmanage-

ment der FH-GmbH professionelle (externe) Unterstützung bei-
zuziehen. 

   
  (4) Für den Fall, dass innerhalb der FH-GmbH zukünftig Proble-

me von strategischer Bedeutung auftreten und eine konsensuale 
Lösung zwischen den Verantwortlichen nicht (mehr) möglich 
sein sollte, empfahl der BLRH, die externe unabhängige Unter-
stützung zu einem deutlich früheren Zeitpunkt beizuziehen. 

   
  (5) Der BLRH urgierte die vom Review-Team empfohlene Über-

prüfung der Notwendigkeit von zwei hauptberuflichen GF unter 
Beiziehung externer Beratung. 

   
  (6) Der BLRH empfahl, bei der Erstellung, Vorlage und Geneh-

migung der JVA und JA sowie der Abhaltung von ordentlichen 
GV-Sitzungen, die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und 
der GeO der GF einzuhalten. Ferner wären die im Umlaufweg 
gefassten GV-Beschlüsse nachvollziehbar zu datieren.  

   
  (7) Der BLRH empfahl eindringlich, bei Angelegenheiten von 

grundsätzlicher Bedeutung im Sinne des § 3 Z. 4 der GeO der GF 
und auch bei Beschaffungsvorgängen, welche den Betrag von 
EUR 5.000 überstiegen, eine der GeO der GF und der internen 
Vergaberichtlinie entsprechende gemeinsame Entscheidung bei-
der GF herbeizuführen. Zusätzlich regte der BLRH an, bei Mei-
nungsverschiedenheiten von grundsätzlicher Bedeutung einen 
Weisungsbeschluss der GV einzuholen. 

   
  (8) Der BLRH empfahl, insbesondere vor dem Hintergrund der 

vorgesehenen umfassenden Überarbeitung Investitionsplanung, 
die Planungsrechnungen der FH-GmbH gänzlich zu überarbeiten. 
Im Konkreten sollte eine umfassende lang-, mittel- und kurzfris-
tige Unternehmensplanung (inkl. Investitionsplanung) einge-
führt werden, welche zumindest eine Erfolgsplanung (Plan-
GuV), Bilanz (Plan-Bilanz) und eine Cash-Flow-Rechnung (Plan-
CF-Rechnung) umfassen sollte. 

   
  (9) Der BLRH empfahl aufgrund der Wichtigkeit der vertragli-

chen Grundlage des Betriebs der Mensa in Eisenstadt, diesen auf 
eine dezidierte vertragliche Grundlage, welche den Bestimmun-
gen der GeO der GF entsprach, zu stellen und somit die beste-
hende Rechtsunsicherheit zu beseitigen. Weiters empfahl der 
BLRH, zukünftig bezüglich Angelegenheiten von grundlegender 
oder wesentlicher Bedeutung eine rasche Entscheidungsfindung 
herbeizuführen und verwies hierbei auf die Weisungsrechte der 
GV. 
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IV. Teil Anlagen 
 
Anlage 1 FH-Erhalter  
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Tab. 18 
Quelle: FHR (Abfrage: 21.01.2009), FB (Abfragen: 21.01.2009, 29.06.2009); Darstellung: BLRH 
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Anlage 2 FH-GmbH - Institutionelle Evaluierung 2008 

 
 
 Evaluierungselement Datum 

Beschluss zur Durchführung der institutionellen 
Evaluierung an der FH-GmbH-FHR239 

Juni 2007 

Selbstevaluierung-FH-GmbH Juli 2007-Februar 2008 
Selbstevaluierungsbericht (SEB)-FH-GmbH 28.02.2008 
Externe Evaluierung-Review-Team 19.-21.05.2008 
EB-Review-Team Juni 2008 
Abnahme und Bewertung EB-FHR240 03.-04.10.2008 
Auftrag an FH-GmbH zur Umsetzung  
qualitätssteigernder Maßnahmen-FHR  
(Follow-up-Verfahren)241 

07.10.2008 

Veröffentlichung der Ergebnisse-FHR 07.10.2008 
Bericht an FHR über Umsetzung qualitätssteigern-
der Maßnahmen-FH-GmbH  

31.01.2009 

Beschluss zu den Umsetzungsmaßnahmen242 06.-07.03.2009 
Mitteilung an FH-GmbH betreffend Beschlussfas-
sung243 

09.03.2009 

 
Tab. 19 
Quelle: FH-GmbH, FHR; Darstellung: BLRH 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                          
239 106. FHR-Vollversammlung. 
240 115. FHR-Vollversammlung. 
241 GZ: 2008/400. 
242 118. FHR-Vollversammlung.  
243 GZ: 2009/072.  
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Anlage 3 Chronologische Entwicklung der FH-StG  

 
 
 Studienjahr Ereignis 

1994/1995 

Aufnahme Studienbetrieb mit den  
FH-StG „Internationale Wirtschaftsbeziehungen“ in Ei-
senstadt und „Gebäudetechnik/Building Technology and 
Management“ in Pinkafeld 

1997/1998 Start FH-StG „Informationsberufe“ in Eisenstadt 

2001/2002 
Start FH-StG „Energie- und Umweltmanagement“ in  
Pinkafeld 

2002/2003 
Start der FH-StG „Information and Communication Solu-
tions“ in Eisenstadt und „Gesundheitsmanagement und 
Gesundheitsförderung“ in Pinkafeld 

2003/2004 

Beginn Überführung des Studienprogramms in die neue 
europäische Hochschularchitektur (gestuftes  
BAC-/MAS-System) 
Akkreditierung von vier BAC-StG und fünf MAS-StG mit 
Angebot von FH-StG in Vollzeit- und berufsbegleitender 
Organisationsform 

2004/2005-
2006/2007 

Abschluss Überführung des Studienprogramms in die 
neue Hochschularchitektur  
Akkreditierung von zwei BAC-StG und einem  
MAS-StG 
Ausbau des Studienprogramms um drei MAS-StG 

ab 
2007/2008 

Insgesamt 15 FH-StG (sechs BAC-StG, neun MAS-StG) in 
Vollzeit und berufsbegleitender Organisationsform (zu-
sätzliche sechs DStG werden auslaufend geführt) 

2008/2009 
Re-Akkreditierung von acht FH-StG/Überarbeitung der 
FH-StG im KKB Informationstechnologie und –
management 

 
Tab. 20 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 
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Anlage 4 Entwicklung der Studienprogramme, Studierendenzahlen und Absolventen  

 
 
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Tab. 21 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 
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Anlage 5 Studienangebot – Studienjahr 2008/2009 
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Tab. 22 
Quelle: FH-GmbH; Darstellung: BLRH 



 91/114 

 
Anlage 6 GF der FH-GmbH 

 
 
 Mag. Georg Pehm 
 30.07.2002 bis 18.09.2002, gemeinsam  
  
 Mag. Thomas Steiner 
 30.07.2002 bis 18.09.2002, gemeinsam  
  

 wHR Mag. Dr. Michael Freismuth 
 seit 18.09.2002, gemeinsam 
  
 Prof. (FH) Mag. Ingrid Schwab-Matkovits 
 seit 18.09.2002, gemeinsam  
  
 Quelle: FB (Abfrage: 29.06.2009, Datum lt. Vollzugsübersicht) 
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Anlage 7 Wertentwicklung IBOR 1M und IBOR 2M 

 
 
  

 
 
Abb. 10 
Quelle: Bankinstitut; Darstellung: BLRH 

  
  

 
 
Abb. 11 
Quelle: Bankinstitut; Darstellung: BLRH 
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Anlage 8 Wertentwicklung IBOR 3M und IBOR 6M 

 
 
  

 
 
Abb. 12 
Quelle: Bankinstitut; Darstellung: BLRH 

  
  

 
 
Abb. 13 
Quelle: Bankinstitut; Darstellung: BLRH 
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Anlage 9 Wertentwicklung IBOR 1Y  

 
 
  

 
 
Abb. 14 
Quelle: Bankinstitut; Darstellung: BLRH 

  
  

 
 
Abb. 15 
Quelle: Bankinstitut; Darstellung: BLRH 
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Anlage 10 Zusammensetzung und Wertentwicklung EFFASBB  

 
 
  

 
 
Abb. 16 
Quelle: Bankinstitut; Darstellung: BLRH 

  
  

 
 
Abb. 17 
Quelle: Bankinstitut; Darstellung: BLRH 
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V. Teil Stellungnahme der FH-GmbH 
 
Anlage 11 Äußerungen der FH-GmbH zum Vorläufigen Prüfungsergebnis  

 
 
 „Die Prüfung der Fachochschulstudiengänge Gesellschaft m.b.H. durch den 

Burgenländischen Landes-Rechnungshof (BLRH) dokumentiert die positive Ent-
wicklung der Fachhochschulstudiengänge Burgenland als eine Bildungs- und 
Forschungseinrichtung auf qualitätsvollem Hochschulniveau. Der BLRH nimmt 
auf den Institutionellen Evaluierungsbericht des Österreichischen Fachhoch-
schulrats aus dem Vorjahr als Prüfungsgrundlage (BLRH Seite 9, 2.1) Bezug, 
welcher den Fachhochschulstudiengängen Burgenland eine sehr positive Bewer-
tung im Rahmen des externen Prüfverfahrens ausstellt.  

  
 Teil A:  

Evaluierungsbericht des Österreichischen Fachhochschulrates — veröffentlichte 
Zusammenfassung 
 
Auszug aus der Veröffentlichung des Österreichischen Fachhochschulrates zum 
Evaluierungsbericht des Fachhochschulstudiengänge Burgenland aus dem Jahr 
2008: 

  
 Zusammenfassung Evaluierungsbericht des Review-Teams 

Die Fachhochschulstudiengänge Burgenland haben sich seit der letzten exter-
nen Evaluation im Jahr 2003 sehr gut entwickelt und präsentiert und sich sehr 
gut positioniert. Die Empfehlungen aus dem letzten Evaluationsbericht wurden 
überwiegend angegangen und gut umgesetzt. Dadurch konnte eine positive 
Entwicklung in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung von Hochschulzentren 
mit Forschungsaktivitäten im Burgenland erreicht werden.  
 
Trotz der räumlichen Nähe zu attraktiven Städten und zu konkurrierenden 
Hochschulen sind die angebotenen Studiengänge weitgehend ausgelastet und 
konnten in den letzten Jahren erfreulich wachsen. Die Einbindung in die regio-
nale und teilweise auch überregionale Wirtschaft ist sehr gut und wird von die-
ser sehr gut bewertet. Im F&E-Bereich konnten beeindruckende Erfolge erzielt 
werden. 

  
 Vor diesem Hintergrund wird auch die zukünftige Entwicklung als sehr positiv 

eingeschätzt. Die Strategie ist klar und ihre Umsetzung realistisch. Die strategi-
sche Positionierung der Institution und der Studiengänge mit ihrem Leitspruch 
“Bildung im Herzen Europas“ in der eher als strukturschwach zu bezeichnenden 
Region Burgenland kann als sehr gelungen bezeichnet werden. Dies wird durch 
die Akzeptanz der Studienwerber/innen, die gute Aufnahme der Absolventen 
und Absolventinnen durch das Beschäftigungssystem und die zahlreichen Ko-
operationspartner in der Wirtschaft und Hochschulpartner sehr gut belegt.  

  
 Die Präsentation der Institution und ihrer Studienangebote in vier Kernkompe-

tenzbereichen wird mit einem gemeinsamen aufeinander abgestimmten Außen-
auftritt sehr gut kommuniziert. Das Konzept der Konzentration der Studienpro-
gramme und deren F&E auf die vier Kernkompetenzbereiche (Wirtschaft, Ener-
gie- und Umweltmanagement, Gesundheit sowie Informationstechnik und -
management) wurde seit der letzten Evaluierung sehr gut umgesetzt. 
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 Die konsequent durchgeführte Umstrukturierung gemäß Bolognaarchitektur 
sowie der Ausbau der Studienprogramme um Angebote für berufsbegleitende 
Studierende werden gut angenommen und führten zum gewünschten Zuwachs 
an Studierendenzahlen. Lediglich im Bereich Informationstechnologie und -
management besteht dringender Handlungsbedarf. Notwendig ist die Erarbei-
tung und Umsetzung eines schlüssigen Gesamtkonzepts des Kernkompetenzbe-
reiches Informationstechnologien und -management.  

  
 Die F&E konnte sich seit der letzten Evaluierung in den meisten Bereichen gut 

entwickeln, besonders eindrucksvoll im Bereich Energie und Umweltmanage-
ment, in welchem zahlreiche komplexe Förderprojekte und Industrieprojekte 
durchgeführt wurden sowie ambitionierte Projekte eingereicht werden. Diese 
positive Entwicklung ist im Bereich Informationstechnologien noch in Gang zu 
setzen. Das bereits vorhandene Know-how in der Forschungsgesellschaft sollte 
für die gesamte Institution genutzt werden. Im Bereich der Infrastruktur sind 
gut ausgestattete Studienzentren geschaffen worden, der erforderliche Zubau 
in Pinkafeld ist geplant. Um den Standard auch zukünftig halten zu können und 
damit die Zufriedenheit der Studierenden zu fördern, sind eine verbesserte In-
vestitionsplanung und die Umsetzung der für Studierende wichtigen Rahmen-
bedingungen sicherzustellen.  

  
 Die gut funktionierenden Organisationsstrukturen sind mit ihren Kollegien auf 

Studiengangsebene auf flache Entscheidungshierarchien und eine starke Ein-
bindung der Studierenden und Lehrenden ausgerichtet und sollten beibehalten 
werden. Die Umwandlung in den derzeitigen Typ Fachhochschule könnte die 
gut funktionierenden Organisationsstrukturen gefährden. In den letzten Jahren 
hat sich eine gute Kultur der Teamführung und Entscheidungsfindung zwischen 
beinahe allen Studiengangsleiterlnnen und der Geschäftsführerin geformt, wel-
che auch formal institutionalisiert werden sollte. Um die Entscheidungsprozesse 
zu beschleunigen wird empfohlen, nach dem infrastrukturellen Ausbau der Stu-
dienzentren das Erfordernis von zwei hauptberuflichen Geschäftsführern unter 
Einbeziehung externer Beratung abzuklären.  

  
 Teil B:  

Bezug zum Prüfbericht über die Fachhochschule Vorarlberg GmbH, Bregenz 
2008, Landes-Rechnungshof Vorarlberg  
 
Der BLRH stellt bei mehreren Themenbereichen (z.B. Rechtsform, Organisation, 
Eigenmittelausweis etc.) ein Bezugssystem im Fachhochschulsektor auf, um 
davon Argumentationsgrundlagen für seine Empfehlungen abzuleiten. Um das 
anerkannt hohe Leistungsniveau der Fachhochschulstudiengänge Burgenland 
auch hinsichtlich Output, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit 
zu beschreiben, sind wir der Vorgangsweise des BLRH gefolgt und haben seine 
Ausführungen um einen Vergleich mit der Fachhochschule Vorarlberg (siehe 
Prüfbericht des Landes-Rechnungshofes Vorarlberg 2008) ergänzt. Diese Be-
trachtung ist unter den vergleichbaren Rahmenbedingungen wie zum Beispiel 
dem gleichzeitigen pionierhaften Start 1994 auf der „grünen Wiese“, d.h. in 
grenznahen Bundesländern ohne wesentliche Einrichtungen auf Hochschulni-
veau, zu interpretieren.  
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FH Vorarlberg  FHStGe Burgenland  

Start  1994  1994  
Anzahl Studiengänge 
2007/2008  

10  15  

Anzahl Studierende 2007/2008  926  1398  

Anzahl Absolventlnnen 2009  1614  2252  

Landesfinanzierung 2007/2008 
pro Jahr  

ca. € 8,7 Mio.  
Ca. € 2 Mio.  

€ 1,7 Mio Miete  

Herausragende F&E Projekte  
Resselzentrum, div. 

weitere Projekte  

Resselzentrum, K1 
Zentrum, div. weitere 

Projekte  
 

  
 Die Bundesfinanzierung basiert auf Normkosten je Studienplatz und ist daher 

für alle Erhalter in Relation zu den Studierendenzahlen gleich. 
  
 Teil C: 

Sichtweise zu den Prüfungsergebnissen  
 
In seinen Ausführungen gibt der BLRH an (Seite 7), dass die Empfehlungen des 
BLRH dazu beitragen sollen, das vielfach bereits anerkannt hohe Niveau der 
Leistungsfähigkeit noch weiter verbessern zu helfen. Die Fachhochschulstu-
diengänge Burgenland GmbH bedankt sich für die umfassende Behandlung 
durch den BLRH. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf bedeut-
sam erscheinende Sachverhalte und wurden zu folgenden Themenbereichen 
aggregiert:  
 Infrastruktur — Studienzentren und Investitionen  
 Finanzierung: Eigenkapitalbasis Rücklagen — Veranlagung  
 Studienprogrammentwicklung  
 Weitere strukturelle und formale Hinweise 
 Resümee  

  
 Infrastruktur — Studienzentren und Investitionen  

Der wesentlichste Punkt der Ausführungen in der Kritik des BLRH (Seite 8, 1.) 
bezieht sich auf die Infrastruktur — im Konkreten auf die zwei Studienzentren 
und deren vertragliche Ausgestaltung.  

  
 Kurz zum Hintergrund  

 Die beiden Studienzentren in Eisenstadt und Pinkafeld wurden im Auftrag 
der Burgenländischen Landesregierung von der Fachhochschul-Errichtungs 
GmbH in Eisenstadt und Pinkafeld errichtet und den Fachhochschulstudien-
gängen Burgenland GmbH zur Verfügung gestellt.  

 Die Fachhochschul-Errichtungs GmbH hatte dem Land die endgültige ver-
tragliche Ausgestaltung bis zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht übermit-
telt. In der Folge wurden seitens der Burgenländischen Landesregierung 
noch keine Mietverträge mit der Fachhochschulstudiengänge Burgenland 
GmbH abgeschlossen. 

  
 Der Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH wurde zwischenzeitlich sei-

tens der Burgenländischen Landesregierung eine Mietnachzahlung für den Zeit-
raum ab 2002 in der Höhe von Euro 10.164.456 vorgeschrieben. Eine vertragli-
chen Ausgestaltung zwischen der burgenländischen Landesregierung und der 
Fachhochschulstudiengänge Burgenland Gesellschaft mbH in den nächsten Mo-
naten wurde in Aussicht gestellt. 
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 Die Empfehlung des BLRH, die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für 
Versicherungen sowie Ersatzinvestitionen klar zu regeln sowie auf Grundlage 
dieser Regelungen eine gegebenenfalls erforderliche Neuanpassung der Versi-
cherungen zu schaffen, wird angenommen und sollte auf Basis der Verträge bis 
Ende des Jahres ihre Umsetzung finden.  

  
 Der Hinweis des BLRH (Seite 11, 2.7), die Weisungsrechte der Generalver-

sammlung und externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen wird in der spe-
ziellen Situation der Mensenvergabe und den damit noch abzuschließenden 
Verträgen und deren Kostenauswirkungen aufgegriffen. Klare vertragliche Re-
gelungen und die damit verbundenen zukünftigen Kostenabschätzungen und 
budgetären Abdeckungen werden vom zuständigen Geschäftsführer der Gene-
ralversammlung schriftlich zur Behandlung vorgelegt. 

  
 Finanzierung: Eigenkapitalbasis — Rücklagen — Veranlagung  

Finanzierung. Die Finanzierung der Fachhochschulstudiengänge Burgenland 
erfolgt für den laufenden Studienbetrieb zum überwiegenden Teil aus Bundes-
fördermittel (nach dem Normkostenmodell finanziert der Bund 90 % der Norm-
kosten je Studienplatz). Die Gemeinden übernehmen etwa 4 %‚ das Land die 
Zurverfügungstellung der Infrastruktur und die restlichen laufenden Aufwen-
dungen. Weitere Einnahmen in beträchtlichem Ausmaß konnte die Fachhoch-
schulstudiengänge GmbH aus Drittmitteln für Forschung und Entwicklung sowie 
durch internationale Projekte lukrieren. 

  
 Der fehlende Entwicklungsplan IV des Bundes für Fachhochschulen, das Einfrie-

ren der Studierendenplätze seitens des Bundes sowie die Diskussion um die 
fehlende bzw. nur teilweise Valorisierung der Bundesmittel bildeten schwierige 
Rahmenbedingungen und ein kaum abschätzbares Risiko für eine privatrecht-
lich geführte Bildungsinstitution.  

  
 Rücklagen. Die Fachhochschulstudiengänge Burgenland haben die Mittel spar-

sam und zweckmäßig und risikoabwägend eingesetzt, sodass die notwendige 
Eigenkapitalbasis für die zukünftige Entwicklung, den geplanten Ausbau sowie 
eine teilweise Risikoabsicherung geschaffen werden konnten.  

  
 Zu BLRH (Seiten 8, 2. und 75, 2.): Zirka die Hälfte der Rücklagen wird für die 

vom Land vorgeschriebenen Mietnachzahlungen (wie unter Infrastruktur be-
schrieben) benötigt werden. Die weiteren Mittel werden gemäß den Empfehlun-
gen des BLRH in einem Rücklagenplan, welcher die Risken einerseits und die 
qualitätsvolle Weiterentwicklung der Fachhochschulstudiengänge Burgenland 
andrerseits absichert, ausgewiesen. Die Rücklagen vermindern sich durch die 
Vorschreibung der Mietnachzahlungen im Jahresabschluss 07/08 auf 10,5 Mio. 
Euro. Davon sind 4,5 Mio. für den bereits realisierten Zubau in Pinkafeld 
zweckgewidmet, 3,2 Mio. Euro sind für die Erweiterung des Studienzentrums in 
Eisenstadt um ein Forschungszentrum sowie die Ausstattung der neuen Labore 
und des neuen Forschungszentrums in Pinkafeld vorgesehen, 1,4 Mio. dienen 
für die Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten und sind teils 
bereits zweckgewidmet und werden laufend entnommen bzw. für die erforderli-
che Eigenmittelkofinanzierung von kurzfristigen Projekteinreichungen vorgese-
hen. 
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 Die restlichen Mittel dienen der erforderliche Risikoabsicherung für den Lehr- 
Studien- und Forschungsbetrieb (z.B.: Vorsorge für Unsicherheiten bei der 
Entwicklung der Studierendenzahlen, Vorsorge für rechtliche Unsicherheiten 
sowie Vorsorge für fehlende Valorisierung der Bundesfinanzierung etc.).  
 
Im Kommentar zum Jahresabschluss wird die Rücklagenzuordnung wie auch 
schon bisher ausgewiesen und kommentiert werden und einer Beschlussfas-
sung zugeführt. Sollte die Bildung von Rücklagen, welche einen durchschnittli-
chen Jahresbedarf an notwendigen (Betriebs-) Mitteln übersteigen, möglich 
sein, wird die Empfehlung des BLRH beachtet.  

  
 Zu BLRH (Seite 8, 2.) Die Gemeinnützigkeit scheint für eine Bildungs- und For-

schungseinrichtung angemessen und ist unter den vorliegenden Rahmenbedin-
gungen gegeben.  
 
Die Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH hat stets eine sehr risikoar-
me Veranlagung angestrebt, es konnten dadurch ca. € 1,4 Mio. Euro an Zinsen 
im Prüfzeitraum lukriert werden. Da die vorhandenen Geldmittel (aufgrund der 
vorher beschriebenen Unsicherheiten z.B. Miete etc.) nur kurzfristig veranlag-
bar waren, hätte in der gegebenen Situation der Empfehlung einer Veranlagung 
in z.B. Bundesanleihen nur mit erhöhtem Risiko gefolgt werden können, da eine 
solche bei einem gegebenenfalls notwendigen Verkauf auch das Risiko von 
Kursverlusten und Spesen bringen hätte können.  

  
 Zum Beispiel: Wäre die Vorschreibung der Mietnachzahlungen bereits im Jahr 

2008 erfolgt, hätte der Verkauf von Bundesanleihen in der Höhe von € 9 Mio. 
bei einem Kurs von z.B. 92 zu Kursverlusten geführt, konkret hätte dies zu ei-
nem Kursverlust von € 720.000,-- führen können und weiters Spesen von 
45.000 bis zu 63.000 € verursacht (Beispiel Bundesanleihe 05-15). Weiters sei 
darauf hingewiesen, dass in einer operativ tätigen Bildungsgesellschaft nicht 
die gesamten Mittel gebunden werden können, da auch kurzfristige Dispositio-
nen notwendig sind.  

  
 Darüber hinaus gestaltet sich die Risikovorsorge für Schwankungen in den Stu-

dierendenzahlen besonders schwierig, da sich diese durch die studienplatzbe-
zogene Finanzierung des Bundes unmittelbar als Entgang von Einnahmen aus-
wirken.  
 
Ein Rechenbeispiel: 10 % Studierende unter der Toleranzgrenze würden durch 
den Einnahmenentgang einen zusätzlichen kurz- und mittelfristigen Finanzie-
rungsbedarf von ca. € 800.000,- jährlich, bei einer dreijährigen Ausbildung da-
her von ca. € 2,4 Mio., bewirken.  

  
 Die Empfehlung des BLRH (Seite 75, 3.), weiterhin risikoarm zu veranlagen, 

scheint für eine gemeinnützige Bildungsinstitution vor allem im Lichte der der-
zeitigen Krisen und schwer einzuschätzenden zukünftigen Entwicklungen und 
Rahmenbedingungen (s.o.) erstrebenswert. Nach vertraglicher Regelung hin-
sichtlich der Infrastruktur und Vorliegen der Investitionsplanung mit konkreten 
Umsetzungszeitpunkten sowie des neuen Fünfjahres-Gesamtfinanzierungsplans 
kann eine darauf aufbauende neue Veranlagungsstrategie (hier werden konkre-
te Empfehlungen des BLRH oder des Eigentümers gerne angenommen) erarbei-
tet werden.  
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 Studienprogrammentwicklung 
Der BLRH hob die kontinuierliche steigende Entwicklung der Studierendenzah-
len an der Fachhochschulstudiengänge GmbH zwischen 1994/95 und 
2008/2009 hervor. Der institutionelle Evaluierungsbericht lobt deren Positionie-
rung und Strategie sowie die zielorientierte Umsetzung.  

  
 

 
  
 Die Fachhochschulstudiengänge haben parallel zu dieser dynamischen Entwick-

lung der Studiengänge und der Studierendenzahlen auch die bildungspolitische 
Herausforderung einer Umstellung auf die neue europäische Hochschularchitek-
tur — dreijährige Bachelorstudiengänge, zweijährige Masterstudiengänge, so-
wie die Einführung der berufsbegleitenden Studienmöglichkeiten — angenom-
men und erfolgreich umgesetzt. In den letzten Monaten wurden auf Basis der 
institutionellen Evaluierung elf der Studiengänge aktualisiert und reakkreditiert. 
Seitens des österreichischen Fachhochschulrates wurde allen Anträgen stattge-
geben.  
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 Die folgende Abbildung stellt das Studienangebot für 2009/2010 dar. 
  
 

 
  
 Zu BLRH (Seite 9, 2.2 und 2.3). Die institutionelle Evaluierung 2008 hat eine 

sehr gute Entwicklung von drei Kernkompetenzbereichen — Wirtschaft, Ener-
gie- und Umweltmanagement, Gesundheit — aufgezeigt (d.s. 80 % der Studie-
renden) sowie eine herausragende Beurteilung der F&E im Kernkompetenzbe-
reich Energie-Umweltmanagement festgestellt. 

  
 Lediglich im Kernkompetenzbereich Informationstechnologie und -management 

bestand Handlungsbedarf (F&E, Positionierung im Sinne eines synergetisch ab-
gestimmten Gesamtkonzeptes, Studierendenzahlenentwicklung etc.). Die Fach-
hochschulstudiengänge Burgenland haben unmittelbar auf den institutionellen 
Evaluierungsbericht 2008 reagiert und die Empfehlungen aufgegriffen. Es wur-
den wie empfohlen externe Expertenteams eingesetzt und eine Neupositionie-
rung des Bereiches lnformationstechnologie- und lnformationsmanagement 
wurde erarbeitet, um noch im Herbst 2009 mit neuen Studienprogrammen zu 
starten. Drei synergetisch aufeinander abgestimmte aktualisierte Studiengänge 
wurden dem Fachhochschulrat vereinbarungsgemäß zur Genehmigung vorge-
legt. Dem Nachfragetrend und dem Entwicklungsplan III des Bundes folgend 
wurden die neuen Bachelorstudiengänge in Vollzeit- und berufsbegleitender 
Organisationsform eingereicht, der Masterstudiengang berufbegleitend.  

  
 Den Anträgen  

• Bachelorstudiengang Information, Kommunikation, Medien  
• Bachelorstudiengang IT Infrastruktur-Management 
• Masterstudiengang Business Process Engineering Management 
wurde zwischenzeitlich stattgegeben.  

  
 Weitere strukturelle und formale Hinweise  

 
Unternehmenssteuerungsinstrumente — Planungsebenen  
Die Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH verfügt nachweislich über 
zahlreiche, über die in den Statuten festgelegten hinausgehende, implementier-
te Steuerungsinstrumentarien, z.B. Strategie, Wissensbilanz, Fünfjahres-
Gesamtfinanzierungskonzepte, detaillierte Jahresplanungen, sowie Projektan-
träge mit Vor- und Nachkalkulation, studiengangsbezogene unterjährige Lehr-
auftragsplanung und — abrechnung, Bedarfs- Akzeptanzstudien und Absoven-
tinnenanalysen etc.  
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 Durch das Verfahren der Akkreditierung, der regelmäßigen Reakkreditierung 
(zuletzt 2009) und der laufenden Berichtspflicht wird seitens der für das Fach-
hochschulwesen zuständigen Behörde, dem österreichischen Fachhochschulrat, 
laufend evaluiert und qualitätsgesichert. Weiters erfolgt ein regelmäßiges sehr 
umfangreiches Reporting an den Österreichischen Fachhochschulrat im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben (Fachhochschul-Studiengesetz), der BIS-Verordnung 
5/2004 (Verordnung des Fachhochschulrates über die Bereitstellung von Infor-
mationen über den Studienbetrieb) und an den Fördergeber Bund im Rahmen 
der jährlichen FIDE (Finanzdatenmeldung an das BMWF). Die Finanzierung 
wurde in Fünfjahres-Gesamtfinanzierungskonzepten abgebildet; von diesen 
ausgehend wurden, der jeweils aktuellen Situation angepasst, detaillierte Jah-
resbudgets, welche Studierendenzahlenprognosen und die damit verbundene 
Einnahmenentwicklung (z.B. auf Basis des vorgegebenen Normkostenmodells 
des Bundes mit Finanzierung je Studienplatz) sowie die laufenden Betriebsaus-
gaben, Sonderprojekte und Investitionen darstellen, abgeleitet. 

  
 Zum Hinweis des BLRH ist anzumerken, dass den Erfordernissen des Österrei-

chischen Fachhochschulrates, des Bundesministeriums und der in den Statuten 
vorgesehenen Planungen sowie deren Darstellung nachgekommen wurde. Der 
Vorsitzende der Generalversammlung hat lediglich immer wieder die Vorlage 
detaillierter Investitionsplanungen eingefordert.  

  
 Weiters wurde die Vermögens- und Finanzlage in den jährlichen geprüften Jah-

resabschlüssen dargestellt, kommentiert und in der Generalversammlung be-
schlossen. Hinsichtlich einiger formaler Aspekte (Datierung, Protokolle, Ver-
wendung gleicher Bezeichnungen, Termine etc.) werden die Anregungen auf-
genommen. Die dynamische Entwicklung und die unsicheren äußeren und inne-
ren Rahmenbedingungen stellten zeitlich eine große Herausforderung dar; im 
Rahmen der Konsolidierung scheint diese formale Adjustierung realisierbar und 
erstrebenswert. 

  
 Wie oben dargestellt, existieren zahlreiche Unternehmensplanungs- und Steue-

rungsinstrumente, welche offensichtlich zu den erwarteten Ergebnissen führten. 
Hinweise zu unzureichend aufeinander abgestimmten Planungsebenen sind so 
nicht nachvollziehbar, entsprechen diese doch den Entwicklungen der Studie-
rendenzahlen gemäß einer, wie selbst vom BLRH geforderten, rollierenden Pla-
nung (hier dürfte es sich um Verständnisschwierigkeiten in der Zahleninterpre-
tation handeln). 

  
 Da das Umlaufvermögen der Fachhochschulstudiengänge Burgenland kaum 

schwankt und da wegen der vollen Subventionierung der Investitionen die Ab-
schreibungen nicht ergebniswirksam sind (Auflösung der lnvestitionszuschüsse) 
haben über die in den Statuten hinausgehenden Unterlagen wie Plan-GuV und 
Plan-Bilanz kaum einen relevanten zusätzlichen Informationsgehalt. Darüber 
hinaus bestehen bei gemeinnützigen Institutionen keine Notwendigkeit und 
Möglichkeit zur fiskalischen Steuerung. 

  
 Die Frage der Notwendigkeit von zwei Geschäftsführern ist eine Entscheidung 

des Eigentümers.  
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 Planungsrechnungen in Bildungsinstitutionen sind von vielen externen Faktoren 
(z.B. von der demographischen Entwicklungen, vom rechtlichen Rahmen, von 
der Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Studiennachfrage, vom Zustande-
kommen von F&E Projekten, von Fördersystemen, von der Konjunktur etc.) 
abhängig, d.h. Bildungsinstitutionen haben Bedarf und Akzeptanz, Studienver-
läufe sowie Studierendenzahlen zu prognostizieren und eine Abschätzung der 
bildungspolitischen Entwicklungen und Rahmenbedingungen vorzunehmen und 
in lang- und mittelfristigen Plänen abzubilden.  

  
 Die Unternehmenssteuerung (Kernaufgaben sind Studienangebote und For-

schungs- und Entwicklungsprojekte) der Fachhochschulstudiengänge GmbH 
erfolgte stets strategiegeleitet. Sowohl die strategische Positionierung als auch 
deren konkrete Umsetzung sind nachweisbar sehr gut gelungen (siehe Institu-
tionelle Evaluierung), dies dokumentiert, dass die bisher eingesetzten Pla-
nungsinstrumentarien sehr effektiv und effizient sind. 

  
 Resümee  

1994 begann die Entwicklung der Fachhochschulstudiengänge Burgenland. 
2009 bieten die Fachhochschulstudiengänge Burgenland 15 Bachelor- / Master-
studiengänge in den Organisationsformen Vollzeit und berufsbegleitend in zwei 
Studienzentren für jährlich ca. 1500 Studierende an.  

  
 Durch das Engagement der Fachhochschulstudiengänge und den effizienten 

Mitteleinsatz ist eine hervorragende Leistung in der Positionierung der Fach-
hochschulstudiengänge mit bereits 2.400 sehr gut in der Wirtschaft aufgenom-
menen Absolventlnnen und mit hervorragenden Forschung- und Entwicklungs-
projekten bis hin zur Excellenzforschung (eines von drei Josef-Ressel-Zentren 
in Österreich, eine Beteiligung an K1- Forschungsnetzwerk mit 5 universitären 
Einrichtungen in der BIOENERGY 2020+) gelungen.  

  
 1994 gab es zwei Bundesländer, welche keine Hochschuleinrichtungen aufzu-

weisen hatten — Vorarlberg und das Burgenland. Die dynamische Entwicklung 
des Fachhochschul-Sektors in diesen Bundesländern (dargestellt auf 5. 2) hat 
den Abbau bildungspolitischer Disparitäten ermöglicht. Die Fachhochschul-
Studiengänge Burgenland haben bei der qualitätsorientierten Umsetzung auf 
einen effektiven und effizienten Einsatz der Ressourcen geachtet. Dadurch 
konnten die burgenländischen Hochschul- und Forschungsstandorte nachhaltig 
etabliert und eine solide und abgesicherte Basis für deren zukünftigen Bestand 
und deren Weiterentwicklung geschaffen werden — um auch weiterhin durch 
„Bildung im Herzen Europas“ auf unsere Region und darüber hinaus zu wirken 
und auszustrahlen.“  
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VI. Teil Stellungnahme der Bgld. LRreg 
 
 
Anlage 12 Äußerungen der Bgld. LReg zum Vorläufigen Prüfungsergebnis  

 
 
 „Die Burgenländische Landesregierung gibt zum vorläufigen Prüfungsergebnis 

der Initiativprüfung „Überprüfung der Gebarung der Fachhochschulstudiengän-
ge Burgenland Gesellschaft m.b.H., Teil I/II“ folgende Stellungnahme ab: 

  

 Insgesamt gesehen attestiert der Burgenländische Landes-Rechnungshof der 
Fachhochschulstudiengänge Gesellschaft m.b.H. eine positive Entwicklung als 
eine Bildungs- und Forschungseinrichtung auf qualitätsvollem Hochschulniveau. 

  

 Seitens des Burgenländischen Landes-Rechnungshofes wird insbesondere auf 
den Institutionellen Evaluierungsbericht des österreichischen Fachhochschulrats 
aus dem Vorjahr als Prüfungsgrundlage (BLRH Seite 9, Punkt 2.1) Bezug ge-
nommen, welchen den Fachhochschulstudiengängen Burgenland eine sehr posi-
tive Bewertung im Rahmen des externen Prüfverfahrens ausstellt. 

  

 Im Einzelnen wird zu den Ausführungen des Burgenländischen Landesrech-
nungshofes Folgendes bemerkt: 

  
 Teil A: 

Evaluierungsbericht des Österreichischen Fachhochschulrates - veröffentlichte 
Zusammenfassung 
 
Auszug aus der Veröffentlichung des Österreichischen Fachhochschulrates zum 
Evaluierungsbericht des Fachhochschulstudiengänge Burgenland aus dem Jahr 
2008: 

  
 Zusammenfassung Evaluierungsbericht des Review-Teams 

 
Die Fachhochschulstudiengänge Burgenland haben sich seit der letzten exter-
nen Evaluation im Jahr 2003 sehr gut entwickelt und präsentiert und sich sehr 
gut positioniert. Die Empfehlungen aus dem letzten Evaluationsbericht wurden 
überwiegend angegangen und gut umgesetzt. Dadurch konnte eine positive 
Entwicklung in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung von Hochschulzentren 
mit Forschungsaktivitäten im Burgenland erreicht werden. 

  
 Trotz der räumlichen Nähe zu attraktiven Städten und zu konkurrierenden 

Hochschulen sind die angebotenen Studiengänge weitgehend ausgelastet und 
konnten in den letzten Jahren erfreulich wachsen. Die Einbindung in die regio-
nale und teilweise auch überregionale Wirtschaft ist sehr gut und wird von die-
ser sehr gut bewertet. Im F&E-Bereich konnten beeindruckende Erfolge erzielt 
werden. 

  
 Vor diesem Hintergrund wird auch die zukünftige Entwicklung als sehr positiv 

eingeschätzt. Die Strategie ist klar und ihre Umsetzung realistisch. Die strategi-
sche Positionierung der Institution und der Studiengänge mit ihrem Leitspruch 
„Bildung im Herzen Europas“ in der eher als strukturschwach zu bezeichnenden 
Region Burgenland kann als sehr gelungen bezeichnet werden. Dies wird durch 
die Akzeptanz der Studienwerber/innen, die gute Aufnahme der Absolventen 
und Absolventinnen durch das Beschäftigungssystem und die zahlreichen Ko-
operationspartner in der Wirtschaft und Hochschulpartner sehr gut belegt. 



 
   

106/114 

 Die Präsentation der Institution und ihrer Studienangebote in vier Kernkompe-
tenzbereichen wird mit einem gemeinsamen aufeinander abgestimmten Außen-
auftritt sehr gut kommuniziert. Das Konzept der Konzentration der Studienpro-
gramme und deren F&E auf die vier Kernkompetenzbereiche (Wirtschaft, Ener-
gie- und Umweltmanagement, Gesundheit sowie Informationstechnik und -
management) wurde seit der letzten Evaluierung sehr gut umgesetzt. Die kon-
sequent durchgeführte Umstrukturierung gemäß Bolognaarchitektur sowie der 
Ausbau der Studienprogramme um Angebote für berufsbegleitende Studierende 
werden gut angenommen und führten zum gewünschten Zuwachs an Studie-
rendenzahlen. Lediglich im Bereich Informationstechnologie und -management 
besteht dringender Handlungsbedarf. Notwendig ist die Erarbeitung und Umset-
zung eines schlüssigen Gesamtkonzepts des Kernkompetenzbereiches Informa-
tionstechnologien und -management. 

  
 Die F&E konnte sich seit der letzten Evaluierung in den meisten Bereichen gut 

entwickeln, besonders eindrucksvoll im Bereich Energie und Umweltmanage-
ment, in welchem zahlreiche komplexe Förderprojekte und Industrieprojekte 
durchgeführt wurden sowie ambitionierte Projekte eingereicht werden. Diese 
positive Entwicklung ist im Bereich Informationstechnologien noch in Gang zu 
setzen. Das bereits vorhandene Know-how in der Forschungsgesellschaft sollte 
für die gesamte Institution genutzt werden. Im Bereich der Infrastruktur sind 
gut ausgestattete Studienzentren geschaffen worden, der erforderliche Zubau 
in Pinkafeld ist geplant. Um den Standard auch zukünftig halten zu können und 
damit die Zufriedenheit der Studierenden zu fördern, sind eine verbesserte In-
vestitionsplanung und die Umsetzung der für Studierende wichtigen Rahmen-
bedingungen sicherzustellen. 

  
 Die gut funktionierenden Organisationsstrukturen sind mit ihren Kollegien auf 

Studiengangsebene auf flache Entscheidungshierarchien und eine starke Ein-
bindung der Studierenden und Lehrenden ausgerichtet und sollten beibehalten 
werden. Die Umwandlung in den derzeitigen Typ Fachhochschule könnte die gut 
funktionierenden Organisationsstrukturen gefährden. In den letzten Jahren hat 
sich eine gute Kultur der Teamführung und Entscheidungsfindung zwischen bei-
nahe allen Studiengangsleiterinnen und der Geschäftsführerin geformt, welche 
auch formal institutionalisiert werden sollte. Um die Entscheidungsprozesse zu 
beschleunigen wird empfohlen, nach dem infrastrukturellen Ausbau der Stu-
dienzentren das Erfordernis von zwei hauptberuflichen Geschäftsführern unter 
Einbeziehung externer Beratung abzuklären. 

  
 Teil B: 

Bezug zum Prüfbericht über die Fachhochschule Vorarlberg GmbH, Bregenz 
2008, Landes-Rechnungshof Vorarlberg 

  
 Der BLRH stellt bei mehreren Themenbereichen (z.B. Rechtsform, Organisation, 

Eigenmittelausweis etc.) ein Bezugssystem im Fachhochschulsektor auf, um 
davon Argumentationsgrundlagen für seine Empfehlungen abzuleiten. Um das 
anerkannt hohe Leistungsniveau der Fachhochschulstudiengänge Burgenland 
auch hinsichtlich Output, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit 
zu beschreiben, wurde der Vorgangsweise des BLRH gefolgt und wurden seine 
Ausführungen um einen Vergleich mit der Fachhochschule Vorarlberg (siehe 
Prüfbericht des Landes-Rechnungshofes Vorarlberg 2008) ergänzt. Diese Be-
trachtung ist unter den vergleichbaren Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel 
dem gleichzeitigen pionierhaften Start 1994 auf der „grünen Wiese“, d.h. in 
grenznahen Bundesländern ohne wesentliche Einrichtungen auf Hoch-
schulniveau, zu interpretieren. 
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FH Vorarlberg  FHStGe Burgenland  

Start  1994  1994  
Anzahl Studiengänge 
2007/2008  

10  15  

Anzahl Studierende 2007/2008  926  1398  

Anzahl Absolventlnnen 2009  1614  2252  

Landesfinanzierung 2007/2008 
pro Jahr  

ca. € 8,7 Mio.  
Ca. € 2 Mio.  

€ 1,7 Mio Miete  

Herausragende F&E Projekte  
Resselzentrum, div. 

weitere Projekte  

Resselzentrum, K1 
Zentrum, div. weitere 

Projekte  
 

  
 Die Bundesfinanzierung basiert auf Normkosten je Studienplatz und ist daher 

für alle Erhalter in Relation zu den Studierendenzahlen gleich. 
  
 Teil C 

Sichtweise zu den Prüfungsergebnissen 
  
 In seinen Ausführungen gibt der BLRH an (Seite 7), dass die Empfehlungen des 

BLRH dazu beitragen sollen, das vielfach bereits anerkannt hohe Niveau der 
Leistungsfähigkeit noch weiter verbessern zu helfen.  
 
Die nachstehenden Ausführungen zu den Empfehlungen des BLRH konzentrie-
ren sich auf folgende Themenbereiche: 
 
a. Infrastruktur der FH- Studienzentren und Investitionen 
b. Finanzierung: Eigenkapitalbasis Rücklagen - Veranlagung  
c. Studienprogrammentwicklung 
d. Weitere strukturelle und formale Hinweise 
e. Resümee 

  

 Ad a) Infrastruktur - Studienzentren und Investitionen 
Ein  wesentlicher Punkt der Ausführungen in der Kritik des BLRH (Seite 8, 1.) 
bezieht sich auf die Infrastruktur - im Konkreten auf die zwei Studienzentren 
und deren vertragliche Ausgestaltung. 
 
Zum Hintergrund: Die beiden Studienzentren in Eisenstadt und Pinkafeld wur-
den im Auftrag der Burgenländischen Landesregierung von der Fachhochschul-
Errichtungs GmbH in Eisenstadt und Pinkafeld errichtet und den Fachhochschul-
studiengängen Burgenland GmbH zur Verfügung gestellt. 

  

 Die Fachhochschul-Errichtungs GmbH hatte dem Land bis zum Zeitpunkt der 
Prüfung durch den BLRH - trotz vielfacher Aufforderungen - weder eine vertrag-
liche Ausgestaltung noch die endgültigen Abrechnungen der Projekte übermit-
telt. In der Folge konnten seitens des Landes auch keine Bestandsverträge mit 
der Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH abgeschlossen werden. 

  

 Mittlerweile wurden der Landsamtsdirektion 3 Vertragsentwürfe vorgelegt, 
nämlich betreffend den Abschluss eines Bestandsvertrages über den Bauteil 3 
des auf der Liegenschaft Grst. Nr. 3712/27, Eisenstadt errichteten Bürokomple-
xes, betreffend das auf den Liegenschaften Grst. Nr. 3744/3 und 3744/5  in 
Eisenstadt errichtete Studienzentrum und betreffend das auf den Liegenschaf-
ten Grst. Nr. 1878/2, 1879/2 und 1878/1  in Pinkafeld errichtete Studienzent-
rum. 
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 Zum Bauteil 3 des auf der Liegenschaft Grst. Nr. 3712/27, Eisenstadt errichte-
ten Bürokomplexes ist festzuhalten, dass es sich hierbei um ein selbständiges 
Gebäude handelt. Dieses Gebäude wurde bis zur Übersiedlung der technischen 
Abteilungen des Amtes der Burgenländischen Landesregierung von der Fach-
hochschulstudiengänge GmbH genutzt und wurden bis zu diesem Zeitpunkt von 
der ho. Abteilung 7 – Kultur, Wissenschaft und Archiv die entsprechenden 
Mietakonti überwiesen. 

  

 Nach einer ersten juristischen Prüfung bedürfen die übermittelten Vertragsent-
würfe noch vertiefender Gespräche und Verhandlungen mit der Fachhochschul-
Errichtungs GmbH, der Finanzabteilung des Landes sowie der BELIG. So hat 
sich im Zusammenhang mit dem Vertragsentwurf betreffend den Bauteil 3 des 
auf der Liegenschaft Grst. Nr. 3712/27, Eisenstadt errichteten Bürokomplexes 
herausgestellt, dass die Fachhochschulerrichtungs GmbH zwar Eigentümerin 
dieses Bauwerks ist, jedoch nicht des Grundstückes, auf dem es sich befindet. 
Zur Regelung der Benutzungsverhältnisse wurde am 18.12.2001 ein Baurechts-
vertrag zwischen der Liegenschaftseigentümerin TechLAB Eisenstadt Büro-
Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H. als Baurechtsbesteller und der Fachhoch-
schulerrichtungs GmbH als Bauberechtigte abgeschlossen. Die TechLAB Eisens-
tadt Büro-Errichtungs- und Betriebsges.m.b.H.wurde zwischenzeitig mit der 
TZE Eisenstadt GmbH verschmolzen, sodass alle Rechte – somit auch das ge-
genständliche Baurecht - auf diese übergegangen sind. Diese Eigentumsver-
hältnisse sind bei der Regelung der Benutzungsrechte ebenfalls mit zu berück-
sichtigen. 

  

 Seitens des Landes wird auf der Grundlage dieses Informationsstandes ange-
strebt, die Gesellschaftsanteile an der Fachhochschulerrichtungs GmbH an die 
BELIG zu übertragen, welche damit - in Fortführung der Bestrebungen, alle lan-
deseigenen Grundstücke der BELIG zu übertragen – auch Eigentümerin des 
Superädifikats (Bauteil 3 des auf der Liegenschaft Grst. Nr. 3712/27) wäre.  

  

 Betreffend die vertragliche Regelung des Bestandverhältnisses sind zwei Vari-
anten möglich:  
 Abschluss eines Bestandsvertrags zwischen der - nach Übertragung der Ge-

schäftsanteile im Eigentum der BELIG stehenden - Fachhochschulerrich-
tungs GmbH und dem Land sowie in weiterer Folge betreffend die Studien-
zentren Eisenstadt und Pinkafeld Weitergabe des Benutzungsverhältnisses 
im Verhältnis Land – Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH oder 

 Abschluss eines Bestandvertrags betreffend die Studienzentren Eisenstadt 
und Pinkafeld direkt zwischen der Fachhochschulerrichtungs GmbH und der 
Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH. 

  
 Der Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH wurde zwischenzeitlich sei-

tens der Burgenländischen Landesregierung eine Nachzahlung für die Benüt-
zung für den Zeitraum ab 2002 in der Höhe von Euro 10.164.456 vorgeschrie-
ben.  

  
 Zusammenfassend wird festgehalten, dass die vertraglichen Ausgestaltung zwi-

schen dem Land, der Fachhochulerrichtungs GmbH, und der Fachhochschulstu-
diengänge Burgenland Gesellschaft mbH unter Einbeziehung der TZE GmbH, 
der BELIG und der Finanzabteilung des Landes in den nächsten Monaten ange-
strebt wird.“ 
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 Weitere angesprochene Verbesserungspotentiale wurden gemäß BLRH in der 
Investitionsplanung gesehen; weiters in den fehlenden bzw. nicht schriftlich 
abgeschlossenen Verträgen mit den Mensenbetreibern sowie im Fehlen eines 
Vertragswerkes für die Abklärung der Versicherungen und für die Durchführung 
von Ersatzinvestitionen/Reparaturen der Studienzentren in Eisenstadt und 
Pinkafeld zwischen der FH-Errichtungs GmbH, dem Land Burgenland und der 
Fachhochschulstudiengänge GmbH. Die Empfehlung des BLRH, die Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten für Versicherungen sowie Ersatzinvestitionen 
klar zu regeln sowie auf Grundlage dieser Regelungen eine gegebenenfalls er-
forderliche Neuanpassung der Versicherungen zu schaffen, wird angenommen 
und sollte auf Basis der Verträge bis Ende des Jahres ihre Umsetzung finden. 

  

 Wie der BLRH zutreffend feststellt (Seite 11, 2.7), ist hinsichtlich Angelegenhei-
ten von grundlegender oder wesentlicher Bedeutung eine rasche Entschei-
dungsfindung herbeizuführen und sind die Weisungsrecht der Generalversamm-
lung in Anspruch zu nehmen. Seitens des Landes bestanden und bestehen auch 
weiterhin intensive Bemühungen, auf die Geschäftsführung dahingehend ein-
zuwirken, dass der vertragslose Zustand betreffend den Mensabetrieb beseitigt 
wird und die rechtliche/vertragliche Grundlage herbeigeführt wird. 

  

 Die Empfehlung des BLRH, externe Unterstützung beizuziehen wird insofern 
aufgegriffen, dass externe Expertisen in Form von Begutachtungen, Beratungen 
und eines begleitenden Maßnahmenmonitorings zur strukturierten Inventardar-
stellung und Investitionsplanung beigezogen werden, um eine mit den Studien-
gängen abgestimmte Planung und Beschaffung der dringend benötigten Infra-
struktur für den Lehr- und Forschungsbetrieb unverzüglich so vorzubereiten, 
dass eine Vorlage, Beurteilung und Beschlussfassung in der Generalversamm-
lung erfolgen kann. 

  

 Ad b) Finanzierung: Eigenkapitalbasis - Rücklagen - Veranlagung 
 
Finanzierung. Die Finanzierung der Fachhochschulstudiengänge Burgenland 
erfolgt für den laufenden Studien betrieb zum überwiegenden Teil aus Bundes-
fördermittel (nach dem Normkostenmodell finanziert der Bund 90 % der Norm-
kosten je Studienplatz). Die Gemeinden übernehmen etwa 4 %, das Land die 
Zurverfügungstellung der Infrastruktur und die restlichen laufenden Aufwen-
dungen. Weitere Einnahmen in beträchtlichem Ausmaß konnte die Fachhoch-
schulstudiengänge GmbH aus Drittmitteln für Forschung und Entwicklung sowie 
durch internationale Projekte lukrieren. 

  

 Der fehlende Entwicklungsplan IV des Bundes für Fachhochschulen, das Einfrie-
ren der Studierendenplätze seitens des Bundes sowie die Diskussion um die 
fehlende bzw. nur teilweise Valorisierung der Bundesmittel bildeten schwierige 
Rahmenbedingungen und ein kaum abschätzbares Risiko für eine privatrechtlich 
geführte Bildungsinstitution. 

  

 Rücklagen. Die Fachhochschulstudiengänge Burgenland haben die Mittel spar-
sam und zweckmäßig und risikoabwägend eingesetzt, sodass die notwendige 
Eigenkapitalbasis für die zukünftige Entwicklung, den geplanten Ausbau sowie 
eine teilweise Risikoabsicherung geschaffen werden konnten. 
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 Zu BLRH (Seiten 8, 2. und 75, 2.): Zirka die Hälfte der Rücklagen wird für die 
zwischenzeitig vorgeschriebenen Mietnachzahlungen (wie unter Infrastruktur 
beschrieben) benötigt werden aufzuwenden sein. Die weiteren Mittel werden 
gemäß den Empfehlungen des BLRH in einem Rücklagenplan, welcher die Ris-
ken einerseits und die qualitätsvolle Weiterentwicklung der Fachhochschulstudi-
engänge Burgenland andrerseits absichert, ausgewiesen. Die Rücklagen ver-
mindern sich durch die Vorschreibung der Mietnachzahlungen im Jah-
resabschluss 07/08 auf 10,5 Mio. Euro. Davon sind 4,5 Mio. für den bereits rea-
lisierten Zubau in Pinkafeld zweckgewidmet, 3,2 Mio. Euro sind für die Erweite-
rung des Studienzentrums in Eisenstadt um ein Forschungszentrum sowie die 
Ausstattung der neuen Labore und des neuen Forschungszentrums in Pinkafeld 
vorgesehen, 1,4 Mio. dienen für die Finanzierung von Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten und sind teils bereits zweckgewidmet und werden laufend ent-
nommen bzw. für die erforderliche Eigenmittelkofinanzierung von kurzfristigen 
Projekteinreichungen vorgesehen. 

  

 Die restlichen Mittel dienen der erforderliche Risikoabsicherung für den Lehr- 
Studien- und Forschungsbetrieb (z.B.: Vorsorge für Unsicherheiten bei der Ent-
wicklung der Studierendenzahlen, Vorsorge für rechtliche Unsicherheiten sowie 
Vorsorge für fehlende Valorisierung der Bundesfinanzierung etc.). 
 
Im Kommentar zum Jahresabschluss wird die Rücklagenzuordnung wie auch 
schon bisher ausgewiesen und kommentiert werden und einer Beschlussfassung 
zugeführt. Sollte die Bildung von Rücklagen, welche einen durchschnittlichen 
Jahresbedarf an notwendigen (Betriebs-) Mitteln übersteigen, möglich sein, 
wird die Empfehlung des BLRH beachtet. 

  

 Zu BLRH (Seite 8, 2.) Die Gemeinnützigkeit scheint für eine Bildungs- und For-
schungseinrichtung angemessen und ist unter den vorliegenden Rahmenbedin-
gungen gegeben. 
 
Die Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH hat stets eine sehr risikoar-
me Veranlagung angestrebt, es konnten dadurch ca. € 1,4 Mio. Euro an Zinsen 
im Prüfzeitraum lukriert werden. Da die vorhandenen Geldmittel (aufgrund der 
vorher beschriebenen Unsicherheiten z.B. Miete etc.) nur kurzfristig 
veranlagbar waren, hätte in der gegebenen Situation der Empfehlung einer 
Veranlagung in z.B. Bundesanleihen nur mit erhöhtem Risiko gefolgt werden 
können, da eine solche bei einem gegebenenfalls notwendigen Verkauf auch 
das Risiko von Kursverlusten und Spesen bringen hätte können. 

  

 Zum Beispiel: Wäre die Vorschreibung der Mietnachzahlungen bereits im Jahr 
2008 erfolgt, hätte der Verkauf von Bundesanleihen in der Höhe von € 9 Mio. 
bei einem Kurs von z.B. 92 zu Kursverlusten geführt, konkret hätte dies zu ei-
nem Kursverlust von € 720.000,-- führen können und weiters Spesen von 
45.000 bis zu 63.000 € verursacht (Beispiel Bundesanleihe 05-15). Weiters sei 
darauf hingewiesen, dass in einer operativ tätigen Bildungsgesellschaft nicht die 
gesamten Mittel gebunden werden können, da auch kurzfristige Dispositionen 
notwendig sind. 
 
Darüber hinaus gestaltet sich die Risikovorsorge für Schwankungen in den Stu-
dierendenzahlen besonders schwierig, da sich diese durch die studienplatzbezo-
gene Finanzierung des Bundes unmittelbar als Entgang von Einnahmen auswir-
ken. 
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 Ein Rechenbeispiel: 10 % Studierende unter der Toleranzgrenze würden durch 
den Einnahmenentgang einen zusätzlichen kurz- und mittelfristigen Finanzie-
rungsbedarf von ca. € 800.000,-- jährlich, bei einer dreijährigen Ausbildung 
daher von ca. € 2,4 Mio., bewirken. 
 
Die Empfehlung des BLRH (Seite 75, 3.), weiterhin risikoarm zu veranlagen, 
scheint für eine gemeinnützige Bildungsinstitution vor allem im Lichte der der-
zeitigen Krisen und schwer einzuschätzenden zukünftigen Entwicklungen und 
Rahmenbedingungen (s.o.) erstrebenswert. Nach vertraglicher Regelung hin-
sichtlich der Infrastruktur und Vorliegen der Investitionsplanung mit konkreten 
Umsetzungszeitpunkten sowie des neuen Fünfjahres-Gesamtfinanzierungsplans 
kann eine darauf aufbauende neue Veranlagungsstrategie (hier werden konkre-
te Empfehlungen des BLRH oder des Eigentümers gerne angenommen) erarbei-
tet werden. 

  

 Ad c) Studienprogrammentwicklung 
Der BLRH hob die kontinuierliche steigende Entwicklung der Studierendenzah-
len an der Fachhochschulstudiengänge GmbH zwischen 1994/95 und 
2008/2009 hervor. Der institutionelle Evaluierungsbericht lobt deren Positionie-
rung und Strategie sowie die zielorientierte Umsetzung. 

  

 Entwicklung der Studierendenzahlen 1994/95 bis 2008/09 (tatsächlich 
Studierende) 

  

 

 
  

 Die Fachhochschulstudiengänge haben parallel zu dieser dynamischen Entwick-
lung der Studiengänge und der Studierendenzahlen auch die bildungspolitische 
Herausforderung einer Umstellung auf die neue europäische Hochschularchitek-
tur - dreijährige Bachelorstudiengänge, zweijährige Masterstudiengänge, sowie 
die Einführung der berufsbegleitenden Studienmöglichkeiten - angenommen 
und erfolgreich umgesetzt. In den letzten Monaten wurden auf Basis der institu-
tionellen Evaluierung elf der Studiengänge aktualisiert und reakkreditiert. Sei-
tens des österreichischen Fachhochschulrates wurde allen Anträgen stattgege-
ben. 
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 Die folgende Abbildung stellt das Studienangebot für 2009/2010 dar. 
  
 

  

 Zu BLRH (Seite 9, 2.2 und 2.3). Die institutionelle Evaluierung 2008 hat eine 
sehr gute Entwicklung von drei Kernkompetenzbereichen - Wirtschaft, Energie- 
und Umweltmanagement, Gesundheit - aufgezeigt (d.s. 80 % der Studieren-
den) sowie eine herausragende Beurteilung der F&E im Kernkompetenzbereich 
Energie-Umweltmanagement festgestellt. 
 
Lediglich im Kernkompetenzbereich Informationstechnologie und -management 
bestand Handlungsbedarf (F&E, Positionierung im Sinne eines synergetisch ab-
gestimmten Gesamtkonzeptes, Studierendenzahlenentwicklung etc.). Die Fach-
hochschulstudiengänge Burgenland haben unmittelbar auf den institutionellen 
Evaluierungsbericht 2008 reagiert und die Empfehlungen aufgegriffen. Es wur-
den wie empfohlen externe Expertenteams eingesetzt und eine Neupositionie-
rung des Bereiches Informationstechnologie- und Informationsmanagement 
wurde erarbeitet, um noch im Herbst 2009 mit neuen Studienprogrammen zu 
starten. Drei synergetisch aufeinander abgestimmte aktualisierte Studiengänge 
wurden dem Fachhochschulrat vereinbarungsgemäß zur Genehmigung vorge-
legt. Dem Nachfragetrend und dem Entwicklungsplan 11I des Bundes folgend 
wurden die neuen Bachelorstudiengänge in Vollzeit- und berufsbegleitender 
Organisationsform eingereicht, der Masterstudiengang berufsbegleitend. 

  

 Den Anträgen 
 Bachelorstudiengang Information, Kommunikation, Medien 
 Bachelorstudiengang IT Infrastruktur-Management 
 Masterstudiengang Business Process Engineering Management 
wurde zwischenzeitlich stattgegeben. 
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 Ad d) Weitere strukturelle und formale Hinweise 
Unternehmenssteuerungsinstrumente - Planungsebenen 
Die Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH verfügt nachweislich über 
zahlreiche, über die in den Statuten festgelegten hinausgehende, implementier-
te Steuerungsinstrumentarien, z.B. Strategie, Wissensbilanz, Fünfjahres-
Gesamtfinanzierungskonzepte, detaillierte Jahresplanungen, sowie Projektan-
träge mit Vor- und Nachkalkulation, studiengangsbezogene unterjährige Lehr-
auftragsplanung und abrechnung, Bedarfs- Akzeptanzstudien und 
Absoventlnnenanalysen etc. 

  
 Durch das Verfahren der Akkreditierung, der regelmäßigen Reakkreditierung 

(zuletzt 2009) und der laufenden Berichtspflicht wird seitens der für das Fach-
hochschulwesen zuständigen Behörde, dem österreichischen Fachhochschulrat, 
laufend evaluiert und qualitätsgesichert. Weiters erfolgt ein regelmäßiges sehr 
umfangreiches Reporting an den Österreichischen Fachhochschulrat im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben (Fachhochschul-Studiengesetz), der BIS-Verordnung 
5/2004 (Verordnung des Fachhochschulrates über die Bereitstellung von Infor-
mationen über den Studienbetrieb) und an den Fördergeber Bund im Rahmen 
der jährlichen FIDE (Finanzdatenmeldung an das BMWF). Die Finanzierung 
wurde in Fünfjahres-Gesamtfinanzierungskonzepten abgebildet; von diesen 
ausgehend wurden, der jeweils aktuellen Situation angepasst, detaillierte Jah-
resbudgets, welche Studierendenzahlenprognosen und die damit verbundene 
Einnahmenentwicklung (z.B. auf Basis des vorgegebenen Normkostenmodells 
des Bundes mit Finanzierung je Studienplatz) sowie die laufenden Betriebsaus-
gaben, Sonderprojekte und Investitionen darstellen, abgeleitet. 

  
 Zum Hinweis des BLRH ist anzumerken, dass den Erfordernissen des Österrei-

chischen Fachhochschulrates, des Bundesministeriums und der in den Statuten 
vorgesehenen Planungen sowie deren Darstellung nachgekommen wurde. Die 
Generalversammlung hat lediglich immer wieder die Vorlage detaillierter Inves-
titionsplanungen eingefordert. 
 
Weiters wurde die Vermögens- und Finanzlage in den jährlichen geprüften Jah-
resabschlüssen dargestellt, kommentiert und in der Generalversammlung be-
schlossen. Hinsichtlich einiger formaler Aspekte (Datierung, Protokolle, Ver-
wendung gleicher Bezeichnungen, Termine etc.) werden die Anregungen aufge-
nommen. Die dynamische Entwicklung und die unsicheren äußeren und inneren 
Rahmenbedingungen stellten zeitlich eine große Herausforderung dar; im Rah-
men der Konsolidierung scheint diese formale Adjustierung realisierbar und er-
strebenswert. 

  
 Entwicklungspotential besteht, wie bereits im Punkt „Infrastruktur - Studien-

zentren und Investitionen“ angeführt und auch vom Österreichischen Fachhoch-
schulrat eingefordert in einer strukturierten Investitionsplanung. Eine dringend 
erforderliche lang-, mittel- und kurzfristige Investitionsplanung durch den zu-
ständigen Geschäftsführer wurde seitens der Generalversammlung und der 
Studiengangsleiter mehrmals urgiert. Die Empfehlung des BLRH, diese auch zu 
terminisieren ist daher sicherlich sehr zielführend und sollte in der Generalver-
sammlung festgelegt werden. 
 
Wie oben dargestellt, existieren zahlreiche Unternehmensplanungs- und Steue-
rungsinstrumente, welche offensichtlich zu den erwarteten Ergebnissen führten. 
Hinweise zu unzureichend aufeinander abgestimmten Planungsebenen sind so 
nicht nachvollziehbar, entsprechen diese doch den Entwicklungen der Studie-
rendenzahlen gemäß einer, wie selbst vom BLRH geforderten, rollierenden Pla-
nung (hier dürfte es sich um Verständnisschwierigkeiten in der Zahleninterpre-
tation handeln). 
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 Da das Umlaufvermögen der Fachhochschulstudiengänge Burgenland kaum 
schwankt und da wegen der vollen Subventionierung der Investitionen die Ab-
schreibungen nicht ergebniswirksam sind (Auflösung der Investitionszuschüsse) 
haben über die in den Statuten hinausgehenden Unterlagen wie Plan-GuV und 
Plan-Bilanz kaum einen relevanten zusätzlichen Informationsgehalt. Darüber 
hinaus bestehen bei gemeinnützigen Institutionen keine Notwendigkeit und 
Möglichkeit zur fiskalischen Steuerung. 
 
Die Frage der Notwendigkeit von zwei Geschäftsführern ist eine Entscheidung 
des Eigentümers. 

  
 Planungsrechnungen in Bildungsinstitutionen sind von vielen externen Faktoren 

(z.B. von der demographischen Entwicklungen, vom rechtlichen Rahmen, von 
der Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Studiennachfrage, vom Zustande-
kommen von F&E Projekten, von Fördersystemen, von der Konjunktur etc.) 
abhängig, d.h. Bildungsinstitutionen haben Bedarf und Akzeptanz, Studienver-
läufe sowie Studierendenzahlen zu prognostizieren und eine Abschätzung der 
bildungspolitischen Entwicklungen und Rahmenbedingungen vorzunehmen und 
in lang- und mittelfristigen Plänen abzubilden. 
 
Die Unternehmenssteuerung (Kernaufgaben sind Studienangebote und For-
schungs- und Entwicklungsprojekte) der Fachhochschulstudiengänge GmbH 
erfolgte stets strategiegeleitet. Sowohl die strategische Positionierung als auch 
deren konkrete Umsetzung sind nachweisbar sehr gut gelungen (siehe Instituti-
onelle Evaluierung), dies dokumentiert, dass die bisher eingesetzten Planungs-
instrumentarien sehr effektiv und effizient sind. 

  
 Ad e) Resümee 

1994 begann die Entwicklung der Fachhochschulstudiengänge Burgenland. 
2009 bieten die Fachhochschulstudiengänge Burgenland 15 Bachelor- / Master-
studiengänge in den Organisationsformen Vollzeit und berufsbegleitend in zwei 
Studienzentren für jährlich ca. 1500 Studierende an. 
 
Durch das Engagement der Fachhochschulstudiengänge und den effizienten 
Mitteleinsatz ist eine hervorragende Leistung in der Positionierung der Fach-
hochschulstudiengänge mit bereits 2.400 sehr gut in der Wirtschaft aufgenom-
menen Absolventinnen und mit hervorragenden Forschung- und Entwicklungs-
projekten bis hin zur Excellenzforschung (eines von drei Josef-Ressel-Zentren in 
Österreich, eine Beteiligung an K1Forschungsnetzwerk mit 5 universitären Ein-
richtungen in der BIOENERGY 2020+) gelungen. 

  
 1994 gab es zwei Bundesländer, welche keine Hochschuleinrichtungen aufzu-

weisen hatten - Vorarlberg und das Burgenland. Die dynamische Entwicklung 
des Fachhochschul-Sektors in diesen Bundesländern (dargestellt auf S. 2) hat 
den Abbau bildungspolitischer Disparitäten ermöglicht. Die Fachhochschul-
Studiengänge Burgenland haben bei der qualitätsorientierten Umsetzung auf 
einen effektiven und effizienten Einsatz der Ressourcen geachtet. Dadurch 
konnten die burgenländischen Hochschul- und Forschungsstandorte nachhaltig 
etabliert und eine solide und abgesicherte Basis für deren zukünftigen Bestand 
und deren Weiterentwicklung geschaffen werden - um auch weiterhin durch 
„Bildung im Herzen Europas“ auf unsere Region und darüber hinaus zu wirken 
und auszustrahlen. - 

 
 

Eisenstadt, im September 2009 
Der Landes-Rechnungshofdirektor 
Dipl.-Ing. Franz M. Katzmann eh. 
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